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V o rw o rt.

Es geschah im Verlaufe meiner Dienstzeit einmal, 
dass ich die Anregung erhielt, mich mit den, den Dienst 
bei einem k. und k. Eisenbahn-Sanitäts-Zug betreffenden 
Verhältnissen eingehender zu befassen.

Je mehr ich in selbe einzudringen suchte, desto 
klarer wurde die Überzeugung, dass dem Neulinge in 
diesem Berufskreise weder das mustergiltig verfasste, aber 
seit 15 Jahren nicht mehr aufgelegte Dienstbuch „Normale 
für Eisenbahn-Sanitäts-Züge,“ noch selbst die große 
Fundgrube militär-ärztlichen Vorschriften-Bedarfes, das 
M y rd acz ’sc h e  Handbuch, alles Wissenswerte in der 
erwünscht übersichtlichen Form bringen dürfte.

Dieses Wissenswerte in solch übersichtlicher Form 
zunächst zu eigenem Gebrauche zusammenzutragen, ward 
nun mein Bestreben; und als ich es schlecht und recht 
beisammen hatte, da schien es mir, als ob die Arbeit 
auch für die Kameraden dem Zwecke genügen könnte, 
den sie mir erfüllte.

In dieser bescheidenen Annahme lege ich sie ihnen 
vor mit dem Geständnisse, dass ich die Mängel des Ge
botenen wohl kenne, und mit der Versicherung, dass ich 
für jede Belehrung dankbar sein werde.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, schon an dieser 
Stelle Herrn k. u. k. Regiments-Arzt Dr. P au l M yrdacz,
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welcher das Buch vor seiner Drucklegung einer genauen 
Durchsicht gütigst unterzog, für zahlreiche Hinweise 
meinen ergebensten Dank auszusprechen.

Würde so eine ein wurfsfreie und übersichtliche 
Monographie e in e s  Zweiges des Feld-Sanitäts-Dienstes 
geschaffen, so wäre damit schon Etwas erreicht; und 
wollten sich Kameraden der Mühe unterziehen, auch 
a n d e re  Gebiete desselben Dienstes in ähnlicher oder 
vollkommenerer Weise zu bearbeiten, so gäbe das endlich 
eine Encyklopädie unserer Thätigkeit im Kriege, die, 
wenn sie von Zeit zu Zeit durchgesehen und berichtigt 
würde, ein willkommenes und bleibendes Hilfsmittel für 
den Feldberuf werden müsste.

Wohl bin ich mir bewusst, dass der eherne Schritt 
des Kriegsgottes manche vorbereitende Filigranarbeit des 
Friedens zertritt. Aber wertlos wird diese ameisenartige 
Arbeit am Schreibtische dadurch dennoch nicht. Denn das 
Product jeglichen Geschehens setzt sich aus zwei Factoren 
zusammen: aus dem Gewicht des Ereignisses und aus 
dem zweiten Gewichte, das Menschenvermögen dem ersten 
zulegen oder entgegensetzen kann. Und dieses zweite 
Gewicht wird gerade im Felde um so schwerer wiegen, 
je emsiger jene Ameisenthätigkeit des Friedens war.

In diesem Sinne nun weiß ich vorliegenden Versuch 
nicht besser einzuführen, als mit den Worten des Obersten 
G e o rg  C a r d in a l  von  W id d e rn , der eine seiner, zur 
Vorbereitung für den Kriegsfall bestimmten Studien über 
Truppenführung etwa folgend einleitet: Es soll mir 
wahrlich als Auszeichnung gelten, von recht vielen 
r o u t i n i e r t e r e n  Kameraden gelesen zu werden: nur in 
Einem beanspruche ich gleiche Achtung mit ihnen: in 
der Liebe zur Sache.

K lo s te r n e u b u rg ,  im Februar 1895.

Dr. Karl Cron.
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bedeckungen u. s. w. K—1. 1887.

AusspV. Provisorische Vorschrift für die Ausspeisung in Militär
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D e rb lic h : Der Militärarzt im Felde. Wien und Leipzig 1888. 
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W a rs c h a tk a :  Die Unterabtheilung im Felde. Temesvár 1895. 
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Cdt. =  Commandant.
ESZ. =  Eisenbahn-Sanitätszug.
NVB. =  Normal-Verordnungsblatt.
P. =  Punkt.

I. A llgem eines.

Der Grundsatz der Krankenzerstreuung ist bei den derzeitigen 
Millionen-Heeren mit ihren zeitlich und örtlich sich zusammen
drängenden Massenanhäufungen Undienstbarer zu einer Forderung 
der Nothwendigkeit geworden, da die rechtzeitige und vollständige 
Besorgung aller Kranken und Verwundeten im Bereiche der ope- 
rirenden Armee gegenwärtig undurchführbar wäre.

Es wird daher das System weitester Zerstreuung nicht nur 
zu einer Wohlthat für die Patienten, die damit im Hinterlande 
einer der Sorgfalt und Ruhe des Friedens gleichkommenden Pflege 
zugeführt werden, sondern es erwächst hieraus auch ein Segen für 
die operierende Armee, deren Nachschubslinien theilweise entlastet, 
und aus deren Bereiche die Quellen der Ansteckung und der Seuchen 
thunlichst fortgerückt werden.

Es ist das Verdienst eines österreichischen Militärarztes, des 
Oberstabsarztes Dr. Felix Kraus, als einer der Ersten bereits vor 
1860 für die ausgiebigste Krankenzerstreuung eingetreten zu sein.

Nachdem die Eisenbahn das leistungsfähigste Verkehrsmittel 
der Gegenwart darstellt, so war es eine logische Folge, dass Esmarch 
•860 die Einführung von speciellen L aza re th zü g en  in Anregung 
wachte.

Die erste Verwendung derartiger Züge (mit Intercommunication, 
über ohne Küchenwagen) im amerikanischen Bürgerkriege 1861—1865 
bewies bereits ihre Vortrefflichkeit. Freilich ließ dafür der Kranken
transport mittels Eisenbahn im Jahre 1866 manches zu wünschen 
übrig ; aber nur, weil für speciell zu einem solchen Transport ein
gerichtete Trains von den betheiligten Staaten noch nicht ausreichend 
vorgesehen war. Nur die österreichische Nordbahn hatte einige 
Güterwagen in dem Zwecke beiläufig entsprechender Weise aus
gerüstet (zur Nieden).

Cron, D er D ien st beim  E isenbnhn -S an itiits -Z uge.

. G esch ieh t 
liches.
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Die absoluten Zahlen beförderter Undienstbarer sind jedoch 
schon damals erkleckliche gewesen.

Denn es wurden beispielsweise gelegentlich der großen Eisen
bahntransporte auf der Nordbahn bis 6. Juli 1866 österreichischerseits 
etwa 50.000 Kranke und Verwundete gegen Wien zurückgeschafft; 
am 3. Juli mit dem X. Corps von Lettowitz auch 1000 Marode 
nach Brünn, Wien und Ungarn, am 11. Juli von Olmütz zugleich 
mit dem III. Corps und den Sachsen 2060 Undienstbare befördert.

Ohne Ausnützung der Eisenbahnen zum Krankentransporte 
wäre, wollte man nicht die Mobilität der „mobilen“ Armee von 
ihren Kranken abhängig machen, wohl der größte Theil dieses zahl
reichen, momentan wehrlosen Menschenmateriales dem Feinde in 
die Hände gefallen, eine Schwächung eigener Kraft, die bei einem 
länger dauernden Verlaufe des Feldzuges gewiss hätte von Belang 
werden können.

In den Krieg des Jahres 1870/71 traten die Deutschen mit 
21 für je etwa 200 Pfleglinge berechneten, sachgemäß adaptierten 
Sanitätszügenein, die treffliche Dienste leisteten. Schon am 4. August 
1870 wurde der erste (ein badensischer) in Bewegung gesetzt, 
freilich, um zunächst eine versperrte Passage zu finden. Aber der 
am 7. August nach Weißenburg abgegangene erste baierische Zug 
brachte bereits am 13. desselben Monates 560 Verwundete nach 
München (zur Nieden). Von den bei den deutschen Armeen in 
Lazarethen behandelten 586.644 Mann wurden 163.877, also wohl 
der größte Theil der zum weiteren Krankenabschube Geeigneten, 
mittelst Eisenbahn über die Grenze zurückgeschafft Hievon fielen 
auf 305 Krankenzüge für leichtere Fälle 127.582, auf die für Schwer
leidende bestimmten 21 Sanitätszüge in 163 Fahrten 36.295 Be
förderte. (Meyer; das deutsche Generalstabs-Werk gibt ganz 
ähnliche Zahlen.) Im Durchschnitt brachte also jeder Sanitätszug 
222 Patienten auf einmal, fuhr aber während des ganzen Feldzuges 
nicht öfter als achtmal. (Nach dem deutschen Kriegs-Sanitätsberichte 
traten während des Krieges 36 deutsche Sanitätszüge in Thätigkeit.)

Die seither stattgehabten größeren Feldzüge waren des Schau
platzes halber für die besondere Ausnützung von Lazarethzügen 
nicht sehr geeignet. Im russisch-türkischen Kriege wurden diese 
Züge von Privat-Gesellschaften gestellt (Froehlich). Die beiden 
Stationen Fratesti im Süden und Jassy im Norden Rumäniens 
wurden zu grossen Krankensammelstellen etablirt, von denen erstere 
im August und September 1878 täglich etwa 3000 Pfleglinge auf
zunehmen und so lange zu beherbergen hatte, bis Sanitätszüge die 
weitere Evacuation übernahmen; ähnlich lagen die Verhältnisse in 
Jassy. Die Einrichtungen sollen sich völlig bewährt haben zur 
Nieden).

Nachdem Österreich - Ungarn im Jahre 1877 sein „Normale 
für Eisenbahn-Sanitäts-Ziige“ erhalten hatte, traten während der 
Occupations-Campagne des folgenden Jahres 4 derartige Züge mit 
bestem Erfolge in Verwendung, welche in 65 Fahrten 6431 Kranke 
ins Hinterland abführten. Auch zwei Züge des souveränen Malteser
ordens waren activiert. die in 33 Fahrten 3258 Mann evacuierten. 
Mit Rücksicht auf die Nothwendigkeit gründlichster Säuberung des 
Kriegsschauplatzes befanden sich unter den Transportierten auch viele 
Leichtkranke, deren Beförderung theilweise in, den ESZ. zugekoppelten 
Personenwagen erfolgte (Myrdacz).

Soweit dem Verfasser bekannt, verfügen derzeit von den uns 
zunächst interessierenden Staaten die nachbenannten über eingerichtete 
Züge zum Transporte Schwerkranker nach folgendem Schema:

2. Ver
g le ichendes

S ta a t B ezeichnung
Z ah l
d e r

Züge

J e d e r  Zug

A n m erkungb e s te h t a u s  
W aggons

is t
iü r

Pfleg-
linge

SsterreiBh Eisenbahn-
Sanitäts-Zug

26
minde
stens

19
(13 Kranken

wagen)
104

Ungarn

Eisenbahn- 
Sanitäts-Zug des 
souveränen Mal

teser-Ordens, 
Großpriorat von 

Böhmen

12
16

(10 Kranken
wagen)

100

Deutsch
land

Kranken-
Transport-

Sanit.äts-Züge
(Lazarethzüge)

nach
Bedarf

41
(30 Kranken

wagen)
300

A usserdem  im 
B ed a rfsfä lle  

L a za re th - 
H ilfszüge fü r

100 K ran k e  i

Russland M ilitä r -S a n itä ts -
Eisenbahnzüge

20
minde
stens

— 200

Außerdem j 
im Bedarfs-) 
falle Hilfs-
Sanitäts- | 

züge j

1*
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S ta a t B ezeichnung
Z ah l
d e r

Züge

J e d e r  Z ug

A n m erkungb e s te h t au s  
W aggons

is t
fü r

Pfleg
linge

Italien Spitalszüge 
(treni ospedali)

16
einge
richtet

23
(16 Kranken

wagen)
200

Außerd. im 
Bedarfsfälle 
Blessierten- 
Transport- 
züge (treni 
trasporto 
feriti) für ' 

280 Krankej

Frankreich Permanente
Sanitätszüge

nach
Bedarf bis 35 200

Außerdem 
im

provisierte 
Sanitäts
züge für 

400 Kranke

Die ESZ. nehmen, solange sich Kranke darin befinden, als 
Räumungstransporte (évacuations) an der Wohltliat der Genfer 
Convention theil. (Art. 6.)

„Krankenzüge“ für Leichtkranke sind im Schema nicht be
rücksichtigt.

Die russischen Bahnen haben theilweise eine größere Geleis
weite, als die der übrigen hier verzeichneten Staaten.

3. B es tan d  
e in es  ESZ . 
R o llen d es  
M ate ria le .

Jeder k. u. k. ESZ. besteht normalerweise ans Locomotive, 
Tender und 19 Waggons, welche nach folgendem Schema aneinander
gereiht und bezeichnet werden (ESZN., Beilage 111.) :

Der Zug ist im Schema von der Langseite betrachtet ge
dacht. Die (im Verhältnis zum Waggon vergrößert angesetzte) Be
zeichnung der einzelnen Wagen ist die vorgeschriebene. Es bedeutet 
die römische Ziffer die Nummer des ESZ., der Waggon ohne Be
zeichnung den Gepäckwagen, K die Krankenwagen. A den Arztwagen, 
V den Küchenvorrathswagen, Kch den Küchenwagen, P den Personal
wagen (für die Sanitätsmannschaft), M den Magazinswagen. Diese 
Buchstaben finden sich auf beiden Wagenlängswänden.

Von den Waggons sind K, Kch, V und M adaptierte Last-, 
A und P Personenwagen zweiter, bzgsw. dritter Classe.

Die Aneinanderreihung der Waggons erfolgt so, wie im 
Schema ausgeführt und ist ohne triftigen Grund (Betriebsrücksichten) 
n ich t zu ändern. Auch dann darf die Communication im Zuge keines
falls darunter leiden. (ESZN., § 12.)

Außerdem soll der letzte Wagen unter keinen Umständen ein 
Krankenwagen sein, weil sich an dieser Stelle die Schüttelbewegungen 
der Fahrt am meisten bemerkbar machen und weil sich keine Bremse 
an einem solchen befindet.

Die Küche gehört in die Zugsmitte, da hier die Schwankungen 
am geringsten sind und die Speisenvertheilung gleichmäßig nach 
beiden Seiten hin stat.ttinden kann (zur Nieden).

Die dicken Striche zwischen den einzelnen Waggons bedeuten 
Communicationsbrücken sammt Geländer. Es ergibt sich aus dem 
Schema, dass auch während der Fahrt jederzeit der Verkehr im 
Zuge vom letzten (Magazins-) Waggon bis zum ersten Krankenwagen 
möglich ist.

Das Kreuz über dem Waggon-Viereck bedeutet das Vor
handensein einer Bremsvorrichtung.

Die oben angegebene normale Zusammensetzung eines ESZ. 
kann in zweierlei Richtung eine Abänderung erfahren.

n) Falls e in  Gepäckwagen ausnahmsweise nicht zureichen 
sollte, kann noch ein zweiter (offenbar zunächst des ersten oder 
hinter dem M-Wagen aus Intercommunicationsrücksichten) ein
geschaltet werden. Der ganze Zug besteht also dann aus 44 statt aus
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42 Achsen. (ESZN., §42.) Dieser Modus erwies sich im Jahre 1878/79 
behufs Transportes der Waffen und Munition der Kranken als noth- 
wendig (Myrdacz).

6) L e e r  fahrenden ESZ., aber nur diesen, können auch 
fremde Wagen mit allerlei Armeematerial angehängt werden. (MTrEb., 
P. 206.) Im Drange des Verkehres wurden 1870/71 auch belegten 
Lazarethzügen Convois mit Gefangenen u. s. w. zugekoppelt.

M ilitä r .
G ele it

p e rso n a le .

Das militärische Geleitpersonale ist für einen ESZ nach 
folgendem Schema normiert (org. B. ST.):

C h a r g e S tan d Z ah l F u n c t i o n A n m erkung

R eg im en ts-A rzt A ctiv 1 C o m m an d an t
A uch C h e fa rz t u n d  

v e ra n tw o rtlic h e r  
R echnungsleger

O ber-(A ssistenz-)
A rz t R eserve 1 S e c u n d a ra rz t

j

M edicam enten-
A ccessist R eserve 1

Ö konom isch- 
a d m in is tra tiv e s  O rgan

V ersieh t den  p h arm ac ., 
R echnungs- u nd  
M ag az in sd ien s t

Feldw ebel 1

Z ugsfüh ; er 1
A ufsich ts- u n d  
M an ip u la tio n s- 

O rgane

S äm m tlich e  d e r  
S a n itä ts tru p p e . Die 

U n tero ffic ie ie , A pp ara t-

C orpo ra le Activ

oder

R eserve

2
A po th ek en -H ilfsa rb e ite r  

s in d  au s  v o llstän d ig  
a u sg eb ild e te r  M an n 
sch a ft des R eeru ten-

co n tin g en te s  de r 
S a n itä ts tru p p e  zu  

w ählen
G efreite 6 E tw a : 2 A p p a ra tleu te , 

2 K öche, 1 A potheken- 
H ilfsa rb e ite r ,

13 K rankenp fleger,
3 in  R eserve

S a n itä ts -
S o ld a ten 15

O ffie iersd iener 3

Eine erschöpfende und genau ziffermäßig bestimmte Ein- 
theilung der Sanitätsmannschaft ist, soweit dem Verfasser bekannt, 
nicht verlautbart.

Im Schema sind im Personalwagen 13 Mann untergebracht. 
Sollten so viele daselbst nicht Platz finden (es ergibt sich nach

MTrEb., Beilage 3, A 5, nur Raum für 11 Personen), so müsste der 
Rest, da eine auf die stattgefundene Personalvermehrung des ESZ. 
Rücksicht nehmende Bestimmung diesbezüglich nicht vorliegt, nach 
Thunlichkeit anderswo (Kranken-, Magazinswagen u. s. w.) bequartiert 
werden.

Jeder der 13 Krankenwaggons enthält 8 Liegestellen für K ranken - 
Kranke (Verwundete). Daher fasst, der ESZ. 104 bettlägerige Kranke. e

Andere, als des Liegens und spitalsmäßiger Pflege Bedürftige 
sollen im ESZ. grundsätzlich nicht Aufnahme finden. (ESZN., § 42.
Vergl. dagegen P. 1, Schluss.) Der P. 5, Beilage 3, MTrEb., 
wonach ein ESZ. im Nothfalle auch 108 Schwerkranke aufnehmen 
kann, wird durch die mittlerweile stattgehabte Standesvermehrung 
der l'eld-Sanitäts-Abtheilung des Zuges hinfällig.

Über die innere Einrichtung orientiert genauestens die Beil. II., Innere Ein- 
ESZN. Dass dieselbe in Bezug auf die Vertheilung der Liegestätten ltung' 
der nicht in den K-Waggons übernachtenden Sanitätsmannschaft 
«ine Änderung erfahren müsste, wurde bereits erwähnt.

Um zu einem gründlichen Verständnisse der organisations- 4. O rgan iaa - 
gemäßen Stellung der ESZ. zu gelangen, ist vorerst ein Überblick g te l îu n g d e r  
über zwei Ressorts der „Armee im Felde" nöthig, welche auf die ESZ. 
Thätigkeit der Züge Einfluss nehmen, nämlich die „Etapenbehörden" 
und deren speciellen Zweig, die „Feldeisenbahn-Behörden“.

Man kann den ganzen geographischen Flächenraum, der sich Ü bersich t 
von den Spitzen der operierenden Armee nach rückwärts bis zu den 
hintersten Ausrüst,ungs- und Sammelpunkten des eigenen Landes bahn- 
ausbreitet, in drei große, von einander durch imaginäre, parallel behörden . 
verlaufende Grenzlinien geschiedene Gürtel eintheilen.

Der vorderste dieser Gürtel ist die Zone der operierenden ^îûck” 
Armee, incl. der ersten, ihr selbst unmittelbar unterstehenden m a n n .)  
Reserve-Anstalten.

Der letzte dieser Gürtel ist das vom Kriege direct gar nicht 
berührte, daher auch nicht zum Kriegsschauplätze selbst im weitesten 
Sinne gehörende Inland. Es ist. im allgemeinen der Standpunkt der 
(stabilen) Reserve-Anstalten dritter Linie.

Zwischen diesem vordersten und dem letzten Gürtel nun, 
und gleichsam als Bindeglied zwischen dem Consumenten (Armee) 
und dem Producenten (Inland) liegt die mittlere Zone der Zu-, 
bzgsw. Abschubslinien, zugleich im allgemeinen der Reserve-Anstalten
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zweiter Linie, und dieser mittlere Gürtel heißt das E tap en b ere ich  
des Heeres. Hierher gehören organisatorisch die ESZ.

Die Regelung und Sicherung der Verbindung vom Rücken 
der operierenden Armee bis zum Hinterlande ist die Aufgabe der 
Etapenbehörden. Die ESZ. unterstehen also den Etapenbehörden. Als 
oberste dieser Behörden fungiert das G eneral-E tapen-C om m ando. 
Dasselbe wird nur in dem Falle aufgestellt, als m ehrere  Armeen 
zu einem gemeinsamen strategischen Zwecke unter e in  Commando 
vereinigt werden, mit anderen Worten, wenn im vordersten Gürtel ein 
A rm ee-O ber-C om m ando besteht. — Als ärztliches „Hilfsorgan“ 
gehört zum General-Etapen-Commando der S a n itä ts c h e f  desselben 
(ein Ober-Stabsarzt l.Classemit beigegebenem Regiments-Arzt). Sein 
Wirkungskreis umfasst das Etapenbereich des ganzen Kriegsschau
platzes in sanitärer Hinsicht. Ist dagegen von der Aufstellung 
eines Arrnee-Ober-Commandos abgesehen worden und operieren eine 
oder mehrere Armeen unter A rm ee-C om m anden selbständig, so 
fällt naturgemäß auch das General-Etapen-Commando weg, und die 
oberste Etapenbehörde bildet in diesem Falle das A rm ee-G eneral- 
Commando, dessen ärztliches „Hilfsorgan“ ebenfalls sein Sanitäts
chef (Ober-Stabsarzt 1. Classe mit beigegebenem Regiments-Arzt) ist. 
Er ist der directe Vorgesetzte der Feld-Sanitätsanstalten zweiter Linie, 
also auch der ESZ. seiner Armee. Die untergeordneten Etapen
behörden sind: die E tapen lin ien -C om m anden  (für den Fall be
deutender Länge der Etapenlinien), dann an einzelnen Hauptpunkten 
der Etapenlinie die E tapen-C om m anden. Beiden Behörden ist für 
den Fall des Bedarfes u. a. auch Sanitäts-Personale und Materiale 
zuzuweisen. Weiteres s. P. 5.

Das bereits außerhalb des Etapenbereiches gelegene H in ter
l a n d  bleibt, wie im Frieden, in M i l i t ä r - T e r r i t o r i a l -  
C o m m a n d e n  getheilt, deren jedes seinen Sanitätschef zu
gewiesen hat.

b) M ili
tä r isc h e  

E ise n b ah n 
behö rden  
(M TrEb.

§ 7 u . ff.).

Bei diesen ist eine strenge Scheidung für den Überblick fest
zuhalten, insoferne sie sich nämlich 1. im Etapenbereiche oder
2. im Hinterlande befinden.

Auf jeder Eisenbahnlinie wird eine Station als „Eisenbahn- 
Anschluss-Station“ fixiert, welche die Grenze zwischen Etapen- und 
Hinterlandsbereich dieser Bahnlinie und hiemit auch das Gebiets
ende für die zweierlei Militär-Eisenbahnbehörden markiert.

a) Vorwärts dieser „Eisenbahn-Anschluss-Station“, also im 
„Etapenbereiche“, wirken folgende Eisenbalmbehörden:

1. Der „Chef des Feldeisenbahnwesens“, eingetheilf beim 
General-Etapen-Commando, also die oberste Eisenbahnbehörde für 
den g a n z e n  Kriegsschauplatz.
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Sowie dem Armee - Obercommando die Armee - Commanden, 
bzgsw. dem General - Etapen - Commando die Armee - General- 
Commanden unterstehen, so sind dem sub 1. genannten Functionär 
in Eisenbahnangelegenheiten untergeordnet, die im Bereiche eines 
Armee - Commandos wirkenden Hilfsorgane der Armee - General- 
Commanden, nämlich:

2. Die „Feld-Eisenbahnt.ransportleitungen.“ Der Wirkungskreis 
jeder solchen Leitung erstreckt sich demgemäß auf sämmtliche, das 
Etapenbereich e in er Armee durchziehende Bahnlinien. Betreffs des 
Kranken-Abschubes in diesem Rahmen ist der Sanitätschef des 
Armee-General-Commandos auch hier zur Mitwirkung berufen.

3. Nachdem gewöhnlich das Etapenbereich einer Armee 
räumlich so ausgedehnt sein wird, dass zwei oder mehrere Eisenbahn
linien in demselben laufen, so ergibt sich als nächste Eisenbahn- 
Unterbehörde für jode einzelne Eisenbahnlinie je ein „Eisenbahnlinien- 
Com mando.“

4. Endlich sind noch bei den an einer Bahnlinie gelegenen 
Bahnhöfen die „Bahnhof-Commanden“ systemisiert. Den sub 3 und 4 
genannten Behörden wird für die Bedürfnisse des Krankenabschubes 
von den Etapenbehörden ärztliches Personale zugewiesen.

g) Eine ganz ähnliche Gliederung haben die e in w ä r t s  der 
Eisenbahn-Anschluss-Stationen, also im Hinterlande aufgestellten 
Eisenbahn-Behörden. Doch ergibt sich im Vergleich zu den 
unter a) bezeichneten der wichtige organisatorische Unterschied, 
dass sie, als nicht mehr im Etapenbereiche gelegen, bereits von den 
Militärbehörden des H in te r la n d e s  (Reichs-Kriegsministerium, 
Militär-Territorial-Commando u. s. w.) dependieren. Diese Behörden 
sind in absteigender Reihenfolge:

1. Die „Central - Eisenbahntransportleitung“ für sämmtliche 
Eisenbahnen des Hinterlandes mit dem Sitze beim Reichs- 
Kriegs-Ministerium.

2. Die „Eisenbahn-Linien-Commanden“ für jede Bahnlinie bis 
zur Einbruchstation in das Etapenbereich.

3. Die „Bahnhof-Commandeir.“
Den sub 2 und 3 genannten Behörden wird nach Bedarf 

für die Krankenzerstreuung ebenfalls Sanitätspersonale und zwar 
vom Reichs-Kriegs-Ministerium zugewiesen

Sämmtliche Functionäre vom Eisenbahnlinien-Commandanten 
abwärts sind an einer am linken Arm zu tragenden gelben Armbinde 
uut doppelt geflügeltem schwarzen Rade kenntlich.

Die ESZ. sind Sanitätsanstalten zweiter Linie und dependieren D ienstliche  
daher von den E tapenbehörden , und zwar auch noch dann, falls steiiun^der 
Sle etwa zum Zwecke schleuniger Durchführung der Kranken- ESZ.
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Zerstreuung bis in das Bereich der operierenden Armee, also bis an 
Sanitätsanstalten 1. Linie (Ambulanz u. dgl.) vorgeschickt werden. 
Wenn sie aber als ambulante Anstalten den Kriegsschauplatz ver
lassen und zeitweise außerhalb des Etapenbereiches im Hinterlande 
verkehren, so u n te rs te h e n  sie w ährend d ieser Zeit dein 
M ilitä r-T e rrito ria l-C o m m an d o , in dessen  B ereich sie 
sich eben befinden. (ESZN., § 41.)

Ein ESZ. kann daher unterstehen: Entweder dem General- 
Etapen-Commando (falls er sich im Etapenbereiche eines Armee- 
Ober-Commandos befindet) oder dem Armee-General-Commando 
(falls er speciell einer Armee zugewiesen ist und sich noch in 
ihrem Etapenbereiche befindet) oder einem Militär-Territorial- 
Commando (falls er die Eisenbahn-Anschluss-Station ins Hinterland 
überschritten hat).

Denkbar, obwohl in den Vorschriften nicht erwähnt, ist noch 
der Fall, dass ein ESZ. auch einem niederen Commando, als den 
beiden erstgenannten, unterstellt wird (Corps-Commando), falls er, 
bei isolierten Operationen, einem solchen eigens zugewiesen wird.

Die dienstliche Unterstellung t.heilt sich wieder ihren ver
schiedenen Functionen nach unter ebenso verschiedene Organe. 
(ESZN., § 41.)

«) in militärdienstlicher Beziehung unterstehen die ESZ. den 
jeweiligen m ilitä r is c h e n  B ehörden (des Etapen- oder Hinterland
bereiches).

ö) In Bezug auf die Überwachung des Sanitätsdienstes den 
S a n i t ä t s c h e f s  der vorerwähnten Militärbehörden.

c) In Bezug auf Instradierung und Durchführung der Fahrt 
den (Feld-, bzgsw. Central-) E i s e n b a h n t r a n s p o r t l e i t u n g e n .

d) Endlich in ökonomisch - administrativer Richtung der 
M ilitä r-In te n d a n z  der Etapenbehörde desjenigen Heereskörpers, 
dem sie milit.ärdienstlich unterstehen (eventuell zeitweise eines 
Militär-Territorial-Commandos) ; durch diese dann endlich in der 
Rechnungs-Haupt-Controle der K r i e g s - R e c h n u n g s - A b t h e i 1 u n g.

th e n u n '” d e r  Die °^en ’m Überblicke gegebene Zusammenstellung der
"Etapen-e' Etapenbehörden bedarf noch einer weiteren Ergänzung betreffs des 
S tationen  verschiedenen Zweckes, dem einzelne Etapenstationen in vor-

"""zweHie"1 w>eSender Weise zu genügen haben. Erst, mit dieser Erörterung 
wird das völlige Verständnis der organisatorischen Stellung der 
ESZ. im Rahmen der Armee im Felde erzielt.

Selbstredend kommen hier nur Etapenstationen, die an 
Bahnlinien gelegen sind, zur Sprache. (MTrEb.. § 25.)

A. In Bezug auf den Militärverkehr überhaupt fungiert auf 
jeder Eisenbahnlinie je eine Station

ft) als Etapenhauptstation;
6) als Etapenanfangsstation; 
c) als Sammelstation.
Diese dreierlei Arten von Stationen entsprechen ungefähr den 

drei Zonen, in welche (s. P. 4) ein Ländergebiet, strategisch zerfällt 
(Zone der operierenden Armee, des Etapenbereiches, des Hinter
landes).

ff) Die Etapenhauptstation liegt in oder zunächst der Zone 
der Operationsarmee, ist gewöhnlich der Endpunkt, der Bahn
benützbarkeit, gegen den Feind zu und dient als Kopfstation für 
alle von oder zu der Armee verkehrenden Transporte.

b) Die Etapenanfangsstation liegt zunächst oder auf der Grenze 
zwischen Etapenbereich und Hinterland, fällt in letzterem Falle 
mit der „Eisenbahn-Anschlussstation“ zusammen (P. 4), steht wie 
“) unter Befehl des General-Etapen-Commandos (bzgsw. Armee- 
General-Commandos) und ist Einbruchsstation vom Kriegsschau
plätze in das Hinterland und umgekehrt. Sie ist also, wenigstens 
theoretisch, bloße Durchzugsstation und in erster Linie behördliche 
C ompeten zgrenze.

c) Die Sammelstation (en) sind das Gegenstück zu a). 
d. h. sie sind die Eisenbahn-Transport-End- (Anfangs-) Stationen 
für das betreffende Corpsbereich des Hinterlandes, infolge dessen 
gewöhnlich stabile Hauptstationen, die dem Militär-Territorial- 
Commando unterstehen und auf denen die zur Armee gehenden 
Iransport-Objecte des Corpsbereiches zusammenströmen, die von 
der Armee kommenden aber ihr endgiltiges oder vorläufiges Ziel 
erreicht haben.

B. Obige, für den allgemeinen Militärverkehr normierten 
Etapenstationen gelten selbstverständlich mit der angeführten Be
stimmung auch für den K r a n k e n t r a n s p o r t .

Doch sind für diesen a u ß e rd e m  noch Etapenstationen mit 
besonderen Functionen und Benennungen zu erwähnen.

o) K ranken-A bschubss ta tio n en , jene theils im Bereiche 
der operierenden Armee, theils an der Etapenlinie gelegenen Stationen, 
von denen die Abtransportierung der Undienstbaren nach rückwärts 
b>s ins Hinterland hinein zu erfolgen hat. Sie sind immer auch 
Standort, von Bahnhof-Commanden (P. 8) und von Feld-Sanitäts
anstalten.

b) K ra n k e n -  Z er S t r e u u n g s - S ta t io n e n .  Die aus den 
Kranken-Abschubsstationen einlangenden Transporte werden von hier 
aus, u. zw. bereits nach den Weisungen des Reichs-Kriegs-Ministeriums 
und mittelst Instradierung der Central - Eisenbahntransportleitung 
in die verschiedenen Heilanstalten des Hinterlandes im Wege der
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Sammelstationen abgeschoben. Es liegen diese Stationen gewöhnlich 
im Hinterlande, zunächst der Eisenbahn-Anschluss-Station.

c) Auf dem Wege von der vordersten Kranken-Abschubsstation 
bis zu den Kranken-Zerstreuungsstationen und den stabilen 
Sanitätsanstalten wird eine angemessene Zahl von K ra n k e n -  
H a l t s t a t i o n e n  eingeschaltet. Dieselben dienen zur Erholung, 
Labung, event. auch zum Übernachten der in K ra n k e n z ü g e n  
(also n i c h t  in ESZ.) beförderten Undienstbaren.

Sie scheiden sich in Stationen ohne und in solche m i t 
Nachtruhe, werden auf der Etapenlinie u n d  im Hinterlande (in 
diesem Falle von der freiwilligen Sanitätspflege) activiert und können 
auf der Etapenlinie ganz wohl mit dem Standorte einer Kranken- 
Abschubsstation zusammenfallen, sind aber auch dann selbständig.

Auf allen vorgenannten Stationen finden sich zugleich 
Bahnhof-Commanden. Nur Kranken-Haltstationen o h n e  Nachtruhe 
im H in t .e r l a n d e  (freiwillige Sanitätspflege) können auch ohne 
Bahnhof-Commando etabliert sein.

Mit Rücksicht auf den steten Wechsel der strategischen 
Situation werden im Verlaufe eines Krieges die oben genannten 
Stationen (mit Ausnahme derer im Hinterlande) häufig auf andere 
Orte verlegt werden müssen.

Die Skizze auf S. 13 zeigt die im Vorstehenden erörterten 
Verhältnisse in schematischer Übersicht.

6. In s tra -  Wie schon oben erwähnt, ist die Instradierung der ESZ.
dle'zfi18e deP Sache der Militär-Eisenbahn-Behörden und erfolgt im Etapenbereiche 

durch die Feld-Eisenbahntransportleitung, im Hinterlande durch 
die Central-Eisenbahntransportleitung. Gleichzeitig ergeht von der 
Instradierungsbehörde die nöthige Verständigung an diejenigen 
Stellen, welche von dem Transporte Kenntnis erlangen müssen. 
(MTrEb., § 26.) Wenngleich die Instradierung im Kriege durch 
eine eigene, nicht allgemein zugängliche Vorschrift geregelt ist, 
soll an dieser Stelle zum besseren Verständnisse der Instradierung 
überhaupt das unter Beilage 8, MTrEb. gegebene Beispiel eines 
Marschplanes mit einigen einschlägigen Modificationen wieder
gegeben werden.

Der M arschp lan  ist, ein dem Transport-Commandanten von 
der instradierenden Behörde rechtzeitig zukommendes Übersichtsblatt, 
das in conventioneilen Zeichen ein genaues Bild der Durchführung 
der bevorstehenden Ortsveränderung bietet.

Annahme : Der ESZ. Nr.. . . soll von seiner letzten Evacuations- 
station Budweis im Hinterlande bis an die Eisenbahn-Anschlnss- 
station zum Etapenbereich der operierenden Armee (Slavonisch- 
Brod) wieder in Bewegung gesetzt werden und der Cdt. erhält 
daher den zuliegenden Marschplan.

“ c - =  B ahnhof-C om m ando.
4 .  St. E tapen -A nfangs-S ta tion . 

Ana. St. =  E ise n b ah n  -A n sc h lu ss- 
S ta tio n .

“ ■ II. St. =  E tap en -lIa u p t-S ta tio n . 
s - V -  =  fre iw illig e  S an itiits -P f le g e .

~ r - Aba. s t  =  K rank en -A b sch u b s-S ta tio n . 
A r- S .  St. m. N . H. = K ran k en -H alt-  

S tation  m it N ach tru h e .
Ar- B . S t. o. N . II. =  K ran k en -H alt-  

S tation  ohne N ach tru h e .
Ar- St. =  K ra n k e n -Z e rs tre u u n g s -

S ta tio n .

Spit. =  S p ita l.
& St. =  S am m e-S ta tio n ..

=  E ise n b ah n lin ie .

=  Bonst. C om m un ica t. 

=  E ise n b ah n -S ta tio n . 

=  S p ita l.

=  K ran k e n -H a lts ta t.

1
E l

è
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Der Wirkungskreis der Bahnhof-Commanden erstreckt sich, 9-Wirkungs- 
wie schon oben erwähnt, auf die Durchführung des Betriebsdienstes 
innerhalb der ihnen zugewiesenen Strecke, dann auf die Regelung Com m an- 
aller auf der Station zu erledigenden dienstlichen Verrichtungen. Nach den. 
beiden Richtungen ist den Anweisungen der Bahnhof-Commanden 
nachzukom m en und jeder Eingriff in den Eisenbahn-Betriebs
dienst, seitens dritter Personen untersagt.

Beschwerden über die Militärbehörden wären bei dem, dem l ü - Be- 
ESZ vorgetzten Et.apen-Commando, solche über Bahnorgane aber 
bei der nächsten Eisenbahn-Militärbehörde (Befundbuch) einzu- B ° Ter-a ” 
bringen. (MTrEb., § 5.) w altn n g en .

In  d e r  R e g e l  verkehren ESZ. mit der vorgeschriebenen 11. F ah r-  
Fahrgeschwindigkeit der Kriegs-Fahrordnung. d̂ gkeffTdcr

A usnahm sw eise aber auch mit einer größeren, und zwar ESZ. 
nur dann, wenn auf den benützten Linien ein sehr geringer Verkehr 
besteht und wenn die Feld-Eisenbahntransportleitung oder das 
Eisenbahnlinien-Commando es ausdrücklich gestattet. (MTrEb., § 40.)

Zur N ieden gibt in dieser Hinsicht an, dass im Interesse 
der Pfleglinge behufs Vermeidung zu starken Rüttelns eine Fahr
geschwindigkeit von 45 Kilometern in der Stunde nicht überschritten 
"’erden soll.

Das Anhalten und Anziehen der ESZ. muss v o r s ic h t ig  
erfolgen, um Stöße der Wagen möglichst zu vermeiden. 
(MTrEb., § 40.)

Zur N ieden räth auch, sich zu überzeugen, ob die Wagen
achsen geschmiert werden, damit nicht ein Warmlaufen derselben 
"ahrend der Fahrt eintrete.

12. A n h a lten  
d e r  ESZ .

Ein ESZ., der aus irgend einem Grunde auf einer Station 13- Über- 
uber Nacht verbleibt (was im Feindeslande, zumal im insurgierten, na'*<g/ der

ie Regel sein wird), muss bis zur Weiterfahrt auf ein freies 
’ eb e n  g e i e i s e  gestellt werden.

Der ESZ.-Cdt.. ist berechtigt, den Bahntelegraphen zu .14- Re- 
enutzen, und zwar gegen nachträgliche Bezahlung (Creditierung) der nutBahn- r 

Jf‘bür (falls eine solche überhaupt in Rede kommt!. (MTrEb., § 17.) te leg rap h e n .

Das Nothsignal behufs Arretierung des Zuges besteht im 18-. N oth- 
) c 'w|ngen eines auffallenden, gut sichtbaren Gegenstandes (Tuches signaI'

dgl.) außerhalb des Wagens. (MTrEb., § 35.) Thunlichst wird
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16. Be
n ü tz u n g  d e r  

ESZ . zürn
G üter-

hiezu jedem Waggon eine Signalflagge und eine Handlaterne bei
gegeben (MTrEb., § 40.) Blendlaternen finden sich organisations- 
gemäß im Wageninvent.are.

Dieses Signal ist zu geben: a) beim Eintritt äußerster Gefahr 
für den Zug (Brand. Zugtrennung, Entgleisung, Bruch einer 
Wagenachse u. s. f.), 6) falls sich ein Pflegling in Lebensgefahr 
befindet und eine Hilfe nur bei völliger Ruhestellung ausführbar 
erscheint (schwierige Gefäßunterbindung u. dgl.).

Die im Kriege gebotene thunlichste Ökonomie mit Zeit und 
Materiale bringt es mit sich, dass auf der Fahrt zum Kriegs
schauplätze begriffene leere ESZ. en tw eder mit Sanitätsmateriale

T ra n sp o rte , oder mit, trockenen  Verpflegsartikeln beladen werden dürfen. Bei 
der Verladung ist die größtmögliche Vorsicht gegen Beschädigung 
der Zugeinrichtung geboten. (MTrEb. § 40.)

17. M arke- Da sämmtliche mit dem ESZ. beförderte Personen die am
te n d e re ie n . 2uge selbst bereitete Naturalkost erhalten, so entfällt eine Obsorge 

seitens der Bahnhof-Commanden betreffs der Verköstigung. Wissens
wert ist aber, dass auf gewissen Stationen Marketendereien von 
Privatunternehmern zugelassen werden, die von den Transporten 
(ähnlich wie im Frieden die Cantinen) benützt werden können. 
Dieselben sind auf der fre ien  Geleisseite zu suchen. MTrEb.. § 24.)

18. B e lad u n g  Der größeren Deutlichkeit halber sollen hier die verschiedenen,
eines  ESZ. ¡n ¿ell Vorschriften vorgesehenen Beladungen eines ESZ. vorgeführt

werden.
Mit seinem zuständigen Geleitpersonale kann ein ESZ. führen : 
Auf der Fahrt zum  Kriegsschauplätze:

а) a) Sanitätsmateriale ( in seinen eigenen
ß) trockene Verpflegsartikel | Waggons;

б) angekoppelte Waggons mit Fracht.
Auf der Fahrt vom  Kriegsschauplätze:

а) bettlägerige Pfleglinge;
б) in Ermanglung dieser und ausnahmsweise auch leichter 

Kranke (in der Vorschrift nicht ausdrücklich erwähnt, 
aber in praxi geschehen. (Bosnien, P. 1.)

19, Es dürfte nicht uninteressant sein, an der Hand der Geschichte 
k e it  de r6" e ' n e n  Blick in das Getriebe der Kriegstransporte zu werfen und

E S Z . daraus zu lernen, dass ein regelmäßiger, steter Verkehr der ESZ. 
im Anfänge eines großen Krieges, so wünschenswert er auch zu 
dieser Zeit schon sein kann, doch schwer durchführbar erscheint.

Z ur Nieden erzählt, dass im August 1870 für den Verkehr 
von Sanitätszügen auf den Strecken einfach kein Platz zu finden 
war. Zug auf Zug gieng mit Reserven, Munition, Schlachtvieh 
und dergl zur Armee, und so musste das Dringende dem 
Dringenderen weichen, einige Sanitätszüge am Wege umkehren und 
leer in die Heimat zurückfahren. Während daheim die SZ. standen, 
war für den Transport der ersten Verwundeten nichts vorhanden, 
als leer zurückgehende gewöhnliche Güterwaggons. Von einer nur 
einigermaßen zweckentsprechenden Adaptierung derselben musste 
zunächst abgesehen werden, denn die Wagen waren zu der Zeit 
noch für andere Transportzwecke unentbehrlich. Erst in dem 
weiteren Verlaufe des Krieges, namentlich in seiner zweiten Hälfte 
und bis über den Friedensschluss hinaus, gelangten die Lazareth- 
züge zur vollen Ausnützung.

Wenngleich durch die bei uns ausdrücklich gestattete Ver
wendung leerer ESZ. als Güterzüge (s. P. 18) ihre Einschaltung in 
den Zugverkehr zu Beginn des Krieges thunlich gemacht wird, so 
wird man doch mit der Behauptung nicht zu sehr fehlen, dass 
vor gänzlicher Vollendung des strategischen Aufmarsches des 
Heeres eine s y s te m a t is c h e  Verwendung der ESZ. ein frommer 
Wunsch bleiben dürfte.

Auch betreffs der Leistungsfähigkeit der ESZ. gibt zu r 20. Lei- 
Nieden dankenswerte Anhaltspunkte. ^kerTder8'

Ein deutscher Lazarethzug brauchte zur Hin- und Rückfahrt, ESZ. 
mcl. Desinfection, Reparatur u. s. w., im Durchschnitte 14 Tage.
Das begrenzt die Monatsleistung eines Zuges auf eine zweimalige 
Krankenabfuhr.

Dabei gab es vom 2 . August bis 1. September, also in einem 
Monate, rund 33.000 schwerverwundete deutsche Krieger; die in 
die Hände der Deutschen gefallenen schwerverwundeten Feinde, 
dann die Kranken sind dabei gar nicht berücksichtigt. — Rechnet 
nian diese mit, so kämen von September 1870 bis inclusive März 
1B71 im Durchschnitt monatlich 30.000 Transportbedürftige zu 
zahlen. Freilich decken sich die Begriffe „Schwerverwundet“, 
respective „Schwerkrank“ und „mit ESZ. zu transportieren“ durch
aus nicht.

Dabei waren, nach Hirschberg, die Züge viel häufiger überlegt, 
als nicht voll ausgenützt, und zumal bei den ersten Fahrten drängten j  s- _  
S]ch Leichtverwundete auf die Einsteigebretter der Waggons, um bt (& +0 
den Transport zu erzwingen.

Im russisch-türkischen Kriege brauchten die SZ. zur Fahrt 
von Fratesti bis Jassy (627 7cm) durchschnittlich 9 Tage. (Ph. Mosino: „
»Das russische Rothe Kreuz 1877/78 in Rumänien.“)

C r o n ,  D er D ien s t beim  E ise n b ah n -S an itä ts -Z u g e . ; ** 2
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Rechnet man das Mittel beider Werte, also etwa 12 Tage, 
zu einem Krankentransport, so gäbe das für unsere Verhältnisse 
(incl. der 12 Malteserzüge) eine monatliche Leistung von etwa 
9760 Schwerleidenden, die der Heimat zugeführt werden könnten.

Zieht man die Angaben des diesbezüglichen Buches von 
M yrdacz zurathe, so ergibt sich allerdings, dass die ESZ. 1878/79 
die Fahrt, von der Basis (an der Save) bis zu den Evacuationsstationen 
und zurück im Durchschnitte in etwa 10 Tagen vollendeten; doch 
lagen die Evacuationsstationen dieser Züge nicht jenseits der 
geographischen Breite von Wien.

Es erscheint zweckmäßig, an dieser Stelle Winke über die 
persönliche Mobilisierungsausrüstung zu geben. Wir folgen dabei 
einer Broschüre von H oernes.

Der ESZ. bietet Resourcen, wie sie sich selten bei einer 
anderen Mobilisierungseintheilung finden. Deshalb werden die Vor
sorgen persönlicher Ausrüstung vergleichsweise geringe sein.

Man wird gut thun, vor Dienstantritt Folgendes zu befolgen : 
Bad nehmen, Haare schneiden, bei Schneider und Schuster Maß 
zurücklassen, sich selbes im eigenen Notizbuche anmerken, private 
Verhältnisse ordnen, letztwillige Anordnung treffen, zurückbleibende 
Sachen und Papiere verlässlich deponiren (P. 175), Adresse hinter
lassen, Bagage mit Nummern und Namen versehen.

Geld trägt man am sichersten in einem Täschchen unter 
dem Hemde auf der Brust. (Privatgelder in der ärarischen Kassa
truhe zu hinterlegen, ist nicht gestattet.)

Man nimmt neue Montur und vergisst nicht, das Legitimations
blatt, Visitekarten und ein Notizbuch sammt Stift bei sieb zu be
halten.

Ein llevolver (nicht vorgeschrieben) wäre für alle Fälle mit
zunehmen.

Zur Bagage (in der Officiersdienertasche und dem Officiers- 
Bagagekoffer) gehören jedenfalls 3 Hemden. 2 Unterhosen, 6 Paar 
Socken, 6 Sacktücher, 1 Waschzeug, 1 Hose, 1 Bluse, 1 Paar 
Stiefletten, 6 Halsbinden, 3 Paar Handschuhe, 1 Armflor, 12 Re
volverpatronen, Briefpapier und vielleicht auch 2 Paar Manchetten.

Von Büchern werden eine Kriegschirurgie, ein Recepttaschen- 
buch, das Myrdacz’sche Handbuch für Militärärzte und Geschäfts- 
vormerkblätter sehr erwünscht sein; vielleicht auch ein Armee- 
Taschenkalender (zugleich Notizbuch), eine Generalkarto des Kriegs
schauplatzes ( l : 200.000) und unter Umständen (Verkehr im fremd
sprachigen Lande oder mit solchen Pfleglingen) ein Sprachführer 
mit Taschenwörterbuch.

Die große Bagage, welche in der Friedensgarnison zurück
bleibt, kann von Ledigen (Witwern) dem Stations- oder Platz- 
Commando ihres Garnisonsortes zur Deponierung übergeben werden, 
(GV. I I . §. 43.)

Letztwiliige Anordnungen während des Krieges sind mit 
geringeren Förmlichkeiten rechtsgiltig, als im Frieden; es genügt 
hiezu, nach dem Rechte in beiden Reichshälften, die mündliche 
Willensäußerung vor zwei Zeugen. Das Genauere s. DR. I., Beil. 3.

Die Einrichtung, dass der Commandant und der zweite Arzt 
eines ESZ. gemeinsam in einem Raume zu schlafen haben (ESZN., 
Beil. I I ), kann unter Umständen zu Inconvenienzen führen und die 
Nothwendigkeit der Ermittelung separater Schlafräume für beide 
begründen. Auch B illro th  tritt hiefür ein.

Es soll nun noch die Eintheilung des vielseitigen, beim 
Dienste am ESZ. in Betracht, kommenden Stoffes in einer Übersicht 
vorangestellt werden.

Es erschien am entsprechendsten, allerdings mit Inkaufnahme 
mancher Wiederholungen, diesen Stoff in zweifacher Weise zu 
gliedern, und zwar in chronologischer, nach den verschiedenen 
Phasen, die der Dienst am Zuge durchläuft, und zweitens in 
functioneller mit Rücksicht auf die specielle Thät.igkeit der einzelnen 
Organe des Zuges.

Hieraus ergehen sich folgende Abschnitte:
1. Die Geschäfte vor Ausfahrt des Zuges.
2. Der Dienst am activierten Zuge:

a) der militärische Dienst;
b) der ärztliche Dienst;
c) der ökonomisch-administrative Dienst.

3. Der Dienst in der Abrüstungsperiode.
4. Die Obliegenheiten der einzelnen Personen des systemisievten 

Standes.
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II. Die G eschäfte  v o r  d e r  A u s fa h r t .

28. E r- In diesem Capitel ist. pauschalier alles subsumirt, was
k lä ra n g . am z Uge zu erledigen kommen wird oder doch kommen kann.

damit der Dienstgang während der bestimmungsmäßigen Thätigkeit
möglichst ungestört vor sich gehe.

Dass a l le  im Folgenden angeführten Obliegenheiten im ge
gebenen Falle auch immer zu erfüllen nöthig, und ob sie es vor
der Ausfahrt auch stets möglich sein werden, diese Fragen will der 
Titel durchaus nicht entschieden haben.

24. In te r -  Nach Abschnitt I. des ESZN. unterscheidet man bei der
Tbei™erg Herrichtung von Eisenbahnwagen zu Militär-Sanitätszwecken eine 

d efin itiven  vorbereitende Adaptierung und eine definitive Einrichtung. Erstere 
E in ric h tu n g  ist rein eisenbahntechnisch und unterliegt keiner ärztlichen Einfluss- 

d e r  E S Z . n a j j m e . Die jm iip Abschnitt ESZN. genau beschriebene definitive
Einrichtung dagegen, welche erst kurz vor Indienststellung des 
Zuges, also nach erfolgtem Mobilisierungsbefehl, vor sich geht, hat 
unter militärärztlicher Intervention zu geschehen.

Dieselbe erfolgt in gewissen, mit größeren Werkstätten 
dotierten Stationen einiger Bahnverwaltungen, woraus sich ergibt, 
dass auf diesen Stationen mitunter nicht nur ein, sondern m ehrere  
ESZ. in der Ausrüstung stehen werden. Es werden sich daselbst 
infolge dessen auch mehrere Cdt. von ESZ. nach Beendigung ihrer 
etwa vorhergehenden sonstigen Mobilisierungsthätigkeit früher oder 
später zusammenfinden.

Von diesen hat nun nicht etwa jeder Cdt. für seinen Zug 
das Interventionsrecht gegenüber den Werkstättenbeamten, sondern 
nur der (jeweilig) r a n g ä l t e s t e  Cdt., dieser aber für a l le  in der 
Station zu adaptierenden ESZ. (ESZN., § 43.)

Sowie die definitive Ausrüstung abgeschlossen ist, tritt jeder In v en ta r-  
Cdt, für seinen Zug in seine Rechte und Pflichten. ü b e rn äh m e .

Zuvörderst hat er den ganzen Zug sammt Einrichtung 
inventariscli genauestens zu übernehmen. Als Grundlage und Richt
schnur hiefür gilt der II. und III. Abschnitt ESZN., dann dessen 
Beilage III.

Über die ordnungsmäßig erfolgte Übernahme (Übergabe) ist 
ein von beiden Parteien unterzeichnetes Protokoll aufzunehmen, in 
welchem (etwa in Form der Beilage III. ESZN.) alle übernommenen 
Vagen, mobilen Bestandtheile und das Sanitätsausrüstungsmateriale 
nach Gattung und Zahl mit Ziffern u n d  Buchstaben zu specifi- 
cieren sind.

Diese Protokolle (ESZN., § 63) sind für die weitere Ver
rechnung von hohem Belange, da sie die Grundlage der Zugs- 
inventare vorstellen. (P. 43—46.)

Die Übernahme ist umso genauer zu bewerkstelligen, als 
etwaige Anstände und Mancos sich zur Zeit., wo der Zug noch 
nächst der Werkstatt und der Ausrüstungsanstalten steht, relativ 
am leichtesten ausgleiehen lassen. (ESZN., § 42.) Sollte dies nicht 
der Fall sein können, so wäre es im Protokolle ausdrücklich zu 
bemerken, event. bei erheblicheren Fällen die vorgesetzte (aus
rüstende) Militärbehörde (Garnisons-Spital, Territorial - Commando) 
durch (telegraphische) Meldung hievon und vom Veranlassten zu 
verständigen (bzgsw. Verhaltungsmaßregeln zu erbitten).

Die Frage, ob diese Protokolle in einem  oder in zwei Parien 
zu verfassen sind, lassen die Vorschriften offen. Der Absatz 1. ij 63 
ESZN., spricht von einem Protokoll, der Absatz 2 desselben Para
graphen, sowie § 76 lassen die Deutung von Parien zu. Man 
uiöge sich unbedingt für das letztere entscheiden, da ein Exemplar 
dieses wichtigen Documentes in der Hand des Cdt. verbleiben muss.

Auch über die Person des Übergebers spricht sich die Vor
schrift nicht, präcise aus. Nachdem die verschiedenen Inventargruppen 
von verschiedenen Behörden (Bahnverwaltung, Sanitätsanstalt, 
Monturdepot, u. s. w.) beigestellt werden, dürften auch mehrere 
Protokolle zu verfassen sein. Übrigens ist die Frage nach dem 
Übergeber für den Zugs-Cdt. eine nebensächliche, da sie sich an 
Grt und Stelle von selbst lösen wird.

Ziemlich gleichzeitig mit dem im P. 24 erwähnten Vorsich- 26. S onstige  
gehen der Einrichtung und in dieses Geschäft größtentheils ein- Wähiend^er 
greifend, werden andere den Zug betreffende Vorgänge stattfinden, defin itiv en

1. Jene zur Kriegsausrüstung der ESZ. nöthigen Gegenstände, 
ur welche die Kriegsverwaltung die Obsorge zu treffen hat (ESZN.,

Abschnitt I.), werden von den verschiedenen Anstalten (Montur-



— 23 —

depot, Garnisons-Spital und Medicamentenanstalt, Militär-Verpflegs- 
magazin, Tabakverlag u. s. w.) in der Aufstellungsstation des Zuges 
einlaufen.

Wahrscheinlich ist es übrigens, dass der Cdt. den Auftrag 
erhält, gewisse Arten dieser Bedürfnisse an einem bestimmten Tage 
von der betreffenden Anstalt p ersö n lich  (mit einem Commando 
seiner Sanitätsabtheilung) zu fassen. Diese Fassungen werden mil telst 
Documentwechsels (Quittung und Gegenschein) bewirkt. (Über die 
erstmalige Geldfassung s. P. 56.)

Genauigkeit, mit Flinkheit gepaart, ist bei derartigen Über
nahmen im Sturm und Drange einer Mobilisierung eine unerlässliche, 
eine im militärischen Rahmen bleibende Energie des Auftretens eine 
sehr wünschenswerte Eigenschaft..

Eventuelle, gelegentlich der Fassungen nothwendig werdende 
Locofuhren wären beim Stations-Commando rechtzeitig (womöglich 
Tags vorher) auf ganze oder halbe Tage anzufordern und betreffs 
Entlohnung derselben gleichzeitig anzufragen.

2. Die im Zuge eingetheilten Gagisten, sovrie die Feld- 
Sanitäts-Abtheilung desESZ. werden einrücken. Über ihre vorläufige 
Verwendung s. P. 28 u. ff.

Sollte sich hiebei ein gerechtfertigter oder ungerechtfertigter 
Abgang ergeben, so hätte sich der Cdt. event, telegraphisch an den 
Stammkörper, in weiterer Folge an das ausrüstende Territorial- 
Commando um Ersatz zu wenden.

Die Sanitätsabtheilung hat vollkommen feldraäßig bekleidet 
und ausgerüstet (s. Adjustierungsvorschrift) einzurücken. Dieselbe ist 
dem Zuge nur zugetheilt und dependiert, unbeschadet der sonstigen 
völligen Unterordnung unter den Cdt., in Bezug auf Standesführung, 
Bekleidung und Ausrüstung auch weiterhin von ihrem Stammkörper. 
(ESZN., § 65.)

Es dürfte sich für alle Fälle empfehlen, die einrückende 
Sanitätsmannschaft gleich einer ärztlichen Untersuchung zu unter
ziehen. Auf die Verhütung der Einschleppung von Armeekrankheiten 
(Trachom, acute Exantheme, Syphilis) wäre das Hauptaugenmerk 
zu richten. Die Visitierung fällt dem Secundararzte zu.

Für bei dieser Untersuchung wegen einer voraussichtlich 
lange währenden Krankheit dem Spitale Übergebene könnte ein 
Ersatz bei dem Stammkörper angesucht werden. Die Sanitäts
mannschaft (und die Gagisten) werden während dieser Periode ge
wöhnlich kaserniert oder bequartiert (Cantonnement, Einzelbequar
tierung) sein. Nach DR. II., P. 18 und 68, ist in diesem Falle eine 
Quartierliste dem Militär-Stations-Commando einzusenden. (Über die 
diesfälligen Gebüren s. den betreffenden Abschnitt und ESZN. § 52.)

Vor der Ausfahrt des Zuges, zumal bei Einzelbequartierung, 
ist eine erneuerte ärztliche Visitierung (Geschlechtskrankheiten) am 
Platze.

27. H a u p t
rap p o rt.

Es wird sich empfehlen, mit den neueingerückten Gagisten 
des Zuges einen Hauptrapport im Sinne des P. 232, DR. I., abzu
halten. Der Cdt. macht sich auf diese Weise mit seinen Untergebenen 
d i e n s t l i c h  bekannt, kann ergangene Verordnungen publicieren, 
persönliche Bitten u. dgl. entgegennehmen, mit einem Worte, in der 
seiner Stellung entsprechenden Art seine Function beginnen.

Vor Ausfahrt des Zuges W'ird sich neben den lau fenden  
Geschäften wohl ein weites Feld für die Beschäftigung der Gagisten 
bieten. Dasselbe soll sich in der Hauptsache auf die Vorbereitung 
und Einführung in den bevorstehenden Dienst am rollenden Zuge 
und auf die Schulung der Mannschaft für diesen Dienst erstrecken.

Es sind der Möglichkeiten zu viele, um ein ins Detail aus
gearbeitetes Programm von allgemeiner Anwendbarkeit vorlegen zu 
können; deshalb möge die Anführung einiger leitenden Gesichts
punkte genügen.

„l. Der Reservearzt.
Die instructive Beschäftigung für denselben wäre in dreifacher 

Richtung zu wählen:
1. In Bezug auf die ihm am activierten Zuge instructionsgemäß 

zukommenden Functionen. Die genaue Bekanntmachung mit dem 
ärztlichen Inventare und seiner Deponierung, eine Wiederholung der 
militärärztlich-administrativen Agenden. Einführung in die Zugs
hygiene und die Küchenordnung müsste angestrebt werden.

Es wird mit Rücksicht auf die sociale und militärische 
Stellung des Reservekameraden, welch’ letztere vor dem Zugs
personale stets zu wahren ist, mitunter viel auf den Takt des 
Cdt. ankommen, der ihn zum Eingehen in diese theilweise inferioren 
und doch unerlässlichen Dinge, die sozusagen nach Schülerart 
gelernt oder wiederholt werden müssen, in unauffälliger Weise 
bestimmen soll. Scontrierung des Inventars, Beauftragung zu 
Visitierungen (Zugsvisite ähnlich der Kasernenvisite), zur Prüfung 
des Ordinationsschreibers u. dgl. m. wären die Mittel, auf die 
beste Weise zum Ziele zu gelangen.

2. Der Reservearzt muss aber auch in den Stand gesetzt 
werden, den Commandanten des Zuges zeitweise vertreten zu 
können. Er muss infolge dessen den ganzen  Dienstbetrieb wenigstens 
insoweit beherrschen, als es die Überwachung desselben erfordert,

28. Be
sch äftig u n g  
d ArfrACnstfin.
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außerdem noch die speciellen Geschäfte des Cdt. genauer kennen 
lernen. Der sicherste Weg wird der sein, dass der Cdt. seinen 
Subalternen thunlichst oft zu allen Dienstverrichtungen heranzieht, 
ihm dabei die nöthigen Erklärungen gibt und später hin und 
wieder eine Vertretung in einzelnen Geschäften versucht. Das 
Hauptaugenmerk ist wegen der Neuheit der Sache auf den ökonomisch
administrativen Dienst zu legen, dann auf strenge Handhabung 
der Zucht und Ordnung; das Ärztliche muss jeder Arzt schon 
mitbringen.

3. Endlich wäre der Reservoarzt, zur Leitung der instructiven 
Beschäftigung der Pflegemannschaft unter Oberaufsicht des Cdt. 
berufen. Für die Vornahme des fachtechnischen Unterrichtes ist er 
normgemäß bestimmt. (ESZN., § 44.) Aber auch bei der sonstigen 
Schulung der Mannschaft soll er, sei es als Lehrer, sei es als 
Unterrichtsleiter, eine Rolle spielen.

In militärischer Beziehung muss er überhaupt mutatis 
mutandis am Zuge dieselbe Stellung einnehmen, wie der Subaltern- 
officier bei einer Unterabtheilung.

Die Vornahme des fachtechnischen (Wiederholungs-) Unter
richtes unter strenger Anlehnung an das Dienstbuch N —12 von 
1873 erscheint nicht angezeigt. Abgesehen davon, dass dieses 
Dienstbuch größtentheils veraltet ist, berücksichtigt es auch die 
besonderen Verhältnisse eines ESZ. zu wenig. Die von M yrdacz und 
Anderen herausgegebenen Leitfäden für Blessiertenträger u. dgl. 
verfolgen andere Zwecke, eignen sich daher auch nicht bedingungslos 
für den ESZ.

Das Beste dürfte wohl sein, wenn der Cdt. an der Hand des 
ft. U. und eines Leitfadens, endlich des SR. IV. eine entsprechende 
Umgrenzung des Lehrstoffes angibt. (Etwa aus dem Mvrdacz’schen 
Leitfaden die Fragen 3—55, 60—67, 74—78, dann 82, aus dem 
ft. U. das Nöthige aus dem II., IV. und V. Abschnitte, ferner ein 
Überblick über das Wesen der Antisepsis, endlich [zwar nicht 
streng hieher gehörig] die Organisation der Sanitätsanstalten zweiter 
Linie).

ß. Der Medicamentenbeamte.
Nachdem ihm das Pharmaceutische des Dienstes eo ipso 

geläufig ist, bedarf er nur der Einführung in den Magazinsdienst 
und in die Verrechnung. Eine Durchsicht der aufliegenden Druck
sorten belehrt da über Vieles von selbst; auch kann er im Magazin, 
wenn man ihm die Verfassung des Material-Inventars aufträgt, 
bald Bescheid wissen. Endlich wird er auf der ersten Fahrt zum 
Kriegsschauplätze (ohne Pfleglinge) in manchen seiner dienstlichen 
Verrichtungen allmählich eingeübt.

Ein fernerer Zweig seiner Thätigkeit wäre die Belehrung 
des ihm zum Medicamenten-Hilfsdienste zugewiesenen Mannes 
(event. auch eines Soldaten für den Magazinsdienst).

C. Der Commandant.
Der Cdt. wird nicht nur den ganzen Dienstbetrieb beim 

Zuge in dieser Periode zu regeln und zu überwachen, die Unter
weisung der Gagisten, wo nöthig. vorzunehmen (ESZN., § 43), 
sondern speciell auch den Feldwebel, Rechnungs-Unterofficier und 
event. den Ordinationsschreiber zu belehren haben (s. P. 31).

Analog dem sub 27 erwähnten Hauptrapporte der Gagisten 
wäre auch die eingerückte Feld-Sanitäts-Abtheilung in voller Marsch- ^aer ’eta-8 
adjustierung durch den Cdt. im Beisein der Zugsgagisten einer g erü ck ten  
erstmaligen genauen militärischen Besichtigung zu unterziehen. M annschaft. 
Ein Eindruck über die Leute, die Haltung der Abtheilung u. s. w. 
würde dabei gewonnen werden, Allgemeinvorschriften wären zu 
publicieren, betreffs der Proprietäten nachzusehen und, was am 
meisten wiegt, durch eine im markigen Soldatentone gehaltene 
Anrede das moralische Element der Mannschaft vor so ernster 
Zukunft zu heben.

Die Leute werden zunächst häufig als Arbeits-Commando (*?• 
in der Werkstätte bei Adaptierung des Zuges, bzgsw. als Fassungs- a^Mante 
Commando (P. 24 und 26) zu verwenden sein. schaff.

Die sich ergebende freie Zeit wäre zu ausgiebigster Schulung 
für den künftigen Dienst zu verwenden.

Exercierübungen nach dem Exercier-Reglement unter Com
mando des Feldwebels dürften sich, außer bei auffallend schlaffer 
Haltung und Disciplinmangel, mit Rücksicht auf die karge Zeit 
nicht empfehlen. Dagegen wäre der sonstige militärische Dienst
betrieb (Tagwache, Rapport, Befehlausgabe. Retraite) mit aller 
Strenge zu handhaben.

Die Mannschaftsschulen lassen sich in zwei Gruppen scheiden: s t .  S chu len  
in solche über Gegenstände militärischer oder allgemeiner Natur, de9rĉ f ”n 
soweit sie für den Zug in Betracht kommen, und in solche, die 
sich auf die Vorbereitung der einzelnen Leute für ihre specielle 
Function beziehen. (ESZN., § 42.)

4. Die ersteren wären durch geeignete Unterofficiere (event. 
auch den Reservearzt) mit der gesum m ten Mannschaft zu halten 
und würden sich etwa erstrecken:
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1. Auf Wiederholung der K r ie g s a r t ik e l: I. (Subordinations- 
Verletzung), II. (Meuterei), IV. (Widersetzlichkeit gegen eine Militär
wache), V. (Desertion), VIII. (Pflichtverletzung im Wachdienst), 
X. (Störung der Zucht), XI. (Hintansetzung der Dienstvorschriften), 
XXI. (öffentliche Gewaltthätigkeit), XXVI. (Unzucht), XXVIII. (kör
perliche Beschädigung), XXX. (Diebstahl), XXXI. (Veruntreuung), 
XXXIII. (Plünderung), XXXV. (Verleumdung), XXXVII. ¡andere 
Vergehen).

2. Wiederholung der wichtigsten Punkte aus der G esundheits
p f le g e .  (ft. U., 7. Abschnitt.)

3. DR. I. Das Wissenswerte aus den Abschnitten I. (Pflichten 
des Soldaten überhaupt), III. (Verhalten der Untergebenen), VI. 
(Dienstbetrieb im allgemeinen).

4. DR. III. (Sanitätstruppe). Die 6 ersten Paragraphen.
5. Org. B. ST. Das Erforderliche aus Artikel I, II, IV. IX.
6. Das Nöthige über das L e g itim a tio n sb la tt (Dienstbuch 

B—16).
7. Benehmen bei E is e n b a h n f a h r te n  nach DR. II., § 18, 

dann MTrEb., P. 150, 161, 162.
Im Winter ist der Mannschaft auch Vorsicht bei Passierung der 

(vereisten) Intercommunicationsbrücken einzuschärfen. (Myrdacz.)
8. Allgemeines über das Benehmen, den Dienstbetrieb und 

die 0  r d n u n g am  ES Z.
Dieser Gegenstand wäre, weil hiefür eine präcise Stoff

begrenzung durch eino Schulinstruction nicht vorliegt, nach den 
einschlägigen Partien des ESZN., dann den ergänzenden Tages
befehlen des Cdt., den ergangenen höheren Verordnungen u. s. w. 
vorzunehmen. Mit Rücksicht auf den weiteren Gesichtskreis, der 
infolge dessen für die Zusammenstellung des Stoffes nöthig ist, 
müsste diese Schule vom Cdt. oder vom Subalternarzte abgehalten 
werden.

Vorstehende theoretische Schulungen wären zweckmäßig 
und, wenn möglich, durch nachfolgende p ra k tis c h e  Übungen für die 
gesammte Mannschaft nach Fertigstellung des Zuges zu ergänzen.

9. Begehung und Besichtigung des ausgerüsteten Zuges 
durch die Mannschaft mit, anschließender Erklärung.

10. Alarmierung der (bequartierten) Mannschaft und unmittelbar 
folgende Einwaggonierung (Auswaggonierung) nach DR. II., fcj 18. 
(Alarmplatz bestimmen, DR. II., P. 242.)

Diese Übung wäre o h n e  Supposition von einzuladenden 
Kranken als rein militärische, gewissermaßen das Exercieren ver
tretende, zur Prüfung des Appells und der Orientierung der Mann

schaft so oft zu wiederholen, bis sie flink vor sich gienge. Der 
Cdt. hätte sich zu diesem und den folgenden Exercitien mit der 
Bahnstationsbehörde ins Einvernehmen zu setzen.

11. Einübung des Auf- und Abladens von Eisenbahn-Trag
betten auf Krankenwaggons, bzgsw. von selben nach dem ESZN. 
(H irschberg.)

Zu diesen Übungen ist unbedingt die gesam m te Mannschaft 
des Zuges (event. auch die Officiersdiener) heranzuziehen, weil es 
auf größtmögliche Raschheit (bei aller Vorsicht) ankommt. (Nach 
dem ESZN., § 51, soll ein Waggon in 4 Minuten beladen sein.)

Die Unterofticiere, ohne Rücksicht ihrer sonstigen Verwendung 
am Zuge, fungieren als Aufsichts-, Gefreite, Soldaten (und Officiers
diener) als Arbeitsmannschaft (s. P. 133 u. ff.). Diese Übung, welche 
so oft als möglich (auch während der Fahrt am leeren Zug, wie 
Virchow es that [zur Nieden]) wiederholt werden möge, wird 
passend in 2 Phasen gelehrt:

o) Beladung sämmtlicher Waggons mit leeren  Tragen durch 
die gesammte, als Einladepartie fungierende Mannschaft;

A) Beladung zweier Waggons mit durch 16 Mann und Unter- 
officiere markierten Pfleglingen seitens der restlichen 12 Mann 
(2 Arbeitspartien). Markierer und Arbeitsmannschaft hätten natürlich 
stets zu wechseln.

12. Wenn man Zeit und Kenntnisse hat, kann man es wie 
Virchow halten (zur Nieden) und das militärische Personale auch 
zur Noth in den Eisenbahnbetriebsdienst einweihen (theoretisch
praktische Schule über Signale, Bedienung der Bremsen u. s. f.). 
V irchow war so in den Stand gesetzt, im Feindeslande auf Bahnen 
zu verkehren, die einen ordnungsmäßigen Betrieb nicht mehr oder 
noch nicht hatten.

B. Was die Schulung der Mannschaft für ihre unterschied
lichen Specialverrichtungen anlangt, so wäre zu erwähnen, dass 
hier nicht ganz geklärte Verhältnisse vorliegen.

Wie schon an einer früheren Stelle bemerkt ward, stimmen 
infolge der mittlerweile stattgefundenen ansehnlichen Vermehrung 
des Mannschaftsstandes eines ESZ. die im ESZN. von 1880 ange
gebenen Agenden der einzelnen Personen (auch Gagisten) nicht 
mehr mit den thatsächlichen Verhältnissen überein. Der Combination 
ist. sonach freier Raum gelassen. An dieser Stelle soll zur Sache 
nur Folgendes bemerkt werden:

1. Nach unserer unmaßgeblichen Meinung wären in erster 
Stelle an den C om m andanten  gewiesen und daher von ihm zu 
unterweisen :
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«) Der Feldw ebel in seiner Function als Dienstführender, in 
der Überwachung des äußeren Dienstganges, der militärischen Be
lehrung der Leute, der Handhabung der Intercommunications- 
Vorrichtungen, der Führung der Commandierliste, den Anordnungen 
über Zugsreinigung, Lüftung und Heizung, der Küchen aufsicht 
und des Profoßendienstes;

5) der Z u g sfü h re r in seiner Function als Rechnungsunter- 
officier, in der Verfassung der militärischen Eingaben, der Führung 
des Rapportbuches, der Manipulation im Gepäckwagen, endlich der 
Durchführung der Todesfallaufnahmen.

2. Vom S e c u n d a ra rz te  zu unterweisen die zunächst an ihn 
Gewiesenen :

a) Der O rd in a tio n ssch re ib e r, in der Führung der speciell 
ärztlichen Schreibgeschäfte und Eingaben (soweit er sie leisten 
kann), der Kopftafeln, des Speisebogens, der Kranken-Übergabs- 
(und Übernahms-) Documente;

b) die A p p a ra tle u te  in den im ESZN., § 48, angegebenen 
Verrichtungen ;

e) die K ran k en p fleg er im fachtechnischen Dienste und den 
Bestimmungen der Vorschrift für das Pflegepersonale. (ESZN., § 42.) 
Über den diesbezüglichen Unterricht vgl. P. 28.

3. Vom M edicam en ten b eam ten  zu unterweisen, weil ihm 
zugetheilt :

a) Ein Corporal als M ag az in su n te ro ff i c ier betreffs der ad
ministrativen Eingaben, der Gebarung mit den Magazins-, Victualien- 
und Service-Vorräthen. der Durchführung der Fassungen, des Aus
tausches von Geräthen und Bettensorten, der Desinfection, der 
Administrationsgeschäfte am Zugsinventare und der Verfassung des 
Küchenzettels ;

b) ein Soldat (Gefreiter) als A p o th e k e n - H i l f s a r b e i t e r  
im pharmaceutisehen Hilfsdienst.

4. Vom F e ld w e b e l zu unterweisen:
«) Die K öche nach ESZN., § 49 ;
b) die R e s e r v e m a n n s c h a f t  nach ESZN., § 50.
Die Mannschaft wäre ihren Fähigkeiten entsprechend zu den 

verschiedenen Dienstzweigen einzutheilen und die Eintheilung im 
Befehle zu verlautbaren.

3ä- An_ Nach vollendeter vorbereitender Thätigkeit, etwa am Tage
ViMüeranf vor ers*er Ausfahrt des Zuges, dürfte es sich empfehlen, im Sinne 

des § 25, DR. I. (Kasernvisitierung), eine angesagte Visitierung des
fix und fertig dastehenden Zuges abzuhalten.

[Im Jahre 1878 betrug der Zeitraum vom Beginn der 
definitiven Einrichtung bis zum Tage der ersten Abfahrt des Zuges 
im Durchschnitte etwa 1 Monat. (Myrdacz,)]

Kehren wir nun von diesem letzten Momente wieder zurück, da 33.A nsuchen  
es noch mannigfache Geschäfte anderer Art zu erledigen geben wird, comman”

Sobald der Cdt. durch die instradierende Behörde Weisungen den' 
über die von seinem ESZ. zu nehmende Route erhält, möge er sich 
an die Stationen (Bahnhofcommanden) dieser Route (auf denen 
länger gehalten wird) mit dem Ersuchen wenden :

a) Orientierungstafeln zu den Brunnen mit anerkannt gutem 
Trinkwasser aufstellen zu lassen. (ESZN., § 42.)

b) Die vortheilhaftesten Ankanfsquellen ihrer Station für 
Naturalien. Victualien und Service-Artikel bekanntzugeben (falls 
Fassungen aus ärarischen Magazinen nicht statthaben). (ESZN., §64.)

c) Den Cdt. über die während der Fahrt des Zuges erflossenen 
einschlägigen Verordnungen und Erlässe in Kenntnis zu setzen. 
(Myrdacz.)

Aus diesem Punkte erhellt, der auch von zur N ieden betonte 
Vortheil, falls ein und derselbe Zug womöglich immer nur auf der 
gleichen Strecke verkehrt.

Für die geregelte Abwickelung des Dienstganges am Zuge 
wird die Anlage eines Protokolls für „ESZ. Tagesbefehle“ nicht ' befehle, 
zu entrathen sein. Dasselbe gelangt bei der Befehlausgabe der 
Mannschaft, zur Verlesung, während es den Gagisten zur Unter
fertigung zuzusenden ist. Bestimmung der ärztlichen Inspection, 
der Tagchargen (DR. I.), event. Nacht-Krankeninspectionen, Ver
lautbarung aller Mannschaftsstrafen (DR. I.) und Belobungen u. dgl. 
werden die täglich oder periodisch wiederkehrenden Punkte darin 
sein. Der Cdt veranlasst hiebei auch die rechtzeitige Publicierung 
der ihm laut MTrEb., § 12 und Beil. I, etwa zukommenden Avisos 
der Bahnhofcommanden u. dgl., sofern sie sich auf allgemein giltige 
Anordnungen und Verhaltungen beim Anlangen in einer Station etc. 
beziehen.

Solche Avisos haben beispielsweise zum Gegenstände:
Seite, auf welcher ausgestiegen wird,
Zeit und Stelle der Krankenabladung,
Bestimmung des Formierungsplatzes,
Angesagte Inspicierungen,
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Lage der Brunnen, der Marketendereien, von Ankaufs
quellen u. s. w.,

Detailbestimmungen für den Transport der Pfleglinge in und 
aus der Sanitätsanstalt u. s. w.

35. A nlage Unter den Drucksoften der Beilage III. zum ESZN. fehlt das
M aroden- m ' t'  D R -  I- , P- 270, vorgeschriebene Marodenbueh (für die Sanitäts
buches. mannscbaft). Ein solches zu Händen des die Marodenvisite ab

haltenden Secundararztes (ESZN., § 44) müsste rechtzeitig angeschafft
oder rubriciert werden.

36. P ro to k o ll 
f ü r  ä rz tlic h e  
V is itie ru n - D R .

gen.

Dasselbe gilt bezüglich des Protokolles für die im § 36, 
I., vorgeschriebenen ärztlichen Visitierungen.

37. E in - Einen wichtigen, thunlichst bald anzulegenden Behelf für
R ep erto rien  ^cn Kanzleidienst, der übrigens auch vorgeschrieben ist, bildet das 

Repertorium der periodischen Eingaben. Es sollte am Zuge für 
jeden einzelnen, zur Verfassung periodischer Eingaben Berufenen 
(Cdt., Secundararzt. Medicamentenbeamten, Rechnungsofficier u.s.f.) 
ein separates Repertorium, außerdem beim Cdt. zur Controle ein
Haupt-Repertorium in der Ausrüstungsperiode angelegt werden.

Die erstmalige Verfassung derartiger Repertorien ist, falls
sie nicht durch Weisungen seitens der verschiedenen vorgesetzten 
Instanzen erleichtert wird, sehr umständlich und heikel, weshalb 
behufs Nachtragung von, bei ihrer Zusammenstellung übersehenen 
Eingaben, dann von etwa nachträglich anbefohlenen neuen, für den 
nöt.higen Raum vorzusorgen wäre.

Diese beiden Möglichkeiten lassen es auch unthunlich er
scheinen, an dieser Stelle ein v e r lä s s lic h e s  derartiges Eingaben- 
Repertorium einzurücken.

Was im Folgenden gegeben ist, will als Muster zu dem oben 
erwähnten „Haupt-Repertorium“ nicht mehr sein, als ein Beispiel 
für die Form:

ß. Monatseingaben.
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C. Eingaben der Abrüstungsperiode.

Im Anschlüsse sei es gestattet, eine beiläufige Übersicht der
jenigen am Zuge zur Erledigung kommenden schriftlichen Arbeiten 
zu geben, welche, obgleich sie nicht periodische Eingaben darstellen, 
doch in regelmäßiger Folge sich wiederholen werden.

Ü b ersich t der p e rio d isch en  sc h rif tlic h e n  A rbeiten , 
w elche n ich t T orgeschriebene E ingaben  sind.

A. Tägliche.

Nr. A ls Von wem Siehe Anmerkung

; 1 Tagebuch Cdt. P. 39

2 Marodenbuch Rechnungs-
Unterofficier P. 35

3 Commandier-Liste Feldwebel P. 41

j 4 Menage-Visitier-
Protokoll Secundararzt P. 48

j 5 Vormerkung über den 
menagierend. Stand

Rechnungs-
Unterofficier P. 60 Nur event.

6 Menagebuch Feldwebel P. 60 Nur event.

I 7 Rapportbuch Rechnungs-
Unterofficier

DR. I., 
P. 231

G ag is ten
u n te rsc h re ib e n

; 8 Speisebogen Ordinations-
Schreiber P. 154 Cdt. unter

schreibt

9 Küchenzettel Magazins-Unter- 
officier (Beamter) P. 154

10 V erpflogsrapport- 
Journal

Rechnungs-
Unterofficier P. 201

11 Service-Anweisungs
journal

Magazins-
Unterofficier P. 223

T ägliche
F e rtig u n g  d u rch ; 

d en  C dt.

12 Ordinationszettel Ordinat.-Schreiber
(Secundararzt) P. 152 Event.

13 Medicamenten-
Extracte

Medicamenten-
Beamter P.153

3*
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B. Zehntägige.

Nr. A ls Von wem Siehe Anmerkung

1 Kassastandes-
Protokoll

Jüngstes Kassa- 
Commissions- 

mitglied
KV.,
§ 12 Event, s. P. 54

2
Bestätigung der 

Geldauszahlung an 
die Mannschaft

Secundararzt ö. a. 
DV.,§4

Am 1., 11., 21. 
je d es  M onats 

am  M annschafts-; 
G eb ü ren ze tte l ;

3 Mannschafts-
Gebürenzettel

Rechnungs-
Unterofficier

ESZN.. 
Beil. 7

9., 19.. letzten 
jedes Monats :

C. Vierzehntägige.

Nr. A ls Von wem Siehe Anmerkung

1 Periodische 
ärztliche Visite

Rechnungs-
Unterofficier

DR. I.
§ 36

A ußerdem  
V is itie rungen  

von F a ll zu  F a ll

D. Fallweise.

Nr. A 1 s Von wem Siehe Anmerkung

1 Journal über frei
willige Spenden Cdt. P. 40

2 Evidenthaltung des 
W agen-Inventares

Medicamenten-
Beamter P. 43

3
Evidenthaltung des 

Material- und 
Geräthe-Inventaros

dtto. P. 44

4 Evidenthaltung des 
Haupt-Inventares Cdt. P. 46

5 Geldanweisungs-
Buch

Medicamenten-
Beamter

P. 55, 
220

¡Nr.
A ls Von wem Siehe Anmerkung

6
Q u ittu n g  u n d  

G egenschein  fü r  
G eld fassu n g en

Medicamenten-
Beamter P. 56

7 Anmeldung von 
Fassungen Cdt. P. 62

8 Quartierliste Rechnungs-
Unterofficier

DR. IL, 
P. 18, 

68
Event, 

s. P. 121

i 9 Daten
zur Conduite-Liste Cdt. P. 97

10 Strafprotokoll dtto. DR. I. 
P. 692

11 Revisions-Liste,
Verpflegszettel

Medicamenten-
Beamter P. 149

Event.
mit Verpflegs- 

clausel

¡ 12
Übersetz ungs- 
Consignation . dtto. P. 149

13 Aufnahmsbuch Secundararzt P. 150

14 Alphabetisches
Namen-Register dtto. P. 150

; 15
Spitzzettel 

auf Gepäck der 
Kranken

Rechnungs-
Unterofficier P. 164

16 Protokoll der 
Zugsühernahme

Beamter (Magazins- 
Unterofficier)

P. 25, 
171

Rechtzeitig
vorbereiten

17 Protokoll der 
Zugsübergabe dtto. dtto. dtto.

18 Verzeichnis der 
Depositen d Kranken Cdt. P. 214 Event.
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Nr. A ls Von wem Siehe Anmerkung

19 Eintragungen ins 
Kassa-Journal

Cdt.
(Kassa-Commission) P. 216 In beide 

Parien

20 Natural-Fassungs-
Journal

Medicamenten-
Beamter P. 243 G elegen tlich  d e r  

F assu n g en

21 Tabak-Fassungs-
Journal dtto. P. 243 dtto.

22
V orm erk u n g  ü b e r 

E m pfang  u n d  A usgabe 
von M ed icam en ten

dtto. ESZN., 
8 45

AZ. In der Abrüstungsperiode.

Nr. A ls Von wem Siehe Anmerkung

1 Beiträge zu den 
Conduite-Uisten Cdt. P. 97 Event.

38. D ienst
b ü ch e r

in v e n ta r .

Das nach der ö. a. DV., §18, zu unterhaltende Inventar der 
nach dem ESZN., Beil. III.. ausgefassten Dienstbücher wäre, falls 
es nicht etwa bereits fertig übernommen wurde, anzulegen. Ebenso 
sind die Dienstbücher auf dem äußeren Deckel mit dem Buchstaben 
und der Nummer ihrer Gruppe zu bezeichnen. (Also beispielsweise 
das ESZN. mit: N—23.)

D ie n s t  b ü c h e r - I n v e n ta r .
Post-1* 1 2 3 4 5 6 
Nr.

B en en n u n g  d e r  D ien s tb ü c h e r u n d  V orsch riften Anzahl der 
Exemplare

A.
1 A—10, a. D ienst-R eg lem en t fü r  d a s  k. u. k. Meer. 1. T he il 1
2 A— 10, b. D ienst-R eg lem en t fü r  d a s  k . u . k. H eer. II. T he il . 1
3 A —10, i. D ienst-R eg lem en t fü r  d a s  k. u . k. H eer. I II . T he il.

S a n i t ä t s t r u p p e ..................................................................................... 1

P.
4 I B — 9. V o rsch rift über d ie  S ta n d e sfü h ru n g  . . . . .  1
5 ' B —16. V o rsch rift ü b e r  d a s  L e g i t i m a t i o n s b l a t t ..........................  1

E.
6 | u . s. w.

Die Anlage des nach ESZN., § 42, vorgeschriebenen Tage- 39. A n lage  
huches gehört schon in diese Periode. Der Cdt. hat hieniit. Gelegenheit, bnCh^e 
einen interessanten und unter Umständen fruchtbaren „Hauptbericht“
(s. d.) vorzubereiten.

Nach DR. 11., P. 396 und 397, gelten hiefiir folgende Anhalts
punkte:

Zweck des Tagebuches ist die Feststellung der militärisch 
wichtigen Ereignisse durch tägliche Vormerkung. Bewegungen, 
Aufenthalte, stets mit Angabe der Zeit, besondere Vorfällonheiten, 
Bemerkungen über Verpflegung u. dgl., sind in kurzer und möglichst 
einfacher Schreibweise zu verzeichnen. Strengste Wahrheit ist Pflicht.
Berichte und Meldungen sind nicht in Abschrift zu nehmen. Der 
Cdt. ist für die Richtigkeit der Notizen verantwortlich. Das Tage
buch wird täglich durch einen Querstrich abgeschlossen und, wenn 
thunlich, auf derselben Seite fortgesetzt. Die Seiten sind numeriert.
Die Notizen sind mit Tinte zu schreiben. Ort und Datum ist den 
Aufzeichnungen vorzusetzen.

Noch in jedem Feldzug hat sich das patriotische Gefühl 40. A nlage 
unserer Völker werkthätigst bewiesen. Liebesgaben werden also naej®g 2“*e'r 
wahrscheinlich auch künftighin einem ESZ. reichlich Zuströmen, fre iw illig e  
Nachdem dieselben laut ESZN , § 42, in einem besonderen Journale S penden , 
nachzuweisen kommen, wird der Cdt. gut thun, ein solches schon 
jetzt anzulegen. Es dürfte genügen, unter Angabe des Tages, dann 
der spendenden Corporation oder Person die Art und Menge der 
gespendeten Gegenstände anzuführen und ihre Verwendung kurz 
zu erwähnen. Das Journal käme, falls nichts anderes befohlen wird, 
nach Auflösung des Zuges mit dem „Hauptberichte“ zur höheren 
Vorlage.

Nach der bereits früher (P. 31) angedeuteten Eintheilung 4 l.C o m m a n  
der Mannschaft zu den Diensten im Zuge hätte der Feldwebel eine ierise- 
täglich und namentlich zu führende Commandierliste (im Sinne 
DR. III. [Sanitätstruppe], § 7) anzulegen, in welcher eine geregelte 
Ablösung der Tagchargen, Nachtinspectionen, dann der Mannschaft 
für besondere Arbeiten u. s. w. zum Ausdrucke gelangt.

Die Unterofflciere, Apparatleute, Köche und der Apotlieken- 
Hilfsarbeiter wären ohne triftigen Grund von ihrer speciellen 
Dienstleistung nicht abzulösen.

Der Feldwebel und Zugsführer wären alternierend als „Zug- 
inspection“, die 2 Corporale und 6 Gefreiten als „Tagchargen“
(also jeden 4. Tag in Dienst tretend), endlich die 15 Sanitätssoldaten 
als „Nachtinspectionen“, jedoch nur bei u n a b w e is b a re m  Be
d a r f  e, dann zu besonderen Arbeiten heranzuziehen.
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42,? a8g°"' Wenn Zeit, und Gelegenheit (lithographische Presse, Hekto-
01 nuag’ graph u. dgl.) vorhanden ist, wird es sich empfehlen, wenn der 

Cdt. an der Hand der Vorschriften und der speciell erlassenen Befehle 
eine Waggonordnung entwirft und vervielfältigen lässt, um sie 
dann (event. auch in der Muttersprache des Zugsbegleit-Personales) 
in den einzelnen Waggons zu affichieren. Dieselbe hätte die ein
schlägigen Anordnungen der §§ 42, 46, 47, 48, 49, 50 des ESZN., 
die ergangenen Befehle über Reinigung und Ventilierung, event. die 
Behandlung der Öfen, endlich das Benehmen bei Eisenbahnfährten
(DR. II.) zu enthalten.

Vorgeschrieben ist indes die Führung einer derartigen 
Waggonordnung nicht.

4onAlWaaUen8 Dagegen gehört in jeden Waggon das in Beilage II. ESZN.
In v e n ta re n , erwähnte Wageninventar an Ort und Stelle.

Beilage III. ESZN. gibt den Sollbestand dieser Inventare 
für jede Art von Waggons am Zuge an. Dieselben, falls nicht schon 
bei der Übernahme vorhanden, wären durch den Recbnungs-, bzgsw. 
Magazins-Unterofficier unter Aufsicht anzulegen. Für das Inventar 
haftet, auf den Kranken-, Personal- und Küchenwagen der Feldwebel, 
im Arzt- und Gepäckwagen der Rechnungsunterofficier, im Magazins
wagen der Magazinsunterofficier.

Außerdem  sind nach ESZN., § 74 und 75, diese einzelnen 
Wageninventare in e in  Wagen- (Haupt-) Inventar zu übertragen, 
das als Rechnungsbehelf bis zur Auflösung des Zuges beim Cdt. 
verbleibt. Selbstverständlich sind in diesem Inventar sich ergebende 
Ab- und Zugänge evident zu stellen.

Zur Zusammenstellung dieses Inventars nach Beilage III. 
ESZN. wäre am ehesten der Magazinsunterofficier (Medicamenten- 
beamte) berufen. Sanitätsmateriale und Arzneien gehören nicht 
hinein (s. P. 44).

d esM ate H ab  Während sich das Wageninventar auf die Einrichtungs-
u. G erä th e - gegenstände bezieht,, kommt für das Sanitätsmateriale, incl. 

In v e n ta rs . Arzneien, ein „Material- und Geräthe-Inventar“ zu verfassen.
(ESZN.. § 73, dann Beilage III.)

Die Verfassung und Evidenthaltung desselben nach SR. IV., 
Beilage XI., und nach ESZN., Beilage III., wäre dem Medicamenten- 
beamten zu übertragen.

Eine weitere Vorlage dieses Inventars behufs Rechnungs- 
controle findet erst nach Auflösung des ESZ. statt.

Trotzdem die dem Zuge zugewiesenen Arzneien in einem 
vorschriftsmäßig gefüllten Medicamentenkasten kleiner Art (ESZN.,

Beilage III.) bestehen, dessen Inventar nach SR. IV. (RKM.-Erl. 
Abth. 14, Nr. 1455 v. 1893) bekannt ist, genügt die Anführung: 
„Kleiner Medicamentenkasten gefüllt — 1 Stück“ im Material- 
und Geräthe-Inventar wegen der Verrechnung (P. 153) nicht und 
wären die Arzneien und Desinfectionsmittel daselbst einzeln an
zufühlen.

Es gehört zu einer exacten Dienstgebarung, dass sich auch in 
sämmtlichen Kästen, Depositorien u. s. w. eigene Inventare der 
daselbst nach Vorschrift zu verwahrenden Gegenstände und Sorten 
finden. Dieselben sollen schon bei der Übernahme nach Thunlichkeit 
vorhanden sein; wo das nicht der Fall ist, wären sie wenigstens 
nachträglich nach den vorgeschriebenen Sollbeständen betreffenden 
Ortes zuzulegen. Im Rechnungsunterofficier, Ordinationsschreiber 
und Magazinsunterofficier dürften sich hiefür genügende Schreib
kräfte finden.

Endlich ist noch nach dem ESZN., §66, über das gesam m te, 4jnv̂ “^ >rt' 
zur Ausrüstung gehörige Materiale, incl. Dienstbücher, ein Haupt- cles ESZ 
Inventar (Beilage III. ESZN.) zu verfassen und evident zu halten.

Dieses Inventar, welches also den Inhalt sämmtlicher am 
Zuge befindlichen anderen Iventare in sich begreift, bleibt beim 
Cdt. und ist nur für diesen bestimmt.

Die erste Anlage desselben vor Beginn der ärztlichen 
Thätigkeit wäre dem zu dieser Zeit am wenigsten in Anspruch 
genommenen Ordinationsschreiber zu übertragen, seine weitere 
Evidentführung wird am sichersten der Cdt. selbst (event. nach 
den einlangenden Meldungen seiner Organe) besorgen.

Nach § 43, ESZN., obliegt dem Cdt. die Festsetzung eines 47. Ho- 
Horariums für den Dienstbetrieb. ra r iu m .

Der § 42, ESZN., sagt bezüglich einer solchen Tageseintheilung, 
dass sie sich zwar im allgemeinen an die in Heilanstalten übliche 
anzuschließen habe, jedoch nach den vorliegenden Verhältnissen 
modificiert werden könne.

Und in der That wird das Horarium eines ESZ. nicht mehr 
sein können, als eine beiläufige Richtschnur für die Abwickelung 
der dienstlichen Geschäfte, die in praxi wegen der stets wechselnden 
äußeren und inneren Einwirkungen sehr oft nicht, stricte eingehalten 
werden kann.

Nach dieser Einschränkung sei im Folgenden versucht, das 
Beispiel eines derartigen Horariums zu geben.
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Hauptverrichtung 
am Zuge
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8 -  9
________

9 -  10
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10-11 Rapport V erfassung  d. 
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S c h rif t lic h e  1 
A rb e iten  1
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1 2 -  1 —
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2— 3 - Arbeiten Arbeiten Arbeiten

3 -  4 -

4 -  5 Nachmittagsvisite
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6 -  7 Befehl (Früh
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a rb e i te r
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Laufende
Arbeiten
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Arbeiten

Reinigung
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| Arbeiten
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a rb e ite n

— In s tan d se tzg . 
d es  A p p ara te s

Reinigung _ A n zü n d en  
d e r  L am pen

Küche

__

Die le e ig e la sse n en  F e ld e r bedeu ten  T h e iln a b m e an  d e r  H au p tv e rr ic h tu n g .
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B e s o n d e re  B e s tim m u n g e n .
1. Dienst.

«) Der ärztliche Inspectionsdienst alternierend.
/>) Der Inspectionsdienst am Zuge alternierend zwischen

Feldwebel und Zugsführer.
c) Von Corporalen und Gefreiten täglich 2 als „Tagchargen“.

2. Bei den Ausspeisungen ist der Secundararzt gegenwärtig. 
Ebenso hält er die Fleischbeschau und die Nachmittagsvisite.

3. Fassungen werden von Fall zu Fall verlautbart.
4. Bei leerem Zuge treten an Stelle der Krankenvisiten : 

Schulen.
5. Die periodische ärztliche Visitierung findet am 1. und 3. 

Samstag jedes Monates von 1—2 Uhr Nachmittags statt.
6. Der Tag nach vollständiger Evacuierung des Zuges ist im 

Allgemeinen der Reinigung und Desinfection gewidmet. Hieran 
schließt sich in der Regel eine Zugs- (Kasern-) Visite.

7. Nach Maßgabe der Umstände geht die Mannschaft an 
Rasttagen baden.

8. Desgleichen wird, wo thunlich, ein Kirchengang angeordnet.

48. F le isch - Der Rechnungs-Unterofficier hätte ein Protokoll anzulegen,
besch au -u n d  in welchem vom Secundararzt täglich die Qualität des zum Kochen 
ProtokôîT verwendeten Fleisches, dann, gelegentlich jeder Ausspeisung, die 

richtige Quantität und entsprechende Qualität der verabreichten
Kost zu notieren käme.

49. S onstige  Es dürfte sich empfehlen, falls die Möglichkeit hiezu gegeben
D ruck- ist, einzelne häufig benützte Schemata (Dienstzettel, Gegenscheine, 
Sorten. E i n g a b e n  u. dgl.) im Vervielfältigungswege im Vorrathe hersteilen

zu lassen.
Auch dürften einzelne Drucksorten und Dienstbücher, die 

vorschriftsmäßig nicht systemisirt sind, aber unter Umständen am 
Zuge gebraucht werden können, gelegentlich anzuschaffen sein.

Für eine derartige Anschaffung (und event. Authentisierung) 
kämen etwa in Betracht:

Requisitionsbuch nach SR. IV.. Beilage XX.
Kassastandes-Protokoll nach KV., Beilage 7.
Menagebuch nach DR. I., § 30.
Vormerkung über den menagierenden Stand.

Commandierliste nach DR. III., Sanitätstruppe, § 7. 
Strafprotokollsauszüge nach DR. I., P. 624. 
Deserteurseingabe nach StV., Beilage 7. 
Todesfallaufnahme nach DR. I .  P. 717. 
Marodenbuch nach DR. I., P. 271.
Ärztliches Visitierungsprotokoll nach DR. I., § 36. 
Medicamenten-Extracte, s. P. 153.
Ordinationszettel, s. P. 152.
Desinfectionsvorschrift v. J. 1892. (N—25.) 
Vorschrift zur Führung der Truppenkassen. (0—3.)

Die vom Personale einlangenden Qualifications-Beschreibungen 
und Abschriften der Grundbuchsblätter sind vom Cdt. nach genauer 
Kenntnisnahme zu verwahren; die Verpflegs-Documente dem 
Rechnungs-Unterofficier behufs Orientierung zu erfolgen (s. P. 88,95).

50. P erso n a l-  
D ocum ente.

Der Cdt. möge sich die Überzeugung verschaffen, ob die öl. L eg iti- 
Legitimationsblätter der Gagisten und der Mannschaft vorschrifts- ’bjättei-5" 
mäßig ausgefüllt sind und an der richtigen Stelle (Täschchen im a 
rechten Hosensacke) getragen werden.

Eine der verantwortlichsten Dienstobliegenheiten des Cdt. 52. Depo- 
ist die Gebarung mit der Truppenkassa des Zuges. Laut KV., § 2, ’[¿assatrnbT' 
hat eine solche, mit einer Anzahl verschiedenartiger Schlösser und 
zu jedem derselben mit 2 numerierten- Schlüsseln ausgestattete 
Kassa womöglich durch feste, von innen gezogene Schrauben an 
den Boden befestigt zu sein.

Für die Deponierung der Kassa am Zuge ist nach dem ESZN.,
Beilage II., der mittlere Theil des Kastens b) im Arztwagen 
bestimmt. Hier wäre sie dem Vorstehenden entsprechend zu 
befestigen.

Jedoch kann der Cdt. auch in die Lage kommen, einen 
selbständigen Entschluss betreffs Deponierung der Kassa fassen zu 
müssen, und zwar in dem Falle, als der Zug aus irgend einem 
Grunde für eine Zeit zum Stillstände gezwungen und die sub 
ESZN., § 54, vorgesehene Einquartierung des ESZ.-Personales 
a u ß e r h a l b  des Zuges eintritt.

Er wird sich dann nach den vorliegenden Verhältnissen zu 
entschließen haben, ob er a) die Kassa am Zuge belässt und durch 
Commandierung einer Kassawache (KV. § 2) sichert, was sich aus 
mehrfachen Gründen, schon wegen der Schonung der Mannschaft, nicht 
oft empfehlen dürfte, oder ob er b) im Sinne des gleichen § seine
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53. E v e n tu 
elle  B ildung  
e in e r  K assa- 
Comm ission

54. K assa 
s tandes- 

P ro toko ll.

Kassa inzwischen in den Räumen einer etwa vorhandenen Militär
oder Civil-Staatskassa, auf einer Hauptwache u. dgl. unterbringen 
soll, oder ob er endlich cf dieselbe nach KV., § 2, in seiner eigenen 
Wohnung und dann natürlich auf eigene Gefahr deponiert.

Wenngleich sich das ESZN. über die Bildung einer Kassa
commission nicht ausspricht, ist doch im Sinne der KV., Einleitung, 
§§ 2 und 4, die Bildung einer Kassacommission in dem Falle 
unbedingt geboten, als die am Zuge befindliche Kassatruhe mit 
2 oder 3 Schlössern versehen sein sollte.

Präses derselben wäre der Cdt., Mitsperrer der Secundararzt, 
weiterer Mitsperrer event. der Medicamentenbeamte. Die Haftung 
ist eine solidarische.

Die Zusammensetzung der Kassacommission und die Zu
weisung der Schlüsselnummern ist im Tagesbefehl zu verlautbaren.

Wenn die Bildung einer Kassacommission aus irgend einer 
Ursache (nur ein Schloss) nicht stattfinden kann, so ist dieses zur 
eigenen Deckung rechtzeitig der zuständigen Intendanz zur Anzeige 
zu bringen. (KV., § 4.)

D
at

um

\3ii,
18..

Zu verrechnende ärarische (leider t 1¿ £
bar in

Und zwar
Noten und 
Scheide-1 Gold 
münze

kr. fl. k r

© O ÖD

Silber
(elfectiv)

fl. kr. fl. |k r.

s
13cc œ £

bßflfl44
©
a

fl. k r. fl. ikr.

Rest am 9% 
18.. . .

Einnahme . 
Summe

Ausgabe . .
| Verbleibt

Kassastand 
i am 3l/3 18..

412 1 
2 10

414 26

209 11

205 15

412Í16 
2 io

¡41426

209 11

—¡205,15

Ein Kassastandes-Protokoll ist im ESZN. weder im Texte 
erwähnt, noch unter den vorgeschriebenen Drucksorten aufgenommen. 
Nachdem selbes aber im § 12 der KV. vorgeschrieben ist, soll es 
hier für Jene, die ganz sicher gehen wollen, besprochen werden.

Um w ährend  des Monates stets eine documentierte Nach
weisung des in der Kassa vorhandenen Geldbetrages zu besitzen, 
wird gelegentlich jedes Kassaganges vom jüngsten Mitsperrer das 
erwähnte Protokoll nach beifolgendem Muster weitergeführt.

Das Protokoll wäre stets i n der Kassa zu verwahren. Auf 
der ersten Seite ist der Name der Anstalt verzeichnet, dann der 
Tag. mit dem die Protokollführung begann.

Für die Gebarung am ESZ. wäre das Protokoll etwa 
folgendermaßen anzulegen.

Sage: Zweihundert fünf Gulden 15 kr. in Verrechnungs-, 
dann .. . Gulden . . . kr. an sonstigen Geldern und Wert

effecten.
N., am 31. März 18. 

N. N. (Charge),
P räses .

N. N. (Charge),
K assa -M itsp e rre r.

Specification 
des Bestan
des :

: 3 Staatsnoten 
ä 50 fl.

5 Banknoten 
ä 10 fl. .

1 Staatsnote 
ä 6 fl. . . 

i Scheidemünze . .
Zusammen

10/<
¡18.. Rest am s*/,

150 —

50

5

205

205

U. 8. f.
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55. G eld- 
anw eisim gs- 

buch .
Unter die mit ESZN., § 62 und Beil. IV., vorgeschriebenen 

Protokolle, welche in dieser Periode bereits zur Benützung gelangen, 
gehört das „Geldanweisungsbuch.“

Jede Geldfassung und Abfuhr muss unter anderen Do
cumenten (s._ P. 220) auch bei gleichzeitiger Vorlage dieses Buches 
an die anweisende Behörde bewirkt werden.

Nachdem die erste Dotation bei der Aufstellung des Zuges 
erfolgt, so ist die Führung des Protokolles von diesem Zeitpunkte 
an geboten.

Sie beschränkt sich darauf, von Fall zu Fall die Summe des 
anderweitig beglaubigten (s. P. 219) Gesammtgeldbetrages, der zur 
Fassung oder Abfuhr gelangt, zu notieren und das Protokoll dann 
zur Fertigung der anweisenden Administrativbehörde vorzulegen.

Auch die durch Contribution oder Kriegsbeute eingehenden 
Gelder sind in dieses Protokoll einzutragen, welches dann der In
tendanz zur Anweisung einzusenden ist. (KV., § 8.)

56. F assu n g  
d es  e rs te n  

G eld
verlages.

Die bisher erörterten Verrichtungen haben die Durchführung 
der ersten Geldfassung zur Voraussetzung oder zur Folge.

Die erstmalige Fassung muss (ESZN., § 62) ausreichend 
genug sein, um die einmonatliche Verpflegung der Gagisten und 
der Feldsanitätsabtheilung daraus bestreiten und außerdem noch 
einen angemessenen Fonds für sämmtliche anderen etwa sich er
gebenden Auslagen erübrigen zu können.

Dieselbe wird gewöhnlich noch während der Adaptierungs
arbeiten (P. 26) entsprechend den Mobilisierungsplänen von einer 
Militärzahlstelle oder beim ausrüstenden Garnisons-Spitale vor 
sich gehen.

-  49

B eitrages.

Die Gagisten des ESZ. haben mit dem ersten Mobilisierungä- za|,’lna "¿ea 
tage auf den einfachen Feldausrüstungs-Beitrag Anspruch. F e ld a u s-

Derselbe beträgt für den Regiments-Arzt 150 fl., für den rurtungs- 
Secundararzt und den Medicamentenbeamten je 80 fl.

Falls diese Beträge nicht schon vorher von anderer Seite 
ausbezahlt wurden (was aus den einlaufenden Verpflegs-Documenten 
ersichtlich ist), so sind sie gegen Quittung (als Beilage zum Kassa
journal) auszuzahlen (s. P. 58).

Auch die erstmonatliehe Gage und die sonstigen fortlaufenden 
und im vorhinein fälligen Gebüren (s. P. 247 und ff.) wären, falls 
noch nicht erfolgt, den Gagisten nach Maßgabe und auf Grund 
der Verpflegs-Certificate auszuzahlen.

Als Rechnungsbelege hiefür dienen ebenfalls von den Ga
gisten zu fertigende Quittungen, welchen aber bei dieser e r s t e n  
Aufrechnung auch die eben genannten Verpflegs-Certificate bei- 
z u 1 e g e n kommen.

Nach GV. II., § 27, gebürt jedem Soldaten des Mannschafts- t^ lleEvÄê .  
Standes im Mobilisierungsfalle die einmalige Auszahlung des Betrages zahlung d e r

- ~ ---------B eiträge
z u r  Auf-

von 50 kr. als „Beitrag zur Auffrischung der Proprietäten.“
Falls diese Beträge der zum ESZ. einrückenden Mannschaft 

der Feld-Sanitäts-Abtheilung nicht schon seitens der ausrüstenden 
Stammabtheilung erfolgt wurden, was aus den einlangenden 
Personaldocumenten zu ersehen sein wird, so sind sie baldigst zu 
erfolgen.

Die effectuierte Auszahlung der sub P. 57 und 58 erwähnten 
e inm aligen  Gebüren wäre im Kassajournale durch nachfolgende, 
vom Rechnungsunterofficier zu verfassende Quittung zu belegen.

fr isch  ung  
d e r  P ro 

p r ie tä te n .

Die Vorlage eines Gelderfordernis-Aufsatzes, wie er für die 
fo lgenden Geldfassungen vorgeschrieben ist (s. P. 219), findet bei 
dieser e r s te n  n ic h t  statt.

Dagegen ist die Eintragung des gefassten Betrages in das 
Geldanweisungsbuch selbstverständlich (s. I’. 55).

Der Documentenaustausch beschränkt sich jedesmal auf die, 
für das erstemal wohl meist von der auszahlenden Anstalt schon 
vorbereitete Quittung (vom Cdt. zu fertigen), und den Gegenschein 
(von der erfolgenden Behörde zu fertigen). Die Form ist die 
allgemein gebräuchliche.

Über die erstmalige Fassung von Artikeln s. P. 26.
C r o n ,  D er D ien st beim  E ise n b ah n -S an itä ts -Z u g e .
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K. nnd k. JEisenbahn-Sanitätszug Nr.

Q u i t t u n g
über die zur Bestreitung der einmaligen Mobilisierungsauslagen 

ausbezablten Beträge.

Charge Name
E in fa c h e r

1 F e ld a  us- 
! rü s tu n g s -  
j b e i tra g Empfangsbestätigung
1 fl. k r .

1 Regiments-Arzt
L Classe N. N. 150 __ N. N., Regiments-Arzt

; Assistenz-Arzt, N. N. 80 — N. N.. Assistenz-Arzt

' Medicamenten- 
Accessist N. N. 80 N. N..

Medicamenten-Accessist

Summe . 310 —

j Für die laut Rapport- 
Journal am 8. Mai 18.. 
beim Eisenbahn-Sanitäts-

; Zug anwesenden 28 Mann 
an Beitrag z. Auffrischung 
der Proprietäten ä 50 kr. 14

) Die Auszahlung dieser 
Gebür am 8. Mai 18.. 
durch den Gefertigten an 
die Bezugsberechtigten

wird bestätigt.
N. N„

Regimentsarzt.

Zusammen . . | 324

Sage: Dreihundert viernndzwanzig fl. ö. \V., 
einmaligen Mobilisierungs-Auslagen zur Gebür entfallen, 

am 8. Mai 18..

welche an

Zu erfolgen !
.........., am 8. Mai 18. .

N. N., Regiments-Arzt, 
S an itä tszu g a -C d t.

N. N., Regiments-Arzt. 
S ani tä tszugs-C d t.

(P a p ie rfo rm a t » .)

Selbstverständlich hätte sich der Cdt. von der widinungs- 
gemäßen Verwendung dieser Gelder (Adjustierungsvorschrift) die Über
zeugung zu verschaffen (s. P. 29 und 32).

Als Ergänzung nachträglich einrückende Mannschaft hat auf 
den Beitrag ebenfalls Anspruch. Derselbe ist dann auf Grund einer 
n o m i  n a t i v e n  Consignation zu verrechnen.

Die Bestimmung des Frühstückes für die Sanitätsmannschaft 59- Bestam- 
durch den Cdt. kommt nach GV. I., § 27, nur d a n n  in Betracht, es
falls die Mannschaft n ic h t  im Bezüge der mit ESZN., § 53, nor- Stückes, 
mierten Naturalkost steht, also vor Ausfahrt des Zuges und event. 
während temporärer Außerdienststellung desselben.

Es steht dann dem Cdt. frei, falls irgend welche Gründe 
gegen die Verabreichung der Frühstück-Einbrennsuppe sprechen, 
nach eigenem Ermessen ein äquivalentes anderes Frühstück oder 
die Barauszahlung des Relutums hiefür (dessen Ausmaß höheren 
Ortes zur Verlautbarung gelangt) an die Mannschaft anzuordnen.

Die Auszahlung hat täglich oder gleichzeitig mit der 
Löhnung i lOtägig im vorhinein) zu erfolgen. (GV. I., § 74.)

Nach dem ESZN., § 53, bleibt die Mannschaft bi s zu r e rs te n  <®l’-.Ko8t' 
Ausfahrt des Zuges in der Gebür des Menagegeldes. M öglich ist es /„ Bf“hrtdee 
übrigens auch, dass Umstände die „Durchzugs-Verpflegung“ mit sich Zuges, 
bringen.

A. Das mittelst höherer Verordnung jeweilig festgesetzte 
Menagegeld ist nach GV. I., § 27, gleichzeitig mit der Löhnung 
(lOtägig) im vorhinein zu empfangen, bleibt aber in der Hand des 
Cdt. und ist von diesem nach DR. I , § 30, zu verwalten.

Mit Rücksicht auf die kleineren hier in Betracht kommenden 
Verhältnisse wird sich einer der folgenden Vorgänge empfehlen :

«) Entweder der Cdt. führt das Menagegeld (mit oder ohne 
Frühstücksquote) einer im selben Orte befindlichen, nicht weit 
entfernten größeren Menagewirtschaft mittels Coursbuches ab und 
seine Mannschaft menagiert dann mit jener anderen. (I)R. I., P. 234.)

Zur Vermeidung umständlicher Überrechnungen wegen 
etwaiger plötzlich entfallender Menageportionen wäre das Menagegeld 
auf Grund einer täglichen „Vormerkung über den menagierenden 
Stand“ im nachhinein abzuführen.

ft) Oder das Menagegeld wird der Mannschaft mit der 
Löhnung auf die Hand erfolgt. Dieser Vorgang, obwohl sehr bequem, 
dürfte sich aus disciplinären und hygienischen Gründen, zumal 
während einer Mobilisierung, am wenigsten empfehlen.

4*
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c) Oder die Menagewirtschaft wird im Sinne des DR. I., 
P. 235, durch den Feldwebel, der das Menagegeld vom Cdt. tä g lic h  
erhält, für die Abtheilung direct besorgt.

Zu dieser in eigener Regie geführten Menageversorgung, die 
bei kleinen Abtbeilungen ihr Missliches hat, ist nothwendig:

1. Die Wahl einer Menagecommission. (DR. I., P. 235.)
2. Die Führung eines Menagebuches nach DR. I., P. 235.
3. Die Controle des Feldwebels durch einen Gagisten, betreffs 

richtiger Auszahlung der Lieferanten.
Sicherer ist der Einkauf auf „Bücbeln“, die periodenweise 

durch den Cdt. beglichen werden.
B. Die Durchzugsverpflegung, wobei gegen quittungsmäßige 

Entrichtung der jeweilig hiefür festgesetzten Vergütung die Kost 
vom (civilen) Quartierträger beigestellt wird, ist ein für den vor
liegenden Fall nicht normierter, daher ausnahmsweiser Vorgang. 
Genaueres s. GV. I., § 27.

61- Aus- Eine genaue Kenntnis der Vorschrift für die Ausspeisung
V o rsch rift *n  Militärspitälern (N—2) für alle an sie gewiesenen Organe wird 

schon in dieser Periode anzustreben sein, da sie für die Ver
pflegung am activierten Zuge maßgebend ist. (ESZN., § 53.)

Mit Rücksicht auf die feldmäßigen Verhältnisse überhaupt
und die für das Kochgeschäft, erschwerten am rollenden ESZ. 
insbesondere, wird der Cdt. vorzugsweise die Verlässlichkeit der 
Köche in der Bereitung gangbarer und einfacher Gerichte zu 
prüfen haben.

— 53 —

Vor Activierung des Zuges gebürt:

Als Geldgebüren Sonstige Gebüren

, Ga- 
; gisten.

Gage 
GV. I , 

§ 1

Marschzulage 
GV. L, § 74 

oder
Bereitschafts

zulage
ESZN., § 52

Officiersdiener 
in Person

GV. L, § 5

Vorübergehende [ 
Einquartierung

GV. L, § 2

1

! Mann
schaft

1

Löhnung
GV. I..
§ 26

Marsch
zulage
GV. L,
§ 74

Menage
(Geld)
GV. I ,
§ 27

Quar-
tier-

Gebür
GV. I., 
§ 29

Brot-
gebür
(Re

lutum)
GV. L,

§ 28

Limito- 
Rauch- 
tabak i 
(gegen 
Refun- 

dierung)
GV. L,
§ 30

82. A n
m e ld u n g  von 

B ro t- u n d
T ab ak 

fassungen .

Der ESZ. versieht sich im Wege der erstmaligen Fassung 
vor Beginn seiner bestimmungsmäßigen Thätigkeit mit Brot und 
Tabak, (s. P. 26.)

Das n ä c h s t e  Erfordernis an diesen Artikeln hat nach 
MTrEb., P. 94, der Cdt. dem Militär-Territorial- (Etapen-) Com
mando, in dessen Bereich die Nachfassung bewirkt werden soll, 
wo thunlich noch aus der A u f b r u c h s t a t io  n d i r e c t  (tele
graphisch) zu melden.

Über Brotreluierung s. P. 264.

63. G eb ü ren  Im Anschlüsse sei hier noch ein übersichtliches Schema der
WahAusd deF vor Activierung des Zuges bestehenden fortlaufenden Gebüren an 

rü s tu n g s -  d e r  Hand des V. Abschnittes des ESZN. gegeben. (Die e inm aligen  
P eriode . Gebüren sind im P. 67 und 58 besprochen und finden hier keine

Berücksichtigung.)

Etwaige besondere persönliche Gebüren (Verwundungszulage, 
Brotzubuße, Unterofficier-Dienstprämie u. dgl.) sind im Schema 
nicht berücksichtigt.

Falls die Bereitschaftszulage höheren Ortes bereits bewilligt 
wäre, kommt, für G a g is te n  vom betreffenden Tage an der Bezug 
der Marschzulage in Wegfall.

Für die M a n n sc h a f t  dagegen bleibt bis zur eingetretenen 
Activierung des Zuges ohne Rücksicht-auf die ergangene Bewilligung 
der Bereitschaftszulage die Marschzulage weiter zu verrechnen.

Die Marschzulage ist entweder täglich oder gleichzeitig mit 
der Löhnung (Gage) im vorhinein zu erfolgen.

Die Bereitschaftszulage ist mit der Gage (oder vom Tage der 
eingetretenen Gebürveränderung) im vorhinein zu erfolgen.

Eine Zurückzahlung der im vorhinein empfangenen Zulagen 
findet nicht statt. (G. V. II.. § 5.)

Wohl zu merken ist, dass die oben bezeichneten Gebüren 
nur bis zur A c t iv ie ru n g  des Zuges gelten. (ESZN., § 53.)
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'd' Be,g‘i ff Ist die Ausrüstung vollendet, so erstattet der mit selber
v ie ru n g “'  b®traut .gewesene Arzt (s. P. 24) hievon der zuständigen Militär- 

e in es  E S Z . Territorialbehörde die Meldung. Auf Grund dieser Meldung bestimmt 
nun die erwähnte Behörde einen Tag. von dem angefangen der
Zug als „activiert“ gilt.

Mit diesem Tage findet auch der Wechsel in den Gebären 
statt und tritt also obiges Gebürschema außer Kraft. (ESZN., § 53.)

«o. O rien- Der Cdt. hat nach dem ESZN., § 43, die Verpflichtung, sich
t'dieURouteer Kenntnis über die ihn betreffenden Verhältnisse seiner Reiseroute

zu verschaffen.
Die a llgem einen  Verhältnisse auf einer Etapenlinie, wie sie 

im I. Abschnitte dieses Buches geschildert sind, müssen durch die 
Orientierung über die speciellen auf der vom Zuge benützten Strecke 
ergänzt werden.

W ann sich der Cdt. über selbe wird Kenntnis verschaffen 
können, das wird zunächst davon abhängen, wann ihm selbst die 
Verständigung über die von seinem Zuge einzuschlagende Route, 
also der Marschplan, zukommt, außerdem davon, ob dieser Marsch
plan mehr oder minder präcise Angaben enthält.

Beide Factoren sind, wie die Geschichte der letzten Kriege 
lehrt, nothwendigerweise sehr wechselnd.

Es kann daher sehr leicht geschehen und ist auch in Wirk
lichkeit vorgekommen, dass der ESZ. zumal seine erste Fahrt mit 
höchst unbestimmten Aufträgen und lückenhafter Orientierung, so
zusagen ins Nebelhafte hinein, antritt.

Zur N ieden erwähnt, dass im deutsch-französischen Kriege 
in dieser Richtung viel kostbare Zeit verloren gieng. Die Züge 
waren zeitweise gar nicht, oder nicht richtig instradiert Vorne 
harrten Tausende Leidender des Transportes, hinten wussten die 
Züge nicht, wohin sie zu fahren hatten, oder konnten nicht vorwärts.

In Momenten, in denen weder die instradierende Behörde noch 
die Bahnverwaltung klar und bestimmt sein kann, tritt eben die 
selbständige Entscheidung in ihre Rechte, und für solche Momente 
gilt auch für den ESZ.-Cdt., der auf seinem Platze ist, das 
geflügelte Wort der Kriegswissenschaft: Erst wägen, dann wagen. 
(MTrEb., P. 38.)

Bchaffaa'- - Nach dem ESZN- § 42- hat der Cdt. das Recht, zu jeder 
b eso n d e re r Keit nach bester Einsicht entweder zu den systemisierten noch 
B eq a is ite n . andere Requisiten, oder ein höheres Ausmaß einzelner der in der

Beil. III., ESZN., angeführten bei der Intendanz anzusprechen. Doch 
muss eine derartige Anforderung genügend motiviert werden.

In d ringenden  Fällen ist er ermächtigt, diese Requisiten 
gegen nachträgliche Bitte um Bedeckung (s. P. 288) sofort anzu
schaffen.

Im allgemeinen dürfte das am ESZ. befindliche Inventar 
ausreichen und Nach- oder Mehranschaffungen nicht nöthig er
scheinen.

W asserfuhr empfiehlt das Vorhandensein einer Gypsschere.
Auch M yrdacz berichtet diesbezüglich, dass der am Zuge 

befindliche „Schnitzer“ 1878/79 keinen genügenden Ersatz für eine 
solche darstellte.

H irschberg  wünscht einen reichlichen Vorrath von Abführ
mitteln. außerdem Ringkissen gegen Decubitus u. dgl.

Von Arzneikörpern wurden im Jahre 1878/79 am meisten 
gebraucht: Carbolsäure, Chinin, Opium-Tinctur und Morphium. 
(Myrdacz.)

W asse rfu h r bat 1870/71 einen Wagen durch Entfernung ^A dap-*  
zweier Tragbetten und Anbringung eines Tisches, sowie zweier waSonsfür 
Stühle, dann eines Wandspiegels zu einem wohnlicheren Aufenthalts- O fficiere. 
raume für zu evacuierende Officiere hergerichtet.

Dieser Vorgang, der unter den damaligen, in gewissem Sinne 
noch im Improvisations-Stadium befindlichen Verhältnissen erklärlich 
erscheint, würde wohl heute und auf unseren fix eingerichteten 
ESZ. eine kaum zu rechtfertigende Eigenmächtigkeit darstellen.

Es wird genügen, Gagisten und event. Einjährig-Freiwillige 
in einem besonderen Waggon unterzubringen.

Freilich mussten übrigens im Jahre 1878/79 mitunter auch 
Officiere wegen Raummangel zusammen mit der Mannschaft in 
e in e m  Waggon befördert werden. (M y r d a c z.)

Es liegt natürlich außerhalb des Bereiches der Möglichkeit, '̂„gen" 
im vorhinein anzugeben, bei welchen Behörden und I unctionären 
der Cdt. eines ESZ. im Verlaufe seiner Thätigkeit in die Lage 
kommen wird, sich zu melden.

Es sollen hier vielmehr nur an Hand des DR. I., § 34, 
sowie der den ESZ. berührenden sonstigen Vorschriften allgemeine 
Directiven für diesen dienstlichen Act gegeben werden.

Meldungen wären zu erstatten bei allen Behörden, welche in 
irgend einer Phase des Dienstbetriebes zum ESZ. in das Verhältnis 
des Vorgesetzten treten, oder des Höheren, an den der ESZ.-Cdt. 
durch seine Dienststellung gewiesen ist. (DR. I., § 9.)



Nachdem derselbe zu den selbständigen, detachierten (Unter- 
abtlieilungs-) Commandanten gehört, so sind diese Meldungen nach 
DR. L, P. 257, bis zum Corps-Commando oder einer analogen 
Militärbehörde zu richten; als Militärarzt hat sich der Cdt. außer
dem bei den, entsprechend dem vorigen Satze in Betracht 
kommenden, militärärztlichen Vorgesetzten zu melden.

Die Meldungen sind im Aufenthaltsorte vorgesetzter Behörden 
persönlich, sonst schriftlich zu erstatten.

Die anderen Gagisten des Zuges erstatten nur besondere 
p e r s ö n l ic h e  Meldungen höher, als an den Cdt.

Nach diesen allgemeinen Bestimmungen erwächst daher für 
den ESZ.-Cdt. die Verpflichtung, sich zu melden (vorzustellen):

A. Während der Ausrüstung:
Bei den vorgesetzten Truppen-Commanden bis zum Corps- 

Commando ;
bei dem Stations- (Platz-) Commando der Ansrüstungs

station ;
bei den ärztlichen Vorgesetzten bis zum Corps-Sanitätschef , 
bei dem die Ausrüstung leitenden rangältesten Militärärzte ; 
bei den Militärbehörden, welche an der Ausrüstung mit- 

wirken (event,, bei Cdt. des Garnisonsspitales, Monturdepots u. s. w. 
— Meldung, bei Vorständen [Beamten] von Anstalten — Vorstellung).

B. Während der bestimmungsmäßigen Verwendung des
Zuges :

Bei den (temporär) vorgesetzten Truppen-, Stations-, Etapen-, 
Militäreisenbahn-, militärärztlichen und Intendanz-Behörden bis 
zum Range, resp. zur Eintheilung bei einem Corps-Commando, 
denen der ESZ. entweder direct unterstellt oder an die er dienstlich 
gewiesen ist (Hinterland und Etapenbereich);

bei den Cdt. jener Garnisonsorte, Spitäler und Eisenbahn
stationen, von welchen aus Pfleglinge übernommen, oder in denen 
sie wieder abgegeben werden.

C. In der Abrüstungsstation :
Ähnlich, wie bei A. erwähnt.
Selbstverständlich kann dieses allgemeine Schema im 

Einzelfalle vielfach eingeschränkt oder auch erweitert werden.

III. D er m ili tä r is c h e  D ienst.

Der Cdt. ist der verantwortliche Befehlshaber über den 69. S te llu n g  
gesammten ESZ., der Chefarzt desselben und der ersatzpflichtige des Cdt‘ 
Rechnungsleger.

Er ist im Sinne des DR. I., P 53, der „Vorgesetzte“ des 
militärischen Zugsbegleitpersonals, sowie der Pfleglinge, insoferne 
letztere an Charge (oder Rang in gleicher Standesgruppe) hinter 
ihm stehen.

Unbeschadet seiner sonstigen Befugnisse ist der Cdt. ver- 7H- Ver' 
pflichtet, den Verfügungen der Etapencommanden innerhalb ihres §tr 
Wirkungskreises nachzukommen und ihren sonstigen Anforderungen E tapen - 
nach Möglichkeit zu entsprechen. (DR. I., P. 464.) Com m an-

Nur im Falle der Unausführbarkeit und falls keine Ge
legenheit gegeben ist, neue Weisungen einzuholen, kann der Cdt. 
unter voller eigener Verantwortung und bei der Pflicht schleunigster 
nachträglicher Meldung die erhaltenen Aufträge eigenmächtig 
abändern. (DR. I.. P. 68.)

Der militärische Dienst wird wesentlich verschieden aus- 7I- 
gedehnt werden müssen, je nachdem der ESZ. mit Pfleglingen Tlen'^icnst'' 
belegt ist, oder leer fährt. Im ersten Falle wird, natürlich bei bei belegtem  
strengster Handhabung des w e s e n t l ic h  Militärischen (der Dis- Zuge, 
ciplin, Ordnung u. s. f.), doch der ärztliche und Pflegedienst derart 
in den Vordergrund treten, dass für rein militärische, nicht sehr 
dringende Verrichtungen kaum eine Zeit erübrigen dürfte; umso
mehr. da. wie V irchow  hervorhebt, der Dienst auf einem vollen 
ESZ. die Kräfte des Personales Tag und Nacht bis zur Erschöpfung 
in Anspruch nimmt.
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Man wird daher im Sinne des § 18, DR. I., und im Interesse 
der Aufgabe handeln, wenn man bestrebt ist, dem Personale im 
Pflegedienste wenigstens in der Nacht abwechselnd einige Ruhe zu 
verschaffen (s. P. 142) und es umsomehr während dieses Zeit- 
raumes so viel als möglich mit anderweitigen, nicht dringend 
nötlngen Anforderungen zu verschonen.

W a sse r fu h r  betont, dass der Cdt. die Zeit, während der 
Zug auf einer Station hält, peinlich ausnützen muss, um den viel
fachen Anforderungen, die da an ihn herantreten, gerecht werden 
zu können. Telegramme, Berichte, schriftliche und persönliche 
Meldungen, Inspirierungen, Einleitung von Fassungen. Anfragen, 
Entgegennahme von Liebesgaben u. s. w. werden sich zusammen
drängen. Zudem können, wie M y rd acz  berichtet, wichtigere 
fechreibgeschäfte wegen der Rüttelbewegungen während der Fahrt 
erst bei stehendem Zuge besorgt werden.

m e in e f ü b e r  v  ,Gan* anders liegen die Verhältnisse am leeren Zuge. Der 
den  D ienst „Krankenpfleger feiert da und naturgemäß tritt der , Soldat“ 
bei leerem  wieder in seine vollen Rechte. Der militärische Dienst soll nun 

ge' der Consequenz der Friedenszeit und nur den jeweiligen
Umständen angepasst, strenge gehandhabt, Visitierungen aller Art 
1 Kasern-, Waffen-.Montur-,Tornister-Visitierungu. s. w.i vorgenommen 
und allerlei Schulen (P. 30—32) abgehalten werden, sei es auch 
zu keinem anderen Zwecke, als eingedenk des Sprichwortes dass 
der Müßiggang aller Laster Anfang ist.

Man wird vielleicht das rechte Maß treffen, wenn man sorgt 
dass die Mannschaft in einer solchen „todten Saison“ von 7 Uhr 
früh bis 11 Uhr vormittags und von' 2—5 Uhr nachmittags be
schäftigt wird.

Die im P. 41 vorgeschlagene Commandierung von Inspections- 
chargen wäre unter allen Umständen (bei vollem Zuge zur Ent
lastung der nicht im Dienst Stehenden) durchzuführen. Die 
Kenntnis der einschlägigen Partien des § 28, DR. I.. wäre von 
diesen Organen zu fordern.

«he“ » “ ' , Im Fügenden sollen die im MTrEb., § 27 und Beilage 11.
n ah m en  gegebenen Anordnungen betreffs Durchführung des Eisenbahn- 

beirn E isen- transportcs, insoweit, sie auf den ESZ. Anwendung finden oder
Port“8' finden könnten> wiedergegeben und besprochen werden.

Es ist an dieser Stelle nur das Militärtechnische aufgenommen, 
wahrend das Fachtechnische (Verladung der Kranken u. s. w.) im 
folgenden Abschnitte seine Erledigung finden wird.

74. T ra n s 
p o rtre g u 
lie ren d er.

Die Bestimmung eines Transportregulierenden wird hei bevor
stehender Bewegung eines ESZ. gewöhnlich weder nothwendig 
noch thunlich sein; ersteres, weil der ESZ. vermöge seiner beson
deren Einrichtung ziemlich selbständig ist und über eigene Ressourcen 
verfügt, letzteres, weil seine Abfahrt häufig plötzlich vor sich 
gehen kann.

Immerhin wird es aber ersprießlich sein, wenn Zeit, und 
Umstände es erlauben, eine modificierte Art, von Transportregulierung 
ins Leben treten zu lassen, für die dann beiläufig Folgendes 
gelten dürfte:

Der Cdt, (dieser am besten) begibt, sich etwa 24 Stunden 
vor der Abfahrt des ESZ. auf den Abfahrtbahnhof und vereinbart 
dort mit dem Bahnhof-Commando die Vorkehrungen für die 
Durchführung des Transportes.

Dieselben werden sich erstrecken auf:
a) Feststellung oder Bekanntgabe der einzuschlagenden 

Route und längeren Aufenthalte.
b) Avisierung derjenigen Bahnhof-Commanden, bei denen 

längerer Aufenthalt und Deckung etwaiger Bedürfnisse geplant, ist.
c) Anweisung eines Verladeplatzes, Herrichtung von Zugängen 

(Zufahrten).
rf) Fixierung der Stunde für den Beginn der Verladung 

(hängt natürlich vom Eintreffen des Krankentransportes aus der 
abgebenden Anstalt ab).

c) Erkundigung um die wissenswerten Verhältnisse auf der 
Route (s. P. 65).

Nach dem Resultat dieser Orientierung hätte dann der Cdt. 
dem Verladungsorgan (P. 75) die Weisungen zu geben.

Für die Detailregulierung der Verl adung wird es unbedingt 
ersprießlich und wohl immer möglich sein, von der im Dienstbuche 
MTrEb. vörgeschriebenen Bestimmung eines Verladungsorganes nicht 
abzugehen.

Was die Wahl dieses Organes anbelangt, so würden wir im 
Sinne dieses Dienstbuches einen Unterofficier (mit 3 Mann) ein- füi 
allemal bestimmen. Der Feldwebel wäre theoretisch hiezu am 
geeignetsten, in praxi wird wohl die persönliche Befähigung zu 
diesem Geschäfte den Ausschlag bei der Wahl geben.

Natürlich müsste dieser Mann früher über seine Obliegen
heiten g e n a u e s te n s  instruiert werden und außerdem seinen 
sonstigen gewöhnlichen Dienst rechtzeitig beendigen können, um 
für die Function als Verladungs-Unterofficier verfügbar zu sein.

75. Ver- 
la dungs- 

U nter- 
officier.
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Ein Gagist als Verladungsofficier erscheint im allgemeinen 
für die vorliegenden Verhältnisse weniger opportun, denn der 
Cdt. wird kurz vor der Abfahrt durch die Übernahme der Pfleglinge 
(ESZN., § 43) und mannigfache andere Geschäfte völlig in Anspruch 
genommen sein, theilweise auch der Subalternarzt, der übrigens 
als Reservist sich zu diesem militärischen Geschäfte minder eignen 
dürfte. Dieser letztere Grund gilt wohl noch in erhöhtem Maße 
für den Medicamentenbeamten.

Das Verladungsorgan begibt sich 3 Stunden vor Abfahrt 
des Zuges auf den Bahnhof, meldet sich beim Bahnhof-Comman- 
danten und besorgt Folgendes:

«) Genaue Besichtigung des Zugangraumes und Verlade
platzes.

5) Ausmittelung etwaiger Verladevorrichtungen (Laderampen, 
Laufbrücken u. dgl.).

c) Einführung des Zuges auf den Verladeplatz.
d) Besichtigung des Zuges in Bezug auf seine Vollständigkeit 

und richtige Rangierung (s. P. 3).
«) Durchführung sonstiger erhaltener Aufträge (Kassawache 

u. s. f.).
Der Cdt. erhält beim Eintreffen am Bahnhofe über die 

getroffenen Vorbereitungen die Meldung des Verladeorganes.

76. E inw ag- j)je Feld-Sanitäts-Abtheilung marschiert (falls nicht am Zuge
gom erung . |jerej |g bequartiert oder zum Krankentransporte aus der Anstalt 

verwendet) etwa eine Stunde vor Abgang des Zuges und jedenfalls 
vor Eintreffen des Transportes vor und außerhalb des Bahnhofes 
auf, wird dann auf den Verladeplatz geführt, legt dort ab, versorgt
im Zuge die Rüstung u. s. w.

Dann erfolgt die Eintheilung in Verladepartien und die 
Zuweisung der Waggons an jede einzelne derselben. Mit dem Ein
treffen des Krankentransportes kann dann sofort die Verladung 
desselben beginnen, welche in 20 Minuten beendet sein soll. 
(ESZN., § öl.)

77 ■ £?ntüoIe Ist die Einwaggonierung geschehen, so geben die Kranken-
es a n  es. pßeger (Vfagen-Commandanten) der Zugsinspection (s. P. 41), 

welche den Zug abgeht, die Meldung über den Stand, diese selbst 
überzeugt sich durch Summierung der gemeldeten Einzelstände
von der Vollzähligkeit des gesammten, zur Beförderung gelangenden 
Personales und erstattet dann eine diesbezügliche Meldung dem
Commandanten.

Endlich nimmt der Cdt. eine flüchtige Besichtigung des 77 78 * ■ Besich- 
Zuges vor, um sich von der tadellosen Ausführung der Ein- zuges^urch 
waggonierung zu überzeugen (MTrEb., P. 149) und gibt dem den  Cdt. 
Bahninspectionsorgane die Fahrtbereitschaft des Zuges bekannt.

Über das Verhalten während der Fahrt, was übrigens Gegen- то.V erhalten  
stand der Schule (s. P. 31) ist, findet sich Genaues im § 18, DR. I I .  ¿ ^ r  F a h r t

Das Aus- und Einsteigen der Mannschaft ist nur über 
Erlaubnis des Cdt. zulässig. (MTrEb., P. 161.) Am ESZ. besteht 
hiezu im allgemeinen kein Bedürfnis, daher dieselbe möglichst 
zu beschränken sein wird. Wird es aus irgend einem Grunde 
doch gestattet, so haben die Tagchargen je eine Seite des Zuges 
im Auge zu behalten und die Mannschaft zum rechtzeitigen 
Wiedereinsteigen zu veranlassen. (MTrEb., P. 163.)

Jeder Verunreinigung der Waggons ist zu steuern.
Das Aushängen von Wagenlaternen, dann das Schwenken 

von Tüchern außerhalb des Wagenraumes ist mit Bezug auf das 
Nothsignal (s. P. 15) zu untersagen.

Eine besondere Aufsicht verlangen etwaige ambulante 
Patienten, welche sich gerne gegen Vorschrift auf den Inter- 
communicationsbrücken des fahrenden Zuges aufhalten. (Myrdacz.)

Während der Fahrt ist Wasser aus der Küche zu holen. 80- W asser- 
(ESZN., § 47.) V ersorgung.

Im übrigen werden die Bahnverwaltungen für die Beistellung 
von Wasser zur Füllung der beiden Wasser-Reservoirs ä 300 Liter 
sorgen. (MTrEb., P. 169.)

Beim Verlassen der Wagen verfügen sich zuerst die Gagisten 81. V erfassen  
aus denselben; sie geben der Mannschaft die Dauer des Auf- der agen' 
enthaltes und die auf das Aussteigen bezüglichen Befehle bekannt.
Die Zugsinspection stellt erforderlichen Falles die nöthigen Posten 
(Bahnhofausgang, Kassa, innere Zugseite, Marketenderei) auf.

Dann erst darf die Mannschaft die Waggons verlassen.
(MTrEb., P. 164.)

Das Auswaggonieren erfolgt nach ähnlichen Grundsätzen 82. Aus- 
wie das Einwaggonieren: Vergatterung der Sanitätsmannschaft waS8°nleren 
(ohne Rüstung), Eintheilung in Abladepartien, Waggonzuweisung,
Abladen der Pfleglinge und Aufladen auf die weiteren Transport
mittel. Übrigens sind hier mannigfache Modificationen nach dem 
gegebenen Emzelfalle möglich.

Es erwies sich als praktisch, das Auswaggonieren von 
Kranken stets nur bei T a g e s z e i t  vorzunehmen. (M yrdacz.)
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th e U u n ^ 'd e r  ®e’ llnEelegtem Zuge dürfte es gerathen sein, die Mannschaft
M an n sch aft ^ e r  Sanitätsabtheilung im Personal- und den anstoßenden Kranken- 

bei nnbeleg- Waggons b eq u em  unterzubringen.
tem  Zuge.

s t .  R ü s tu n g  Die Sanitätsmannschaft ist anzuweisen, ihre Tornister,
m a n n sc h a ft Waffen und Rüstung auf den Gepäckträgern im Personalwagen zu

verwahren. (ESZN., Beil. III.)
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Außer mit Militärbehörden ist der Cdt. auch berechtigt, mit 91. V erkehr 
Ortsbehörden direct zu verkehren. (ESZN., § 42.) behörden .

Doch wird sich die Nothwendigkeit hiezu auf einer Etapen- 
linie naturgemäß seltener ergeben. (Übergabe einzelner, plötzlich 
untransportabel gewordener Kranker, dann Verstorbener, Beiziehung 
eines Seelsorgers, Beistellung plötzlich eingetretener Bedürfnisse u. s.w. I

Über den dienstlichen Verkehr mit Eisenbahnbehörden s. P. 7.

8ä- Gc' Der d ie n s t f r e ie n  Mannschaft ist im Zuge jede mit Ge-
Squembch6 sulidlie.it. und Ordnung verträgliche Bequemlichkeit (Aufknöpfen,

Reiten. Abnehmen der Halsbinde u. dgl.) zu gestatten. (MTrEb., P. 120.)

86vô UE.a/ en ^ aS e'gennichtige Zutragen von Esswaren, Getränken u. s. w.
warenu^dal an Kranke durch die Sanitätsmannschaft ist strenge verboten, 
an  K ran k e . ( E S Z N .,  §  4 7 .)

«7. S chu len  Eber Schulen am Zuge gibt P. 31 und seine Beschränkung
am  uge. p  <De nöthigen Anhaltspunkte.

Die im §. 46, ESZN., und auch unter P. 41 erwähnte 92. F ü h ru n g  
Führung der Commandierliste durch den (dienstführenden) Feldwebel 
hat den Zweck, eine Gewähr für die regelmäßige Commandierung liste 
der Mannschaft zu besonderen Diensten zu bieten.

Die Liste, welche schon während der Ausrüstung vorzubereiten 
wäre, wird für den ESZ. vielleicht zweckmäßig etwas abweichend 
von der im DR. III. (Sanitätstruppe), § 7, im allgemeinen gegebenen, 
angelegt, also etwa derart:

K. und k. Eisenbahn-Sanitäts-Zug Nr. ..

88. G eldaus- Die Auszahlung der Löhnung findet im Felde von 10 zu 10
ZdieUMann-n Tagen im vorhinein statt, also am 1., II. und 21. jedes Monates, 

schaft. Diese Gebür ist der Mannschaft jedenfalls im Beisein eines Officiers
auf die Hand zu zahlen, (ö. a. DV., § 4.)

Vielleicht ist es auf dem ESZ. am entsprechendsten, wenn 
der Subalternarzt die Geldauszahlung der Mannschaft bei vollem  
Zuge gelegentlich der Ausspeisung vornimmt. Bei leerem Zuge 
wäre die Mannschaft hiezu im Personalwagen antreten zu lassen.

Über den administrativen Vorgang hiebei s. P. 95.

89'i Die militärische Überwachung des Zuges fällt nach dem
w a c h u n g d e s  E S Z N .,  § 46, in erster Linie dem Unterofficier (resp. den Zugs-

Z uges. inspectionen nach P. 41) zu.

Schnft- Für den schriftlichen Dienstverkehr sind die Bestimmungen
lc¥erkehrS der Geschäftsordnung maßgebend.

Wo die Zeitangabe von Wichtigkeit ist, muss jeder Meldung 
die Stunde, Minute und Tageszeit der Absendung beigesetzt werden. 
(DR. I., P. 96.)
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Wachen werden nur, falls die Umstände es unabweislich 
gebieten, commandiert: für eine 24stündige Wache 3, für eine 
Nachtwache 2 Mann iTagchargen als Aufführer). (DR. I., P. 529. 
Genaueres s. DR. I., XII. Abschnitt.)

Nächtlicher Krankenpflegedienst ist im Interesse der Schonung 
der Mannschaft thunlichst zu beschränken, umsomehr, als die 
Krankenpfleger im Waggon ihrer Kranken schlafen, also von den 
Pfleglingen jeden Augenblick geweckt werden können. Schwerkranke 
Offleiere (bei diesen abwechselnd mit ihren etwa vorhandenen 
Dienern), dann Pfleglinge in Lebensgefahr werden permanenter 
Inspection bedürfen. Zur Schonung schläft im Falle der Activierung 
von Kranken-Nachtinspectionen der sonst im betreffenden Kranken
wagen untergebrachte Sanitätssoldat (falls er nicht selbst im Dienste 
steht) im Personal wagen. Zum Kranken-Inspectionsdienste sind 
turnusweise sämmtliche 15 Sanitätssoldaten heranzuziehen Zum 
Wach- und sonstigen besonderen Dienste bei vollem Zuge wären 
nur der Apotheken-Hilfsarbeiter, die Apparatleute und die Reserve
mannschaft (die Köche nur für die Nacht) zu verwenden.

Eine Heranziehung der 3 am Zuge vorhandenen Officiers- 
diener, die allerdings nicht befohlen, sondern nur auf Grund freien 
Willensentschlusses ihrer Herren erzielt werden kann, würde unter 
drängenden Umständen eine wertvolle Aushilfe für den anstrengenden 
Inspectionsdienst sein.

Die Commandierung geht im Range von unten nach auf
wärts. Ein angetretener Dienst ist als vollzogen anzurechnen. 
(DR. III.)

Der Feldwebel muss bei Iudienst-Commandierungen ver
ständig vorgehen, (Rücksicht auf Eignung, Sprachkenntnisse, nicht 
beide Apparatleute zugleich commandieren u. s. f.)

Der „Dienst“ ist im Tagesbefehle zu verlautbaren (Meldung 
beim Rapport).

W ohl zu u n te r s c h e id e n  vom Rapport, wie er im 94. F riih - 
Rapportbuch aufgenommen wird, ist der sogenannte F r ü h r a p p o r t .  Rappor ■ 
(DR. I., § 38, § 59; SR. IV., § 43 und Beil. XXIV.)

Derselbe hat den Zweck, die vorgesetzten Militärbehörden 
über den Stand und wichtige Vorfallenheiten in Kenntnis zu setzen 
und wird nach Formular des SR. IV., Beil. XXIV., täglich am 
Abend für den nächstfolgenden Tag vom Rechnungs-Unterofficier 
in zw ei Parién verfasst, von denen dann morgens eines dem 
nächst vorgesetzten Commando (wechselt beim ESZ.), das zweite 
dem Militärstations- (Etapen-) Commando zuzusenden kommt.

W äh ren d  der F a h r t  des ESZ. u n te r b le ib t  die Ein
sendung der Frührapporte.

Die Belehrung zur Verfassung derselben im SR. IV., Beil.
XXIV., ist wohl zu beachten.

Vor der Geldanszahlung an die Mannschaft muss der vom 
Rechnungs-Unterofficier rechtzeitig (am 9., 19. und letzten jedes zJniI5stSra ti-  
Monates) verfasste Mannschaftsgebürenzettel (nach Beil. VII. des v e r  V organg. 
ESZN.), dessen Standeszahlen mit der Docierung im Rapport
journale (Beil. V., ESZN.) auf das Genaueste übereinstimmen 
müssen, vom Medicamentenbeamten zunächst auf seine Richtigkeit 
geprüft werden.

Die ö. a. DV. kennt übrigens „Mannschaftsgebürenzettel“ 
nicht, und schreibt statt selber im wesentlichen ähnliche, und zwar 
nach folgendem Muster zu behandelnde „Löhnungszettel“ vor.

93. R ap p o rt. Über den Vorgang bei dem, zur Austragung der Dienst
geschäfte täglich vorzunehmenden Rapporte enthält der § 29, DR. I., 
alles Wissenswerte.

Es wird genügen, wenn hiebei nur der Feldwebel, Rechuungs- 
Unterofficier und die Tagchargen regelmäßig, die Gagisten aber 
nur nach Erfordernis anwesend sind.

Das Rapportbuch nach DR. I., P, 231, ist täglich vom 
Rechnungs-Unterofficier zu führen, von den Gagisten zu unter
schreiben, vom Cdt. zu vidieren.

C r  o n , D er D ienst beim  E ise n b ah n -S an itä ts -Z u g e . 5
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K. und k. Eisenbahn-Sanitäts-Zug Nr. ..
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L ö h n u n g s - Z e t t e l  
vom 1. bis 10. Mai 18..
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30. A p ril 1 8 .. N . N ., Zgsf.
Die r ic h tig e  A u sz ah lu n g  d e r  G ebü ren  an  d ie  M an n sch aft am  1. Mai 18 

w u rd e  d u rc h  den  G efe rtig ten  b ew irk t. N  N

A se ist.-A rzt.

Las beim Kassagang behobene Geld wird nach P. 88 
an die Mannschaft vertheilt. Unbedingt geboten ist es, dass die 
erfolgte Auszahlung durch den auszahlenden Officier bestätigt 
wird. Nach der ö. a. LV., § 4, hätte dieses auf der Präsenzstandes
liste zu erfolgen. Da eine solche am ESZ. nicht vorgeschrieben 
ist, so wäre die Bestätigung am besten am Gehürenzettel selbst 
durch den auszahlenden (Subaltern-) Arzt beizufügen.

Die Mannschaftsgebnrenzettel bilden Beilagen zum Kassa
journal. (Weiteres s. P. 217.)

Die im DR. I., P. 694, erwähnte monatliche Einsendung »6. S traf- 
von Strafprotokolls-Auszügen an den das Strafrecht eines Truppen- ’Auszüge!*" 
Commandanten ausübenden Functionär ist im ESZN., wohl zur 
Einschränkung des Schreibgeschäftes, weder berührt, noch findet 
sich die betreffende Drucksorte am Zuge. Bei der Abrüstung des 
Zuges kommt übrigens ohnehin das Originalstrafprotokoll in das 
betreffende Garnisonsspital, an dessen Commando diese Auszüge 
nach dem DR. monatlich einzusenden wären.

Die Verfassung u. s. w. von Conduitelisten ist k e in  Gegen- 97. D aten 
«fand der Thäügkeit am ESZ. Dagegen sind der Stamm-Sanitäts- Co„c"„ite. 
Abtheilung auf Verlangen auf die Conduite bezügliche Daten (Grad i,ste. 
der berufsmäßigen Ausbildung, mitgemachte Begebenheiten, Be
lobungen, Benehmen im Dienste, im Dienst erhaltene Verwundungen 
u. dgl.) bekanntzugeben.

Im Falle der Desertion eines Mannes ist nach DR. I., § 94 98. lieneh- 
und P. 344, Folgendes zu veranlassen : D esertionen

1. Zwei Parien der „Deserteurs-Eingabe“, nach Beilage 7 der 
StV. (Dienstbuch B—9, findet sich am ESZ.) verfasst, dann die 
nach DR. I.. P. 650, geschriebene „Strafanzeige“ (als Beilage: 
.„Strafprotokolls-Auszug“) sind der zuständigen Sanitäts-Abtheilung 
zu übermitteln.

2. Ein drittes Pare der Deserteurseingabe ist dem Territorial- 
(entsprechenden Etapen-) Commando vorzulegen, in dessen Bereiche 
die Desertion stattfand.

3. Je ein weiteres Pare dieser Eingabe geht an die nächsten 
Militärstations- (Etapen-) Commanden (Ortsbehörden).

4. Ein Pare der Deserteurseingabe endlich bleibt als Beilage 
zum Verpflegs-Rapport-Journal (s. P. 201) zurück.

5. Die zurückgelassene Montur, Armatur und Rüstung wird 
•an die Sanitätsabtheilung geleitet.

5*
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Deserteurseingaben finden sich nicht unter den Drucksorten 
am Zuge. Sie Wären daher im Bedarfsfälle erst zu rubricieren, 
wenn man nicht vorsichtshalber eine Lage ankauft. Ohne berech
tigten Grund zur Annahme einer Desertion möge man in Absendung 
von Deserteursmeldungen nicht allzu vorschnell sein.

99. Ä rz tlich e  Die im § 36, DB. I., vorgeschriebenen ärztlichen Visitierungen
Visitierun- (periodische und fallweise) sind durch den Secundararzt vorzu-

8 ' nehmen und zu bestätigen. (ESZN., § 44.)

100. B eneh- Ebenso hat der Secundararzt die tägliche Marodenvisite
E rk ra n k n n -  ^ e r  Sanitätsmannschaft abzuhalten. Jeder Simulation wäre streng-

gen stens entgegenzutreten. Über das Benehmen bei Erkrankungen 
s. DB. I., § 35.

Ort und Stunde der Marodenvisite wären im Befehle zu 
verlautbaren.

Die Erkrankung eines Gagisten am ESZ. müsste (eventuell 
telegraphisch) dem zuständiger! Armee-General- (Corps-) Commando 
mit der Bitte um Ersatz gemeldet werden.

lo i .  Ü ber- Nach z u r  N ie d e n  und W a s s e r fu h r  ist eine strenge
de^Pflege- Überwachung des Pflegepersonales, besonders in Bezug auf Ebr- 
perso n a les. lichkeit, betreffs etwaiger, von den Kranken nicht abgeführten

'Wertsachen, dann Nüchternheit geboten. (Die allerdings dem Civil- 
stande angehörigen Wärter Wr a s se r f  u h r’s tliaten sich mit den 
für die Pfleglinge bestimmten Spirituosen gütlich.)
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lo s . S tra fe n . Dem Commandanten eines ESZ. steht über alle Militär
personen niederer Charge, die sieh am Zuge eingetheilt oder in 
Pflege befinden, das Strafrecht eines detachierten Dnterabtheilungs- 
Commandanten zu. (DB.. I., P. 674.) Dieses Beeilt mit dem richtigen 
Takte, gleichweit entfernt von Härte oder gar Gehässigkeit, wie 
von nachsichtsvoller Schwäche auszuüben, ist eine schwerwiegende 
Pflicht.

Deshalb sind Strafen stets erst nach reiflicher Erwägung 
aller Verhältnisse des Einzelfalles zu verhängen (zur Ermittelung 
derselben dient der Rapport), dagegen aber auch nur in Ausnahms- 
fällen zu mildern oder zu erlassen. (DR. I., P. 107.)

ausinaT'des Das ^em üdt. zustehende Strafausmaß ist aus folgender
Cdt. Tabelle zu ersehen.
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Die Strafe kann sowohl mit n, als mit o verbunden werden.
Bei der Arreststrafe g macht der Bestrafte zugleich Dienst 

(bei anderen Arreststrafen n ich t).
Mit r, s, t und ic Bestrafte sind vor Strafantritt auf ihre 

Straftauglichkeit ärztlich zu visitieren (s. P. 99).
Mit g können verbunden werden: p, c, 11 (so lange, als g 

• lictiert ist), w, ic (Straftauglichkeit hiefür vorausgesetzt).
Die Strafe w ist nur im Falle mangelnden Ehrgefühles bei 

Ablegung von Seitengewehr und Decorationen zu verhängen.

104. Ver
le tz u n g e in e r  

O rd n u n g s
s tra fe .

Die Übertretung einer Ordnungsstrafe ist mit Arrest zu 
bestrafen, wobei diese letztere Strafe nicht, in die Ordnungsstrafe 
eingerechnet wird, (DB. I., P. 680.)

watnuD^d • Bei c’er a' s Strafe verfügten Entziehung der freien Verfügung
WGeVüren.6r über die Geboren (j>) erhält ein Dnterofficier (gleicher oder höherer

Charge) die Gebären mit der Verpflichtung, selbe dem Bestraften 
in täglichen Baten zu erfolgen.

v6 Ein mit strengem Arrest bestrafter Mann
d e s  s tren g e n  s o  v ' e ’ Tagen, als die zuletzt überstandene Strafe

A rres t s. mit strengem Arrest bestraft werden.

darf erst nach 
betrug, erneuert

107. G eb ä ren  Beim einfachen Arreste gebürt nur die Arrestantenlöhnung
Schein von Er. Das Tabakrauchen ist verboten.
A rreste .

lo s .G e b ä re n  Bei verschärftem, Einzeln- und strengem Arrest gebürt n u r
sch ärftem  üie Arrestantengebür, welche an Fasttagen im Sinne des P. 109 

E inzeln - nn’d zu verwenden ist. Das Tabakrauchen ist verboten.
strengem
A rres t. Dagegen schmälert „Kasernarrest“ die Gebären nicht.

(GV. I., § 62.)

wendunoder ^ On ^en einer Arreststrafe in Wegfall kommenden
Arrestanten1 Geldgebüren sind persönliche, dann die Dienst- und Marschzulage 

gelder. an das Ärar abzuführen, der Best der sonstigen entfallenden 
Gebüren (Löhnung, Etapenrelutum u. s. w.) ist, nach Leistung 
eines eventuellen Schadenersatzes, zur Aufbesserung der Menage
zu verwenden. (DB,. I., P. 686.)

Die reglementmäßige Durchführung der verhängten Strafen, HO- Profoß. 
dann die Beaufsichtigung der Arrestanten obliegt dem mit der 
Handhabung des Profoßendienstes betrauten Unterofficier (Feldwebel).

Die nähere Beschreibung über die Technik des Spangen- 
schließens und des Anbindens findet sich im DB. I., Beil. 2.

Das vom Cdt. zu führende, gesichert aufzubewahrende u i .  S tra f-  
, Strafprotokoll“ wird nach den im DR. I., P. 692, gegebenen Vor- prot°iolI. 
schritten behandelt.

Über Strafprotokoll-Auszüge s. P. 96.

Über Personen des Mannschaftsstandes verhängte Strafen 112. V erlaut- 
(strafgerichtliche Erkenntnisse) sind im Tagesbefehle fallweise zu 1>astrafei'°n 
verlantbaren.

Weitere ausführliche Bestimmungen über das Disciplinar- 
Strafrecht sind im DR. I., XIII. Abschnitt, enthalten.

Reicht das dem Cdt. zustehende Strafrecht zur Ahndung H3. ü b e r 
einer strafbaren Handlung (Unterlassung) nicht aus, so muss der 
Strafbare dem nächsten, mit größerem Strafbefugnisse ausgestatteten befugnisseB. 
Militär-Stations- (Etapen-) Commando angezeigt oder vorgeführt 
werden. (DR. I.. P. 339.)

Zur Aufnahme von „Warnungsconstituten“ gegen Unter- 
officiere ist der ESZ.-Cdt. n ic h t  ermächtigt.

Für Militärbeamte bestellt eine eigene Strafvorschrift, welche 114- Discip- 
sich im Zugsinventare deshalb nicht vorfindet, weil nach derselben 
dem Cdt. eines ESZ. keine anderen Strafbefugnisse über Beamte f ü r  M ilitä r
zustehen, als die oben für Offleiere angegebenen. beam te.

Der Zug besitzt kein eigenes Arrestlocale. Man wird daher 115. A rre s t
vorkommenden Falles eines zu improvisieren haben oder die im ,oca,e- 
folgenden P. erwähnte Aushilfe in Kraft treten lassen.

Der P. 690, DR. I., gibt Anweisungen zum Ersätze der l i f i .  Ä qui- 
Arreststrafen durch andere Vollstreckungen für Verhältnisse im va,e"te sJ ür 
Felde, welche die reglementmäßige Durchführung der Arreststrafen atrafen ¡m 
nicht gestatten. F elde .

Dieser Punkt des DR. kann am ESZ. sehr w e s e n t l ic h  
werden, nicht nur. weil daselbst kein bestimmungsmäßiges Arrest
locale vorhanden ist, sondern auch, weil diese Äquivalente die
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Fortsetzung des Dienstes seitens des Straffälligen n ic h t ansschließen 
und daher auch bei vollem Zuge eine sofortige Vollziehung der 
Strafe gestatten, was wegen des moralischen Eindruckes immer zu 
erstreben ist.

Es könnte sich nach dem Wortlaute desselben Punktes 
fragen, ob nicht das Fasten am rollenden Zuge zu entfallen habe. 
Nachdem indessen das Dß. ausdrücklich von einer „operierenden 
Truppe“ spricht und man darunter militärisch nicht auch eine 
„functionierende Reserveanstalt“ versteht, dürfte das Fasten am 
ESZ. einzutreten haben.

117. S tra f 
gerich tlich e  

U n te r
su ch u n g .

In Fällen, in denen gerichtliche Untersuchung eines Delictes 
platzzugreifen hat (DR. I., P. 648 und 649), muss eine nach 
P. 650, DR. I., verfasste „Strafanzeige“ der vorgesetzten Behörde 
(General-Etapen-Commando, Armee-General-Commando, Militär- 
Territorial-Commando) eingereicht werden. Der Straffällige wäre 
erforderlichen Falles bei einem Stations- (Etapen-) Commando in 
Präventivhaft zu setzen und dieses im Punkte e) der Strafanzeige 
zum Ausdrucke zu bringen.

118. V er
h a ftu n g en .

11‘J.O fficiers- 
d ie n e r  am  

Zuge.

Über die Befugnis zu Verhaftungen und den Vorgang dabei 
vgl. DR. I., § 43.

Am Zuge befinden sich normgemäß 3 Officiersdiener der 
3 Gagisten, welche für die persönliche Bedienung ihrer Herren 
bestimmt sind. Dass es angezeigt sein wird, bei drängenden 
Umständen diese drei, doch verhältnismäßig müßig gehenden 
Individuen mit Einwilligung der Herren auch für den Dienst am 
Zuge in gewissem Maße heranzuziehen, wurde im P. 92 erwähnt. 
Reinigungsarbeiten, Hilfe im Magazinsdienst u. dgl. in ihrer dienst
freien Zeit bei Tage, dann Krankeninspections-, event. Wachdienst 
bei Nacht (wo sie von ihren Herren doch kaum gebraucht werden), 
wären von ihnen mitverrichten zu lassen.

Wie aber V irch o w  berichtet, wird sich oft der Fall ergeben, 
dass noch viel mehr Officiersdiener (selbstverständlich gesunde) 
dem ESZ. Zuströmen, u. zw. dann, wenn derselbe verwundete oder 
kranke Officiere aufzunehmen hat.

Der Cdt. kann da leicht, in eine Zwangslage versetzt werden; 
denn auf der einen Seite hat der Herr einen berechtigten Anspruch 
auf den zu seiner Gebür entfallenden Diener, auf der anderen aber 
ist der Zug nur zum Transporte kranker Personen bestimmt und 
darf gewiss nicht mit dem für Leidende normierten Belagraum 
Luxus treiben.

Es dürfte sich eintretenden Falles und wenn eine Anfrage 
höheren Ortes momentan unthunlich wäre, folgendes, in ähnlicher 
Weise auch von W a s s e r  f u h r  befolgte System empfehlen:

Ist der Zug augenblicklich nicht voll ausgenützt, so unter
läge die Mitnahme von Officiersdienern keinem Anstande, voraus
gesetzt, dass diese beim Tage stets (unter Anleitung), bei Nacht 
abwechselnd zum Pflegedienste ihrer Herren verwendet werden. 
Ist nur noch in dem für Officiere event. reservierten Waggon Platz 
(s. P. 131), so wäre die Mitnahme der Diener nur in dem Falle zu 
gestatten, wenn keiner der kranken Gagisten etwas einzuwenden 
hätte, dass die Diener im Gagistenwaggon schlafen. Das Über
nachten fremder Officiersdiener im Personalwagen ist im Hinblicke 
auf die durch die Standesvermehrung der Sanitätsabtheilung 
ohnehin beengte Unterkunft des Personales unstatthaft.

In jedem anderen Falle wären Officiersdiener gar nicht auf
zunehmen, bzgsw. in einer Krankenaufnahmsstation auszu- 
waggonieren und dem Stations-Commando behufs anderweitiger 
Instradierung in die Evacuationsstation ihrer Herren zu übergeben.

Für den Fall, als die Sanitätsabtheilung bei Stillständen 12°- i^’7arm 
n ich t am Zuge bequartiert wäre, ist nach DR. IL, P. 242, ein P z- 
„Alarmplatz“ für selbe zur Sammlung bei besonderen Begeben
heiten auszuwählen und zu verlautbaren.

Im gleichen Falle ist vom Rechnungs-Unterofficier die im 181 Q uar- 
DR. IL, P. 18 und 68, vorgeschriebene „Quartierliste“ (Angabe der t,erliste- 
Unterkunft der Gagisten und Quartierbereich der Abtheilung, vom 
Cdt. unterschrieben) dem Militär-Stations- (Platz-, Etapen-) Com
mando vorzulegen.

Über Einreichung des „Frührapportes“ s. P. 94.

In Bezug auf sonstiges, hier nicht zur Besprechung gelangte 
Detail des militärischen Dienstes wird auf das I)R. I., II. und III. 
verwiesen.

Anhangsweise sei an dieser Stelle noch Folgendes beigefügt:
Die Wartmannschaft ist im Winter in der Behandlung der 

Öfen (System M eidinger) zu unterweisen und zu überwachen. 
Vorschriften hierüber finden sich im ESZN., Beil. II., Seite 69 und 70. 
Eine eigenmächtige Änderung an den Klappen u. s. w. ist nicht zu 
dulden. (ESZN., § 47.) Bei der Feuerung ist zur Vermeidung von 
Gefahr alle Vorsicht einzuschärfen, wenngleich W asserfu h r be
merkt, dass im Jahre 1870/71 ein Brand auf einem Lazareth-Zuge 
nicht vorkam.

122. S o n s t i
ges D eta il 
des m ili
tä r is c h e n  
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124. Auf- Das Aufwärmen von Speisen auf den Öfen der Krankenwagen
WSp“ i”enV0" ist unbedingt, verboten. (ESZN., § 47.)

125. L a te r-  Die Laternen müssen, wie dies W asse rfu h r hervorhebt,
nen' stets im besten Zustande und gefüllt sein, weil sie des Nachts

jeden Augenblick nöthig werden können.

126. T h ä tig - W asserfu h r betont, dass nach jeder beendeten Einzelfahrt
je d esm a tig e r  mehrtägiger Stillstand des Zuges nicht bloß wegen der Er

f a h r t .  Schöpfung des Pflegepersonales, sondern auch zur Instandsetzung
des Zuges für die nächste Fahrt geboten ist. Der Zug muss des- 
inficiert. die Decken geklopft, die schmutzige Wäsche getauscht 
werden, die Öfen sind zu reinigen, Fassungen zu bewirken, Re
paraturen an den Waggons werden sich ergeben und endlich soll 
der ganze Zug durch Techniker auf seine Lauffähigkeit untersucht 
werden.

IV. D er ä rz t l ic h e  D ienst.

Grundsätzlich hat der ESZ. nur solche nicht ansteckende 
Kranke zu befördern, deren Zustand ein bettähnliches Lager und 
eine spitalsmäßige Pflege erfordert. (ESZN., §. 42.)

Es ist, wenn irgend thunlich, Pflicht des Cdt., seinen Trans
port noch in n e rh a lb  der abschiebenden Heilanstalt p ersö n lich  
zu übernehmen. (ESZN., § 43.)

Der Cdt. möge unbedingt trachten, dieser Verpflichtung so 
oft und so genau wie möglich gerecht zu werden, weil es vom 
vitalsten Interesse für die ihm anvertrauten Kranken ist und seine 
eigene Verantwortung erleichtert, wenn er sich durch die bisherigen 
behandelnden Ärzte in medias res einführen lässt; er hat mit dieser 
einen Mühe eine Orientierung gewonnen, die er sich sonst auf viel 
umständlicherem Wege verschaffen müsste.

Außerdem ist innerhalb der Sanitätsanstalt der einzige Zeit
punkt und Ort, wo er in der Lage sein wird, seinen reglement
mäßigen Standpunkt betreffs event, Abweisung von Kranken, als 
für den Transport am ESZ. nicht, geeignet (s. P. 129), mit Erfolg 
zur Geltung zu bringen. Die Geschichte lehrt, dass die Feld-Sanitäts- 
Anstalten in ihrem berechtigten Drange, sich zu evacuieren, nicht 
immer ganz rigoros in der Auswahl des abzuschiebenden Kranken
materiales Vorgehen. Ist der Transport einmal vor dem Bahnhofe, 
dann lässt sich nur schwer untersuchen und sichten, noch schwerer 
zurück weisen.

Und endlich kann der Cdt. nur auf Grund einer solchen 
frühzeitigen und genauen Besichtigung die entsprechendste Ver- 
theilung seiner Pfleglinge (s. P. 130) veranlassen.

Für den Fall, als der Cdt. der abschiebenden Sanitätsanstalt 
Vorstellungen betreffs Ausscheidung einzelner, zum Transporte un
geeigneter Kranken nicht, annimmt, sondern im Sinne des DR. I., 
P. 54, als (event.) Höherer das Befehlgebungsrecht ergreift, stellt

127. Ü ber
n ah m e  d e r  
K ran k en .
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es dem Cdt. des Zuges zu, zu seiner Sicherstellung einen schrift
lichen Befehl zu erbitten. (DR. I., P. 67.)

128. U n te r
su ch u n g  d e r  
K ran k en  a u f  
U ngeziefer.
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E ig n u n g  fü r  
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p o r t.

Eine unter feldmäßigen Verhältnissen gebotene und im 
ESZN., § 43, auch angeordnete Maßregel ist die Untersuchung 
der Kranken, ihrer Wäsche und Montur auf Ungeziefer. Bei der 
Übernahme (s. P. 127) wird sich wohl nicht immer die Zeit ergeben, 
diese Visitierung gründlich vorzunehmen ; deshalb wäre der Secundar- 
Arzt anzuweisen, dieselbe ehethunlichst nach Einwaggonierung 
durchzuführen. Desinfections- und antiparasitäre Mittel, sowie heißer 
Wasserdampf befinden sich am Zuge.

Der § 42 des ESZN. schließt in allgemeiner Fassung folgende 
Kategorien vom Transporte auf ESZ. aus :

1. In augenscheinlicher Lebensgefahr Befindliche;
2. Durch Blutverlust hochgradig Erschöpfte;
3. Furibunde Geisteskranke;
4. Contagiöse ;
5. Leichtkranke (Verletzte), insofern sie dauernd sitzen können.
Es sei gestattet, an der Hand anderer Quellen (zur Nie den,

W ass erfuhr) dem einige ergänzende Bemerkungen anzufügen.
Kranke und Verwundete eignen sich für den Transport am 

ESZ. dann nicht, wenn ihr Zustand :
«) für den Transport überhaupt zu schwer, oder
ft) für den Transport am ESZ. speciell zu schwer, oder
c) gemeingefährlich (ansteckend) ist. oder
rf) eine zu große Überwachung erfordert, oder
e) die Schüttelbewegungen des Fahrens nicht verträgt, oder

f )  für den Transport mittels ESZ. speciell zu leicht ist.
An der Iland dieses Schemas ist es nun, wenigstens theo

retisch, unschwer, zu den allgemeinen Sätzen die einzelnen Beispiele 
zu finden.

Nur als solche und keinesfalls als erschöpfendes Verzeichnis 
sollen im Folgenden Fälle namhaft gemacht werden, welche den 
Transport am ESZ. n ich t gerathen erscheinen lassen.

Aus dem Grunde «) :
Augenscheinliche Lebensgefahr, hochgradige Anämie ex extra- 

vasatione, Peritonitis acuta, Ileus, Tetanus, Pyæmie, Septicæmie (acut).
Aus dom Grunde ft):
Eröffnung der drei großen Körperhöhlen oder des Augapfels 

vor gesichertem aseptischen Verlaufe; Kehlkopfverletzungen vor

Ausführung der Tracheotomie; complicierte Brüche großer Knochen 
und Gelenkseröffnungen vor gesichertem aseptischen Verlaufe; aus
gebreitete Verbrennungen; Brand vor Ausbildung der Demarcation; 
Gefahr größerer, äußerer oder innerer Blutungen; Zerschmetterung 
von Gliedern vor Ausführung der Amputation, Exarticulation oder 
Resection; Hernia incarcerata; frische Entzündungen der Eingeweide 
und serösen Häute.

Aus dem Grunde c):
Alle Infectionskranken, solange die Krankheit noch als über

tragbar zu betrachten ist (frisches secernierendes Trachom, acute 
Exantheme, Ruhr, Cholera, Ileotyphus, exanthematischer Typhus, 
Wundinfectionskrankheiten).

Aus dem Grunde d ):
Hochgradige Aufregungszustände, Delirium, Tobsucht.
Aus dem Grunde e):
Brüche größerer Knochen ohne permanenten, immobilisierenden 

Verband; nicht eingerichtete und permanent immobilisierte Ver
renkungen größerer Gelenke (Sehienenverbände genügen nicht); 
frischer acuter Gelenksrheumatismus.

Aus dem Grunde / ) :
Solche Erkrankungen und Verletzungen, welche weder eine 

spitalsmäßige Pflege, noch ein ständiges bettähnliches Lager er
fordern; leichte Wechselfieber; Venerie und Syphilis; kräftigere 
Reconvalescenten: ruhige Geisteskranke.

Auf dem Wege der Ausschließung gelangt man auf diese 
Weise zur Feststellung jener Fälle, die sich zum T r a n s p o r te  
am ESZ. e ig n e n .

Beispiele hiefür sind (immer unter der Voraussetzung, dass 
der Einzelfall nicht so l e i c h t  geartet ist, dass er weder eine 
spitalsmäßige Pflege, noch ein bettähnliches Lager erheischt): In 
Heilung begriffene Wunden der Kopf-, Brust-oder Bauchhöhle, dann 
des Augapfels; Kehlkopfverletzungen n a c h  Ausführung der Tracheo
tomie; complicierte Knochenbrüche oder Gelenkseröffnungen mit 
permanentem Verbände; eingerichtete Verrenkungen und Knochen
brüche unter permanent immobilisierendem Verbände; Quetschungen 
und Weichtheilwunden, die das Sitzen ausschließen, letztere außerdem 
bei voraussichtlich normalem Heilverlaufe und beseitigter Gefahr 
der Blutung; nicht ganz frische (hoch fiebernde) und nicht (mehr) 
infectionsfähige innere Kranke ohne augenscheinliche Lebensgefahr, 
falls ihr Zustand Schüttelbewegungen verträgt; schwerere Wechsel
fieber; alle leichten Krankheiten und Verletzungen, wenn dauerndes 
Sitzen dabei unmöglich ist; sehr schwache Reconvalescenten.
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Man kann aus dieser Zusammenstellung entnehmen, dass 
das Hauptcontingent für den Belag eines ESZ. Wunden und 
Knochenbrüche, dann im Ablaufe begriffene nicht ansteckende 
innerliche Krankheiten stellen werden. Im Jahre 1878/79 machte 
man die Beobachtung, dass Leute mit Schussfracturen und Hiimo- 
ptoiker den Transport im allgemeinen am schlechtesten vertrugen. 
(M yrdacz.)

Die Auswahl des Krankenmateriales soll womöglich so ge
troffen werden, dass am Zuge selbst keine Tracheotomie, Amputation, 
Exarticulation und Resection, dann keine Anlegung eines Gyps- 
verbandes nöthig wird. Im Drange der Verhältnisse wird es allerdings 
oft unmöglich sein, sich streng an diese Grundsätze zn halten.

Nicht sosehr aus ärztlichen, als ans militärischen Rücksichten 
sollten auch Fälle, deren baldige Dienstbrauchbarkeit außer Frage 
steht, von der Beförderung ausgeschlossen sein. Die ESZ. evacuieren 
meist tief ins Hinterland und können dadurch Krieger dem Dienste 
leicht für längere Zeit entführen, als es ihr Krankheitszustand an 
und für sich mitgebracht hätte. (SR. IV., P. 483.'

Wenngleich Infectionskranke normgemäß von der Beförderung 
mit ESZ. ausgeschlossen sind, so ist der Fall doch denkbar, dass 
beim epidemischen Auftreten von Armeeseuchen die Nothwendigkeit 
gebieterisch herantreten wird, um jeden Preis zu evacuieren und 
die operierende Armee in dieser Richtung thnnlichst „rückenfrei“ 
zu machen. Die Heeresleitung würde dann wahrscheinlich b estim m te  
ESZ. speciell als Infectionskrankenzüge designieren und dieselben, 
womöglich auf einer besonderen Route, in eigens hiefiir gewählte 
Evacuationsstationen instradieren. Je nach der Art der Seuche 
kämen auf solchen Zügen eigene geschlossene Closets (zur Nie den) 
aufzustellen und wären ausreichende Desinfectionsvorkehrungen zu 
treffen, sowie Desinfectoren zu verladen.

ISO. V«1'^  Eine richtige Vertheilung der Kranken auf die einzelnen
K ran k en  aut' Waggons wird ebensosehr im Interesse des Dienstes am Zuge, als 
d ie e in ze ln en  in dem der Behaglichkeit der Patienten und der Entlastung des 

W agen. Pffegepersonales gelegen sein. Dieselbe gehört zu den Obliegenheiten 
des Cdt. und erfordert., um von den vielen möglichen Combinationen 
die glücklichste herauszusuchen, nicht bloß Übung und Übersicht, 
sondern auch Kenntnis des zu transportierenden Krankenmateriales. 
Der Cdt. kann diese Vertheilung also nur dann mit Erfolg treffen, 
wenn er sich r e c h t z e i t i g  mit dem Notizbuche in der Hand um
die ihm anvertrauton Pfleglinge kümmert.

Er wird sich nach den Vormerkungen eine Wageneintheilung 
zusammenstellen und, wenn möglich, veranlassen, dass die Kranken

d ie  Ver- 
th e iln n g .

bereits nach dieser Eintheilung rangiert, am Verladeplatz eintreffend
gemacht werden. Ist es ihm auf diese Weise gelungen, seinen
Transport gewissermaßen noch vor der Verladung bereits „ein-
waggoniert“ zu haben, dann ist das nach Vorschrift rasch auszu
führende Einwaggonieren selbst nichts weiter, als eine bald zu
erledigende Sache mechanischer Fertigkeit. Im anderen Falle aber
hört entweder die zweckentsprechende Vertheilung oder die Flinkheit
der Manipulation auf.

Nach dem ESZN. und MTrEb., die durch eine Durchsicht 
einschlägiger Literatur ihre Bestätigung finden, soll man betreffs 1>u? •• ur 
der Vertheilung Gesichtspunkte festhalten, die allerdings zum Theile 
voneinander soweit abstehen, dass man wohl kaum jemals a l le n  
gleich gut Rechnung tragen können und deshalb zwischen Noth- 
wendigem und Wünschenswertem zu unterscheiden haben wird.

Eine Scheidung wäre anzustreben zwischen:
1. Internen und Externen.
2. Zu Isolierenden und nicht zu Isolierenden.
3. Inspectionsbedürftigen und nicht Inspectionsbedürftigen.
4. Ruhebedürftigen und nicht Ruhebedürftigen.
5. Profus Eiternden und nicht profus Eiternden.
6 Rauchern und Nichtrauchern.
7. Officieren und Mannschaft.
8. Stärkeres Rütteln Vertragenden und nicht Vertragenden.
9. Nach Evacuationsstationen.

10. Nach persönlichen Wünschen der Kranken.
Diese sehr verschiedenartigen Rücksichten werden sich in 

Wirklichkeit vereinfachen, weil manche von ihnen sich decken, 
andere im speciellen Falle ganz entfallen, wieder andere eine 
Combination erlauben oder als unwesentlich außer Betracht bleiben.

W e se n tlic h  sind im Schema die Kategorien 2, 4, 6, 7 
und 8; diese letzte hat einfach die praktische Folge, dass man 
solche Kranke nicht im l e t z t e n  Krankenwaggon, der erfahrungs
gemäß am meisten den Rüttelbewegungen unterworfen ist, unter
bringen darfKategorie 5 (sollte theoretisch bei der modernen Wund
behandlung in Wegfall kommen) will besagen, dass man profuse 
Eiterungen nicht im s e lb e n  Waggon anhäufen möge.

Die Vertheilung nach Evacuationsstationen erleichtert die 
Übersicht und Manipulation boim Abladen.

Kategorie 10 endlich dürfte vorzugsweise nur bei der Zu
weisung der Lagerstellen im Waggon (s. P. 132), also nicht bei 
dem in Rede stehenden Geschäfte in Frage kommen.

Um die Durchführung der soeben gegebenen, scheinbar 
unvereinbaren Regeln durch ein Beispiel klarer zu machen, sei es



-  80 - -  81 —

gestattet, an einem angenommenen Falle eine derartige Vertheilang 
durchzuführen und damit den Nachweis zu versuchen, dass es im 
Ganzen doch möglich sein wird, diesen Gesichtspunkten, soweit 
es auf ihre Berücksichtigung w irk l ic h  ankommt, zu genügen. 

Es wäre beispielsweise zu bestimmen:

1 Waggon für „Gagisten“ (Cadetten. Einjahrig-Freiwillige), 
soweit sie nicht zu isolieren, besonders ruhe
hedürftig, starke Raucher sind; in der Nähe 
des Arztwagens.

1 Waggon für „Inspectionsbedürftige“ (aller Kategorien mit 
Ausnahme der zu Isolierenden, ohne Rücksicht 
auf die Evacuationsstation; Rauchen verboten); 
in der Nähe des Arztwagens.

W a g g o n s :
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1 Waggon für „Ruhebedürftige“ (wie der vorige); gegen die 
peripheren Theile des Zuges zu.

1 Waggon für „Interne-Raucher“.
1 Waggon für „Interne-Nichtraucher“.
1 Waggon für „Externe-Raucher“.
1 Waggon für „Externe-Nichtraucher“.

1 Waggon für „Ruhebedürftige“ (wie oben).
1 Waggon für „Interne- und Externe-Raucher“. 
1 Waggon für „Interne-Nichtraucher“.
1 Waggon für „Externe-Nichtraucher“.

1 Waggon für „Zu Isolierende“ (erster Krankenwagen).
1 Waggon für „Stöße Vertragende“ (letzter Krankenwagen).

Es enthielte daher dieser Zug sein mannigfaltiges Materiale 
etwa folgend vertheilt:

Evacuations- 
Station B.

Evacuations-Station A.

Viel einfacher ist die Vertheilung der Lager innerhalb jedes 132. Zn- 
Wagens. (ESZN., § 42.) W eisung d e r

Hiebei sind nur 3 sich selten kreuzende Regeln in Rücksicht L“̂ er’^ tIi19n 
zu ziehen: W aggon.

o) Schwerkranke und V erw undete  mit umständlicher Be
sorgung gehören auf die o b e re  L a g e r r e ih e  (weil selbe zugäng
licher ist).

b) Die verletzte Seite muss g e g e n  d en  M i t te l r a u m  des 
Waggons zu liegen kommen (aus gleichem Grunde).

c) Persönliche Wünsche der Patienten sind thunlichst zu 
erfüllen.

Der Act des Verladens selbst ist, wenn die Patienten bereits 1S3- Ver- 
vorrangiert sind und wenn der Vorgang genügend geübt wurde 
(s. P. 31), eine rasch vollzogene, ganz mechanische Arbeit, bei der 
es darauf ankommt, Flinkheit mit Vorsicht zu vereinen.

Die Verladung soll womöglich von einer b e d e c k te n  Ver- >34. W ün- 
ladestelle aus geschehen (MTrEb., P. 196), was schon mit Rücksicht 5<tl™,™erte 
auf die Unabhängigkeit von Wetterunbill angezeigt ist. (Myrdacz.) sch äften  des

Einen ungemeinen Vortheil für die Schnelligkeit und V erlade
schonende Manipulation gewähren in der Höhe des Waggoneinganges P la tz e s - 

gelegene Längsrampen entlang des ganzen Zuges. Die Arbeit ver
einfacht sich dadurch zu einem gewöhnlichen Hineintragen der
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Kranken in die Waggons, etwa wie von einem Gange in ein 
Zimmer, erfordert, nur die Hälfte (3) der normalen Partiestärke, 
kann bei beliebig vielen Waggons gleichzeitig in Angriff genommen 
werden und könnte daher für den ganzen Zug bei günstigen Be
dingungen in etwa 6 Minuten beendet sein. Dabei ist sie für die 
Patienten möglichst wenig angreifend.

Diese Vortheile sind so gewichtig, dass man (Transport
regulierender, Verladungs- [Unter-] Officier) trachten wird, in Er
manglung permanenter Längsrampen, wenigstens provisorische 
Aushilfsrampen improvisieren zu lassen. (MTrEb., § 23.)

Sollte das nicht angehen, so würden Laufbretter vom Perron 
in die Wagen (ft. U., § 117) doch immer noch eine sehr wünschens
werte Unterstützung bieten.

Während der Beladung eines ESZ. soll der Verladeplatz 
von anderen Transporten frei sein. (MTrEb., P. 196.)

135 der*1*""' Nach dem ESZN , § 43, überwacht und leitet der Cdt. per-
V erladnng . sönlich die Verladung der Kranken. Dass er, bei gleichzeitiger

Arbeit am ganzen Zuge, Aufsichtsorgane und Partieführer anstellen 
wird, wurde bereits im P. 31 erwähnt. Sind die Kranken bereits 
„vorrangiert“, so ist darauf zu sehen, dass sie in der in Figur I. 6, 
§ 51 des ESZN., gezeichneten Weise, mit dem Kopfe gegen den 
Waggoneingang gekehrt und nach Waggons abgetheilt, auf den 
Eisenbahn-Tragbetten liegen, sowie dass von den inneren Flügeln 
einer jeden Waggonpartie die Einladung zu beginnen habe.

War zum „Vorrangieren“ keine Gelegenheit, so hat der Cdt. 
doch wenigstens zu veranlassen, dass die Schwerstkranken in 
die M itte des Zuges gelangen. (MTrEb., P. 197.)

136. B e re it
s te l lu n g  d e r  

K ra n k e n .

Es wäre also eine Waggonpartie ..vorrangierter“ Kranker in 
folgender Weise vor oder nächst ihrem Waggon zu lagern:

W a g g o n

Es bedeutet:
•  Kopf des Kranken.

b, c, d Platz der betreffenden Waggonviertel. 
o, ii Obere, untere Lagerstelle.

*■ Schwerkranke (Verwundete).
X Seite, an welcher sich eine Verletzung befindet.

L, IL, III., IV. Reihenfolge für die Verladung.
Mögen die Kranken auf welchem Vehikel immer zur Verlade

stelle eingelangt sein, so sind sie zur Verladung selbst z u n ä c h s t 
auf die aus den Waggons herausgenommenen Eisenbahn-Tragbetten 
des ESZ. zu überlagern. Das Detail s. ft. U., § 98.

Wie aus obiger Skizze hervorgeht, findet die Verladung durch 
eine der beiden seitlichen Schiebethüren des Waggons statt (MTrEb.,
P. 196), die nach durchgeführter Verladung wieder zu schließen 
kommt. (ESZN., §. 28.)

Über die Stellungen und Handgriffe des Verladens, wobei 137.V erlade- 
jedes Tragebett 6 Mann (bei Laderampen nur 3 Mann) Bedienung tec ni ' 
benöthigt. enthält der § 51. ESZN.. eine Beschreibung, wie sie sich 
anschaulicher kaum geben lässt.

Bei ermüdeter oder minder ausgebildeter Mannschaft traten 
im Jahre 1878/79 statt 6, 8 Mann zur Verladung eines Tragebettes 
zusammen. (Myrdacz.)

Das Schema: „Diesseits — oben“, „diesseits — unten“,
„jenseits — oben“, „jenseits — unten“ ist von der Mannschaft ein- 
für allemal zu behalten.

Es muss darauf gesehen werden, dass die Leute g le ich 
z e it ig  die Hebe- und Tragbewegungen ausführen (zur Nieden), 
sowie, dass die horizontale Lage des Tragbettes thunlichst ein
gehalten werde. (ESZN., § 42.) Jedenfalls soll der Kopf immer zu
höchst bleiben (zur Nieden).

a G eöffneter E ingang c
Die Dauer der Verladung wird je nach den getroffenen Vor- 138d̂ ®uer 

bereitungen, der Eignung des Verladeplatzes, dem Drill der Arbeit.s- Verladung, 
mannschaft u. s. w. innerhalb sehr weiter Grenzwerte schwanken.
Mehrere Stunden (Fälle aus dem Jahre 1870/71) und wenige Minuten

6*
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(s. P. 134) stehen sich gegenüber. Das ESZN. verlangt unter 
günstigen Umständen beim früheren (geringeren) Arbeiterstande die 
Vollendung der Verladung in 20 Minuten.

89. A us- Das Abladen der Tragbetten geschieht in umgekehrter
la d en . Ordnung, sonst in ähnlicher Weise, wie das Aufladen. (ESZN., § öl.)

Für den weiteren Transport der abgeladenen Pfleglinge hätte 
grundsätzlich die übernehmende Heilanstalt die nöthigen Transport
mittel rechtzeitig bereit zu stellen. (M yrdacz)

140. N u r  Gemäß ESZN., § 42, bilden sämmtliche Pfleglinge am Zuge
K ran k en - nur e’ne Krankenabtheilung. Diese Bestimmung, welche die Thätig-

ab th e ilu n g . keit und Verantwortung des mit Geschäften ohnedies überhäuften 
Cdt. noch um ein Erkleckliches steigert, ist trotzdem im Sinne der 
nothwendigen Centralisation des Dienstes wohl begründet.

141. A rzt- Es wird im Interesse der Erhaltung körperlicher und geistiger
In sp ec tio n s- Spannkraft für die Ärzte geradezu geboten sein, den Inspections-

D ien st. Dienst zwischen sich abwechseln zu lassen. Denn nur so sichern 
sie sich wenigstens in 48 Stunden einm al einigermaßen die nach 
des Tages Mühen nothwendige Nachtruhe.

Die Commandierung zum ärztlichen Inspections-Dienste kommt 
im Tagesbefehle zu verlautbaren. Die Krankenpfleger sind zu be
lehren, dass sie den Inspections-Arzt in nachfolgenden Fällen zu 
holen haben : plötzliches Unwohlsein, Blutung, heftiger Schmerz, 
sonstige auffällige Veränderung im Befinden des Patienten. (ESZN.,
ß  A n \

142. N ach t-  Ober die Nacht-Inspection ist im P. 92 das Nöthige gesagt.
lnSde'rtlOn Jedenfalls halte man sich vor Augen, dass, je mehr man die Leute 
K ran k en - im allgemeinen schont, man dafür desto mehr von ihnen in einem 
Pfleger, besonderen Falle verlangen kann. Die Erschöpfung des Warte

personals war 1870/71 mitunter so groß, dass einzelne nach be
endeter Fahrt infolge Überanstrengung bedenklich erkrankten 
(H irschberg.)

Eine Verletzung des Nachtinspectionsdienstes wäre wie eine 
Pflichtverletzung im Wachdienste (DR. I., Kriegsartikel VIII.; zu 
behandeln.

148. K ra n 
k e n b e h a n d 

lu n g  am  
Zuge.

Es wäre ebenso zwecklos als anmaßend, wollten wir uns 
hier auf das Gebiet der speciellen Therapie auch nur mit wenigen. 
Schritten begeben.

Es genüge eine einzige Erwägung.
Der Zug erhält normgemäß fertig ausgebildete und im 

normalen Ablaufe begriffene Krankheitsprocesse und Verletzungen.
Alle diese Fälle standen bereits eine Zeit lang unter ärztlicher Be
handlung und wurden nach irgend einer wissenschaftlich oder 
erfahrungsgemäß begründeten Methode soweit gebracht, dass sie 
einen längeren Eisenbahntransport vertragen; alle sind nur Durch
zugspatienten und werden relativ sehr bald einer neuerlichen 
stabilen Behandlung übergeben. Mit dieser Erwägung ist wohl 
schon gesagt, dass man, dringende Contraindicationen ausgenommen, 
nichts Besseres wird thun können, als die bereits eingeleitete 
Therapie fortzusetzen oder in ihrem Sinne weiter zu verfahren. Auch 
Operationen wird man besser unterlassen, wenn sie nicht d r in g e n d  
indiciert sind. Der ESZ. ist, wie z u r  N ied en  bemerkt, eben noch 
lange kein Spital und hat seiner Bestimmung vollauf genügt, 
wenn er das nil nocere zu seiner Devise macht; damit hat er 
aber auch schon das c o n s e r v a t iv e  Princip im allgemeinen, 
wohlgemerkt, im a l lg e m e in e n , angenommen. Ein Ausfluss dieser 
Dpvise ist es, wenn man mit Recht von ihm verlangt, dass er 
seine nicht inficiert übernommenen Verwundeten auch nicht inficiert 
wieder abgibt und, besondere Fälle (s. P. 147) abgerechnet, seine 
Kranken entweder im gleichen, bzgsw. gebesserten Zustande oder 
gar nicht an den Ort ihrer Bestimmung abliefert. Was gegen Er
warten den Transport nicht verträgt, werde rechtzeitig ausgeschieden.

Gegen Schmerzen infolge der Rüttelbewegungen der Waggons 
bewährten sich im Jahre 1878/79 Morphiuminjectionen vorzüglich. 
(M yrdacz.)

Da nach § 42, ESZN., die Tageseintheilung am Zuge im 144. K ran  
allgemeinen der in den Heilanstalten eingeführten gleichzuhalten k e n u s i te . 

ist, so ist täglich eine Frühvisite als Hauptmoment und eine 
Nachmittagsvisite als Ergänzung der ärztlichen Thätigkeit abzu
halten. (s. P. 47.)

Gewisse, Sorgfalt und Ruhe erfordernde ärztliche Ver
richtungen werden übrigens außerhalb der normalen Visitezeiten 
während Stillstandes des Zuges auf einer Station zu erledigen 
sein. (ESZN., § 42.)

Z u r  N ie d e n  hebt hervor, dass ärztliche Manipulationen 
am rollendem Zuge ungleich schwieriger vorzunehmen sind, als 
im Spitale. Die Beschränktheit des Raumes, das Missverhältnis im 
Niveau zwischen Arzt und Kranken, endlich die Erschütterungen 
des fahrenden Zuges sind die hauptsächlichsten Gründe hiefür.
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143. R ein i- Nach jedesmaligem Gebrauche ist die (antiseptische) Reinigung
8s trn m e n tè n " ^ e r  Instrumente, die Säuberung der Eiterschalen u s. w. im

Personalwagen seitens der Apparatleute vorzunehmen, worauf dann 
erst diese Geräthe wieder an Ort. und Stelle zu übertragen kommen. 
Desgleichen haben die Apparatleute nach jeder Visite den Apparat 
zu ergänzen. (ESZN., § 48.)

Ein dem heutigen Stande der Erkenntnis entsprechender 
Vorgang wäre es, wenn die mit der Wunde in Berührung tretenden 
chirurgischen Instrumente vor jedesmaligem Gebrauche durch etwa 
10 Minuten in einer ziemlich tiefen Tasse u. dgl. in einer 1 °/0 Soda
lösung ausgekocht würden.

146. D ecken- Wärmebedürftige Kranke sind mit Decken nach Erfordernis
b e th e ilu n g . z u  l ,e f h e i l e n  (MTrEb., § 40). wofür im Magazinswagen ein aus

reichender Vorrath zur Verfügung steht.

147. Auf- Für den ebenso unliebsamen, als leicht möglichen Fall, dass
infections-1 e*n’ *m Identen Incubations- oder Prodromalstadium einer Infections

k ra n k h e i t  krankheit dem Zuge übergebener Mann die sicheren diagnostischen 
am  Z uge. Zeichen dieser Krankheit erst während der Fahrt darbietet, hätte 

sich der Cdt. je nach Art der Krankheit und örtlichen Verhältnissen 
zu entscheiden, ob er den Kranken am Zuge i s o l i e r t  (falls der 
Zug nicht voll belegt ist' weiter transportieren, oder aber denselben 
(unter schweren Umständen sammt. dem betreffenden Wagen und 
den darin befindlichen Kranken und Pflegern) dem nächsten Etapen- 
(Bahnhof-) Commando ordnungsmäßig übergeben soll. Jedenfalls 
wäre der Waggon sobald als möglich gründlich zu desinficieren 
und, im Falle er auf der Strecke zurückgelassen wurde, das Bahn- 
hof-Commando zu ersuchen, ihn nach Desinfection dem Zuge bald
nachzuinstradieren.

Infectionskranke, deren Infection sstoff in den Excrementen 
erscheint, hätten mit eigenen Leibschüsseln (aus. dem Magazins
wagen) betheilt zu werden, und der in ö°/0 Caibollösung auf
gefangene Stuhl wäre baldigst im Heizraume der Locomotive zu 
verbrennen.

14«. Todes- Bei einiger Aufmerksamkeit wird man, wie W a s s e r f u h r
f r é n d 'd e r  konstatiert, Todesfälle während der Fahrt, bis auf seltene unvorher-

F a h it .  gesehene Zwischenfälle, durch rechtzeitige Evacuierung vermeiden 
können. Auch im Jahre 1878/79 kam auf sämmtlichen ESZ. nur 
ein einziger Sterbefall bei rollendem Zuge vor. (Myrdacz.)

Der Verschiedene wäre fürs Erste durch Bedecken mit einer 
Unterlagsdecke u. dgl. den Augen der Umgebung zu entziehen

und dann die Übergabe der Leiche an das nächste, womöglich 
telegraphisch verständigte Bahnhof- (Etapen-) Commando oder die 
nächste Ortsbehörde, in welcher der Zug halten kann, durchzuführen.

Tag, Stunde und Ursache des Todes, dann die Identität der 
Person käme am Legitimationsblatte durch zwei Unterschriften zu 
bestätigen und dieses dann analog wie die Montur (s. u.) zu be
handeln. (LegblV., § 6.)

Außerdem wäre, als Beleg zum Rapportjournale, von der 
übernehmenden Behörde die erfolgte Übergabe der Leiche zu 
bescheinigen. (ESZN., Beilage V., Nr. 7.)

Montur, Rüstung, sowie das Eigenthum des Verstorbenen 
sind nach DR. I., § 45, entweder direct oder aber im Wege des 
nächsten Militär-Local-Commandos (Bestätigung der Übernahme) dem 
zuständigen Truppenkörper zuzusenden.

Die im P. 717, DR. I., beschriebene commissioneile und 
protokollarische T o d e s fa l l-A u fn a h m e  soll der Absendung 
vorhergehen.

Das betreffende Tragbett wäre aus dem Waggon behufs 
seinerzeitiger Lüftung zu entfernen (Gepäckwagen), die nächste 
Umgebung desselben im Wagen zu reinigen, nöthigenfalls zu des- 
inficieren.

Bei einer Infectionskrankheit hängt es vom Ermessen des 
Cdt. ab, weitere Sicherungsmaßnahmen (Vertilgung von Utensilien

** iv - >tvo T u ü IÖ \

Der ESZ. ü b e rn im m t seine Kranken von der evaeuierenden 149- Eor- 
Sanitätsanstalt mittels folgender Documente: Ü bernahm e

1 e n tw e d e r :  G ebüren-Ü berw eisungs-D ocum eten  lUbeJ |“be)
J J (n u r  für Gagisten); K ran k en .

» o d e r :  R e v i s io n s l i s t e  mit Verpflegsclausel auf der 
j Rückseite (nu r für Mannschaft).

II. U ber s e tz  u n g s - C o n s ig n a t io n  über die gesammten 
übernommenen Pfleglinge.

III. L e g i t im a t io n s b lä t te r .
Diese Documente sind von der abschiebenden Anstalt vor

zubereiten. (Betreffs der Ordinationszettel s. P. 152.)
Unter Umständen wird diese Anstalt nicht in der Lage sein, 

die sub I. genannten Documente beizubringen; d a n n  kann von 
selben abgesehen werden. J e d e n f a l l s  aber muss die Übernahme 
auf Grund des Beleges II. durchgeführt werden.

M y rd a c z  theilt in seiner einschlägigen Monographie mit, 
dass im Jahre 1878/79 sehr oft von dieser Erleichterung Gebrauch 
gemacht wurde. Die Ausstellung der „Particular- und Contra-
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150. A uf
n ah m sb u ch

N am en 
reg iste r .

Revisionsliste“ für jeden einzelnen Kranken, dann der „Haupt- 
Revisionsliste“ für den ganzen Transport unterblieb und man 
beschränkte sich auf, in d u p lo  ausgefertigte „Übernahms-Consig- 
nationen“ und auf Eintragung der Pfleglinge in das Aufnahms- 
Protokoll.

F e h le n d e  Documente der Gruppe I. sind auf der Consig- 
nation II. zu bemerken. Dieselbe (nach SR. IV., Beilage XXXLX) 
findet sich als Drucksorte am ESZ.

Die Verpflegsclausel auf der Rückseite der Revisionsliste
lautet:

„Instehender ist, bis incl. .. .ten (,mit Obst', oder .ganzer 
Portion und großem weißen Wein' u. s. w.) verpflegt, übergeben 
worden.

Datum: Unterschrift:“
Die Anführung der Kostportion ist zur Orientierung praktisch, 

aber nicht nöthig.
Zufolge seiner Stellung als Verwaltungsorgan dürfte es 

von Vortheil sein und den Übernahmsprocess abkürzen, wenn der 
Cdt. zu der im P. 127 erwähnten Übernahme den Medicamenten- 
Beamten m itn im m t, der, während ersterer die ärztliche Über
nahme bewirkt, den formellen Theil erledigt. Im Verhinderungsfälle 
des Beamten könnte der Ordinationsschreiber für ihn eintreten.

Der ESZ. ü b e rg ib t seine Patienten mittelst ganz analoger 
Documente, wie bei der Übernahme.

Die sub III. genannten Documente werden einfach weiter 
übergeben; die sub I. und II. aufgezählten aber werden, soweit sie 
als Beilagen andernorts in Verwendung treten (s. P. 201), vom 
Medicamentenbeamten neu zu verfassen sein. Fehlende Documente 
der Gruppe I. sind hiebei wieder zu bemerken.

Die Gebürenüberweisungs-Documente der k ran k en  Gagisten 
sind, da der Zug an Kranke keine Geldgebüren erfolgt, gleich den 
Legitimationsblättern einfach weiter zu übergeben.

Sind die Kranken formell übernommen, so kommen sie 
am Zuge einzutragen:

1. In ein Aufnahmsbuch.
2. In ein alphabetisches Namenregister.
Beide Drucksorten sind am Zuge vorhanden. Daten liefern 

die mitgebrachten Documente oder die Legitimationsblätter; im 
äußersten Falle sind sie beim Manne zu erfragen. (ESZN.. § 42.)

Nachdem am ESZ. Kopfzettel n ic h t geführt werden (zum i s t .  L eg iti- 
Unterschiede von Köpft afein, die zur Anmerkung der Diät u. s. w. ß i ^ ’statt 
vorhanden sind), so treten die Legitimations-Blätter gewissermaßen K opfzettel, 
an ihre Stelle.

Nach LegblV., § 5, sind die Legitimations-Blätter sammt 
Kapseln bei der kranken Mannschaft in Verwahrung zu belassen.

Beiden Forderungen wird genügt, wenn die Legitimations- 
Blätter stets an der Kopftafel der betreffenden Kranken hängen.

Über die Behandlung der Legitimations-Blätter bei Todesfällen 
s. P. 148.

Das zur Krankenbehandlung verwendete S an itä ts-M  a te r ía le  152. G eba
hat. periodenweise (monatlich oder besser zu Ende jeder Fahrt) im 
„Material- und Geräthe-Inventar“ zur Ausgabe zu kommen. M ate ria le

A ußerdem  sind alle Documente, welche eine sonstige Aus- Uj.g™™el 
gäbe oder einen Empfang begründen, zu sammeln und im Inventare 
evident zu führen. (SR. IV., P. 101.) Diese Arbeit obliegt dem 
Medicamenten-Beamten. Erst bei der Demobilisierung ist der Ab
schluss dieses Inventares zu bewirken und dasselbe sammt Docu
menten an die Kriegs-Rechnungs-Abtheilung des Reichs-Kriegs- 
Ministeriums zu leiten.

Das zur Krankenbehandlung verwendete Sanitäts-Materiale 
müsste auf Grund von „Ordinations-Zetteln“ verausgabt werden, 
wie es im ESZN., § 44, angedeutet ist und, nach M yrdacz, im 
Jahre 1878/79 auch geschah. Die Ordinations-Zettel wären von Tag 
zu Tag gelegentlich der Visiten nach Art des Vorganges im Frieden 
durch den Secundar-Arzt (Ordinations-Schreiber) unter Angabe der 
Kostportion, der verordneten Recepte und verwendeten Verbandstoffe 
zu führen, bei Abgang der Kranken auszuheben und durch den 
Cdt. zu fertigen. Die abgeschlossenen Zettel werden gesammelt und 
als Fascikel unter Schleife dem „Material- und Geräthe-Inventar“
(zur Beglaubigung der Post,: „Zur Krankenbehandlung verwendet“) 
gelegentlich der Vorlage desselben (Abrüstung) zugelegt.

Es ist aber fraglich, ob eine derartige detaillierte Nachweisung 
des Verbrauches an Sanitäts-Material durch Ordinations-Zettel immer 
durchführbar sein wird.

Schon das ESZN. verweist, im Widerspruche zu der im § 44 
gegebenen Andeutung, bei Angabe der Verrechnung von Sanitäts- 
Material auf den analogen Vorgang bei m obilen  T ruppen, welche 
(nach SR. IV., Beil. XI.) k e in e rle i Belegsdocumente für derlei 
Verbrauch beilegen. Ordinations-Zettel finden sich n ic h t unter den 
vorhandenen Drucksorten des ESZ.-Inventares und auch nicht unter 
den vorgeschriebenen Übergabs-Documenten Kranker aus Feld- 
Spitälern (SR. IV., P. 309, 318), von den Divisions-Sanitäts-Anstalten
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ganz zu schweigen, die mitunter gleich in den ESZ. evacuieren 
werden. Sollten dieselben dennoch ausgefertigt werden müssen, so 
ergäbe sich für den ESZ.. neben ihrer nachträglichen Anschaffung, 
der für die vorliegenden kriegsmäßigen Verhältnisse recht complicierte 
Vorgang, sie in duplo anzulegen, da das eine, von Tag zu Tag 
auszufüllende Exemplar als Rechnungsbeleg am Zuge Zurückbleiben 
müsste, und das zweite, im Kopfe ausgefüllte, ähnlich wie im 
Frieden, der übernehmenden Anstalt bei der Evacuation der Kranken 
zu übergeben wäre.

Behufs Verrechnung der A r z n e i k ö r p e r  verfasst der 
Medicamenten-Beamte täglich einen Medicamenten-Extract über die 
verordneten Heilkörper und Desinfectionsmittel (ESZN., § 73). 
sammelt außerdem die Documente über sonstige Fassungen und 
Ausgaben und hält das „Material- und Geräthe-Inventar“ auch in 
dieser Richtung evident. Er führt zu diesem Zwecke eine „Vor
merkung über den Empfang und die Ausgabe von Heilkörpern und 
Desinfectionsmitteln“. (ESZN.. § 45.) Das lästige Rubricieren der 
Medicamenten-Extracte möge durch Anschaffung dieser am Zuge 
fehlenden Drucksorte erspart werden.

153. S pe ise 
bogen.

Der „Speisebogen“ ist nach dem Muster für stabile Sanitäts- 
Anstalten täg lich , und zwar vom Secundar-Arzte (Ordinations- 
Schreiber) zu verfassen und vom Cdt. zu unterschreiben. (ESZN., 
$ 71.) Er dient zur Grundlage für die Ausarbeitung des „Küchen
zettels“ durch den Medicamenten-Beamten (Magazins-Unterofficier, 
s. P. 179) und bildet einen wichtigen Rechnungsbeleg.

154. V er
k ö s tig u n g .

Die Verköstigung a lle r  am Zuge befindlichen Personen ist 
die spitalsmäßige; os finden daher die Bestimmungen der AusspV. 
Anwendung.

Es erhält folglich am activierten Zuge das dienstthuende 
Personale vom Cdt. bis herunter zum Officiersdiener:

Morgens: */, Liter Einbrennsuppe.
Mittags: */, Liter Fleischsuppe, 140 g gekochtes Rindfleisch, 

eine Zuspeise (Mehlspeise, Sauce).
Abends: */„ Liter Einbrennsuppe.
Die im Kranken-Nachtinspectionsdienste stehenden Pfleger 

fassen außerdem noch 5 cl Brantwein, dessen Ordination vom Cdt. 
auf dem Speisebogen zu bestätigen kommt.

Die Kranken werden mit einer, ihrem Zustande entsprechen
den Kostportion nach dem Ausmaße obiger Vorschrift betheilt.

Virchow u. a. heben die Schwierigkeiten hervor, mit denen 
der ESZ. in Bezug auf Kostbereitung zu kämpfen hat. Denkt man 
an den relativ beschränkten Raum, den ein Waggon zur Herstellung

verschiedenartiger Kost für mehr als 130 Mann zur Verfügung hat, 
an die Rüttelbewegungen während der Fahrt u. s w., so wird das 
leicht verständlich. Daraus folgt der Fingerzeig, dass man die Kost
bereitung nicht durch Verschreibung umständlich herzustellender 
Gerichte, oder von vielerlei Ordinationen derselben Ausmaß-Kategorie, 
endlich durch zahlreiche ausnahmsweise Verordnungen überflüssiger
weise noch mehr compliciere. Wenn es schon richtig ist, dass der 
ESZ. kein Spital ist, so gilt der Satz noch vielmehr, dass er auch 
kein Hotel ist. (ESZN., § 42.)

Die Köche wird man nehmen müssen, wie sie eben sind 
(wenngleich vom Reichs-Kriegs-Ministerium seinerzeit verschärfte 
Anordnungen in dieser Hinsicht ergangen sind [Myrdacz]) und 
daher zufrieden sein, wenn sie Einfaches schmackhaft zu bereiten 
verstehen; und verwöhnteren Geschmacksrichtungen dürfte man 
durch eingehende Liebesgaben wohl besser gerecht werden können, 
als durch die strengsten Anforderungen an den Küchenapparat 
des Zuges.

Es wäre daher rationell, ausnahmsweise Verordnungen nur 
in ganz besonderen Verhältnissen zu gewähren und sonst von jeder 
der 5 regelmäßigen Portionen nur eine Art (mit etwa 4tägiger 
Abwechslung) vorsetzen zu lassen, und zwar solche, welche die 
wenigsten Umständlichkeiten bei der Bereitung verursachen oder 
welche die Köche am besten herzustellen verstehen.

Es kämen also nach diesem Systeme am ESZ. beispielsweise 
zur Austheilung:

D u rch  4 T ag e :
Fleischsuppe mit Semmel

schnitten.
Gedörrte Zwetschken.
Gebratenes Rindfleisch.
Gekochtes Rindfleisch.
Erdäpfel in saurer Sauce.
Nudeln in saurer Sauce.

W ä h re n d  d e r fo lg e n d e n  
4 T ag e :

Fleischsuppe mit Reis. 
Frisches Obst (im Sommer). 
Gebratenes Kalbfleisch. 
Gekochtes Rindfleisch.
Linsen.
Semmelschmorn.

Außerdem „ausnahmsweise“ : Milch, schwarzer Kaffee, weißer 
Kaffee. Thee (im Winter), weißer Wein, rother Wein.

Ein derartiger Vorgang, den durch einige Tage zu tolerieren 
selbst von kranken Kriegsleuten verlangt weiden darf, würde auch 
die Victualienbeschaffung sehr vereinfachen, was im Felde erheblich 
mitspricht.

Der Sanitätsmannschaft zu Liebe könnte dieser Speisezettel 
in den betreffenden Punkten periodenweise (vielleicht monatlich) 
modificiert werden, außerdem hat sie Zulagen genug, um sich bei 
den Marketendereien eine Aufbesserung zu verschaffen und schließlich
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verdient sie sich’s billig, wenn hin und wieder abundante Liebes
gaben auch ihr zugute kommen.

H ir s e h b e rg  hebt hervor, ein wie begehrter Artikel der 
Kaffee für die Patienten seines Zuges war. Diese auch auf unsere 
vaterländischen Verhältnisse theilweise passende Beobachtung lässt 
bedauern, dass zur Kaffeebereitung im Großen am ESZ. die Geräthe 
fehlen. W asse rf  u h r empfiehlt im gleichen Sinne die condensierte 
Milch an Stelle der nicht immer erhältlichen frischen.

Das Fleisch wäre vor dem Zustellen stets tüchtig zu klopfen 
und ist im Sommer im Eiskasten des Küchen-Vorrath-Wagens zu 
verwahren.

155. A rzt- Es ist nur e in e  ärztliche Monatseingabe vorzulegen, nämlich
M o natse in - ^ e r  »Verwundeten- und Kranken-Monats-Rapport“ nach SR. IV., 

gaben. § 74. Derselbe weist die Krankenbewegung sowohl des eigenen 
Verpflegs-, als des am Zuge geführten Krankenstandes aus und 
kommt am le tz te n  jedes Monates in zwei Parién zu verfassen 
und dem vorgesetzten Armee-General-Commando einzusenden. 
Verfasser ist der Secundar-Arzt, unterschrieben wird der Rapport
vom Cdt.

Als Beilagen sind e in em  dieser Parién anzuschließen:
1. Die Namenliste der an Krankheiten Verstorbenen.
2. Die Namenliste der auf dem Transporte gestorbenen 

Verwundeten.
Auch lee re  Eingaben sind vorzulegen. (SR. IV., P. 423.)

h&h Ha”,d' Auf dem engen Raume eines mit Kranken gefüllten Zuges,
H ygiene am  bei der steten Gelegenheit, durch Ausschütten voller Gefäße, durch

Zuge. Einträgen von Schmutz bei schlechtem Wetter, durch den Staub 
der Heizkohle u. dgl. die nöthige Reinlichkeit zu gefährden, ver
dient die genaue Beachtung hygienischer Regeln ein stetes Augen
merk, umsomehr, da man, wie z u r  N ie d e n  hervorhebt, ge
zwungen ist, den für Spitäler wünschenswerten Luftraum von 
40 >«3 für jeden Kranken am ESZ. auf seiner Größe, also auf 
4 m3, zu beschränken.

Dieses geringe Quantum Luft soll wenigstens immer von 
möglichst guter Qualität sein, eine Forderung, der man nur durch 
zwei Mittel gerecht werden kann: durch scrupulöse Reinlichkeit 
und durch ausgiebige Ventilation.

Wie M y rd acz  berichtet, haben sich bei Lastwagen, 
(Krankenwaggons) künstliche Ventilatoren als entbehrlich erwiesen

da während der Fahrt die natürliche Ventilation genügend zur 
Geltung gelangt. („Luftfänge“ existieren übrigens in den Waggons.)

Nur muss diese natürliche Ventilation auch voll ausgenützt, 
werden, d. h es sind, besonderes Unwetter ausgenommen, die nicht 
nach der Windseite zu gelegenen Fenster stets offen zu halten 
(MTrEb., P. 203), selbst auf die Gefahr hin, die Temperatur im 
Waggon auf nicht mehr als 10° Cels. zu bringen und einzelne 
leichte Erkältungskrankheiten mit in den Kauf zu nehmen. Bei 
schönem Wetter wäre Alles zu öffnen, was sich öffnen lässt; wie 
B i l l r o th  sagt, ist der im allgemeinen so übel berufene „Zug“ 
nichts weiter, als die not.hwendige Begleiterscheinung einer kräftig 
wirkenden Ventilation ; man lasse es also selbst auch auf ein wenig 
Zugluft ankommen.

Die Luft, die in einer gegebenen Zeit im Zuge ist, trachte 
man thunlichst wenig zu verunreinigen. Das heißt mit anderen 5 ‘
Worten, man sorge für Salubrität und Reinlichkeit. (ESZN., § 42.)

Alle Wände und Geräthe müssen stets blank und sauber, 
die Dejectbehältnisse mit Carbollösung gefüllt, die Heizung über
wacht sein ; Auswurfsstoffe sind baldigst zu entfernen ; was an 
Materiale nicht in die Krankenwaggons gehört, muss anderweitig 
untergebracht werden.

Aus dem gleichen Grunde wird man auch das Tabakrauchen, ^ränkune 
selbst wenn in einzelnen Waggons im allgemeinen erlaubt, sofort ¿ e8 T abak- 
zu verbieten haben, sobald und so lange ein merkbar nachtheiliger rau c h e n s . 
Einfluss auf die Luft im Waggon daraus entsteht. (ESZN., § 42.)

Dies wird der Fall sein, wenn Thüren und Fenster geschlossen 
bleiben müssen oder falls der Boden verunreinigt wird.

Die Rauchutensilien wären der Sicherheit halber in diesem 
Falle zu confiscieren.

Bei kräftiger natürlicher Ventilation kann man den Kranken 
das Rauchen ohne weiteres gestatten. (M yrdacz.)

Den Pflegern ist das Rauchen im K ra n k e n  wagen unbedingt 
zu verbieten.

Die Vorschriften, welche nach den Andeutungen des 
ESZN., § 47, für die Benützung der Dejectgefäße (man kann auch 
Spuckschalen hierherrechnen) gelten, wären etwa folgende:

1. Die Dejectgefäße sind stets rein zu halten und haben 
jederzeit ein entsprechendes Quantum o°/0 Carbollösung zu enthalten.

2. Die Benützung von Leibstühlen ist bei s te h e n d e m  
Zuge auf die d r in g e n d s te n  Fälle zu beschränken.

160. Be- 
n ü tz u n g  der 

D eject
gefäße.
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3. Die Stationsplätze sind mit Dejeeten auf keinen Fall zu 
verunreinigen.

4. Nach der Benützung der Leibschüsseln hat deren baldige 
Entleerung, Reinigung (Leibschüsselbürsten) und die Nachfüllung 
von Carbollösung zu erfolgen. In diesem Zustande bleiben sie dann 
bis zum nächsten Gebrauche.

Die L e ib s tü h le  münden auf den Bahnkörper ; die Ent
leerung der L e ib s c h ü s s e ln  auf „freier Strecke* wird wegen 
der Gefahr des Rückspritzens in die Wagen u. s. w. nicht von 
den Fenstern, sondern am besten von den Intercommunications- 
brücken aus erfolgen. (M y r  d a c z.)

h a n d lu n  Verunreinigte Wäsche ist in der n äch sten  Station in den
v e ru n re in ig -  Desiufectionskübel (Gepäckwagen) zu legen, wo sie bis zum An- 
te r  W äsche, langen in der Kranken-Abschubsstation verbleibt: die Durch

führung obliegt dem Pfleger unter Aufsicht des Secundar-Arztes. 
Solche Wäsche ist bei der übernehmenden Sanitätsanstalt gegen 
die gleiche Gattung und Anzahl r e in e r  Sorten umzutauschen, 
wozu je d e  mit dem ESZ. behufs Kranken-Obernahme oder Übergabe 
in Verkehr tretende Sanitätsanstalt verpflichtet ist. (ESZN., § 42.)

h an d lu n »  Gebrauchte Verbandstücke sind, nachdem eventuelle Spül
g e b ra u c h te r  Mssigkeiten u. dgl. (in die Schmatzwassergefäße oder den Leib-

V erband- stuhl) ausgegossen wurden, in Papier gehüllt, dem Heizer der 
s tü ck e . Locomotive behufs Verbrennung im Heizraume zu übergeben. Eine.

irgendwie a n d e re  Behandlung ist durchaus u n s t a t t h a f t  
(ESZN.. § 44.)

Der eingeschaltete, einer Intercommunication entbehrende 
Gepäckwagen verhindert, leider die sofortige Durchführung der in 
den beiden letzten Punkten erwähnten Maßregeln auf laufendem 
Zuge. Man wird während dieser Zeit verunreinigte Wäsche und 
Verbandstücke in den Schmutzkisten der Krankenwagen deponieren

• müssen.

T e m p e ra tu ”  B i l l r o th  lässt Temperaturen bis herab zu 10° Celsius im
ESZ. gelten, frierende Kranke wären dabei mit Reservedecken 
zu betheilen (s. P. 146),

Viel unangenehmer sind, nach Virchow. die hohen Tempera
turen^ im Sommer, welche durch die ausstrahlende Wärme der von 
der Sonne beschienenen Waggondecken für die oben gelagerten 
Kranken peinlich werden. Eine ra.dica.le Abhilfe dagegen scheint 
noch nicht gefunden zu sein.

Nach dem ESZN., § 42, sind im Gepäckwagen zu trans- 164. Be- 
portieren: Die Waffen und das Gepäck der kranken O ffieiere, 
die Monturen und das Gepäck der kranken M a n n s c h a f t  (mit un(j G epäck. 
Ausnahme unentbehrlicher Habseligkeiten),, endlich, wenn der ESZ. 
n ich t in F e in d esn äh e  verkehrt, auch die A rm atu r und 
M unition  der kranken M annschaft.

Sollte sich der Gepäckwagen für alle diese Zwecke als zu 
klein erweisen, so hat noch ein zw eiter Gepäckwagen eingeschaltet 
zu werden: derselbe wäre beim Balmhof-Commando anzusprechen.

Der mit der Gebarung im Gepäckwagen betraute Unter- 
officier (Rechnungs-Dnterofficier) wird gut thun, die Bagage jedes 
Kranken in einem besonderen Paket, mit Spitzzettel versehen, zu 
verwahren.

Der Cdt. kann Kranken, deren Zustand ein zeitweises Auf- 
stelien zulässt, gestatten, ihre Montur im Krankenwagen zu behalten.

Die Sanitätsmannschaft verwahrt ihre Waffen am Orte, wo 
sie untergebracht ist.

Ein Austausch der Lagerstellen ist nur mit Zustimmung des ,16ä-hÂ 8" 
Cdt., und jedenfalls nicht ohne genügenden Grund gestattet,
(ESZN.. g 42.) s ta t te n .

Die Übertragung eines Patienten aus einem Waggon in einen 
anderen ist nur im Falle d rin g en d e r NothWendigkeit und dann WejCn1e8se 
n u r  bei s teh en d em  Zuge gestattet. P a tien te n .

Solche Gründe wären: plötzlicher Ausbruch einer schweren 
Infectionskrankheit (bei noch erübrigenden leeren Wagen), Über
tragung in den Waggon mit Nachtinspection (s. P. 131; u. dgl.

Dass, zumal beim Einlangen in der Endstation, ein Aus* 
tausch der gebrauchten Wäsche stattzufinden hat, wurde bereits s 
im P. 161 erörtert.

Nach Abgabe der Kranken erfolgt eine gründliche Reinigung 
und Desinficierung des Zuges, und zwar in der Auslade- oder 1 Wagen, 
in der nächsten, hiezu geeigneten Station. Dieselbe hat unter An
leitung des Cdt. durch die Sanitätsmannschaft zu geschehen.
(MTrEb., g 40, und ESZN., § 41.)

Die Desinficierung ist im Interesse aller folgenden Transporte 
sehr gründlich vorzunehmen. H irsch b erg  erwähnt, dass im Jahre 
1870/71 einige Sanitätszüge, als salopp gereinigt, in dom üblen 
Rufe wandernder Infectionsquellen standen. Leider fehlt am ESZ. 
die Desinfections-Vorschrift (N—25). Ein rühriger Cdt. wird sie 
an sch affen.
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I6i». D urch- Z u r N ie d e n  gibt, allerdings nicht speciell für ESZ.,
R e in ig u n g ' folgendes, auch für sie geltende Reinigungsverfahren an.

u n d  °  Zunächst werden die Wagen mit Besen inwendig und aus-
D esin fection  wendig vom groben Schmutze befreit und darauf mit heißem 

Wasser abgewaschen. Noch besser ist, wenn hiezu heiße Dämpfe 
auf und in die Wagen geleitet werden können; die Locomotiven 
haben für diesen Zweck häufig Schläuche zur Verfügung. Dann 
folgt die Desinfection mit ö°/0 Carbollösung. Hiemit werden alle 
Theile außen und innen bestrichen, und zwar am besten mittelst 
Borstwischen.

Im russisch-türkischen Kriege benutzte man zu Jassy zum 
Reinigen der Waggons eine kleine Dampfmaschine, welche auf 
einer, längs des Zuges geführten Eisenbahn-Lowry aufgestellt war. 
Mittelst Schlauches leitete man in die einzelnen Wagen Wasser
dämpfe. die unter starkem Drucke stehend, den Schmutz wegfegten.

Die verlässliche Reinigung von Decken u. s. w. müsste 
mittels Dampf-Desinfectoren vorgenommen werden.

V. D er ö k o n o m isch  - a d m in is tr a t iv e  D ienst.

Unter diesem Titel sollen die rein administrativen Maßnahmen, no. Vor- 
insoweit sie den ärztlichen oder militärischen Dienst, die Standes- 
führung, die Kassa- und Materialgebarung, das Verpflegswesen und 
die Fassungen, endlich Gebüren, Passierungseinschreiten und die 
Rechnungslegung angehen, behandelt werden.

Eine eingehende Besprechung erscheint hier umsomehr ge
boten. als gerade dieser vielfältige Zweig des Dienstes es ist, für 
den der Cdt. und seine Organe gewöhnlich nicht schon von vorne- 
herein den wünschenswerten Grad von Vertrautheit mitbringen 
dürften.

Zunächst sollen einige außerhalb des organischen Zusammen
hanges des Folgenden stehende Bemerkungen eine Erledigung finden.

Betreffs des im ESZN.. § 63, erwähnten Protokolles der 171. P ro to - 
richtigen Übernahme des Zuges genügt es, auf die Ausführungen übernähme 
des P. 2ö hinzuweisen.

In ganz analoger Weise sind nach § 76 des ESZN. die 
gleichen Protokolle gelegentlich der A uflösung des ESZ. betreffs 
der Wagen, mobilen Bestandtheile und des Sanitäts-Ausrüstungs- 
Materiales nur mit dem Unterschiede vom Medicamenten-Beamten 
(Magazins-Unterofficier) zu verfassen, dass hiebei nebst der Specifi- 
cierung auch die B eschaffenheit der abzuführenden Gegenstände 
Ausdruck findet.

Über das Eingaben-Repertorium vgl. P. 37.

Die Benützung der Bahntelegraphen zu dienstlichen Zwecken „ (lcr 
ist gestattet. Gebüren, wenn überhaupt welche zu entrichten kommen, nu Bahn- ”  
sind auf dem Wege der Creditierung (nachträglich und den Cdt. te leg rap h e n . 
nicht weiter kümmernd) einzubringen.

C r o n ,  D er D ien s t beim  E ise n b ah n -S an itä ts -Z u g e .

u n d  Ü ber
gabe des 

Z uges.

172. E in
gaben-R e

p e rto riu m .

173. Be-

7
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17*. B rief- 
post.

Alle nicht recominandierten Briefpostsendungen von und zur 
Armee im Felde sind bis zum Gewichtsbetrage von 70 y portofrei. 
Doch müssen die von Personen der Feldarmee abgesendeten Post
stücke mit dem Namen und Dienstcharakter des Versenders, sowie 
mit der Bezeichnung des Heereskörpers, bei welchem sich derselbe 
eingetlieilt befindet, versehen sein. Die Briefe sind dienstlich zu 
sammeln, der Stückzahl nach in das Expeditionsbuch einzutragen und 
mit den Dienstbriefen dem Postamte zu übergeben. (W arschatka.)

175. Ver- 
rech n u n g  

von

Reparaturen an der Montur, der Fußbekleidung, der Armatur, 
M ontur- (̂ en Kochgeschirren, Anschaffungen von Protokollen, Ausbesserungen 

R e p a ra tu re n  an der Kassatruhe, dann von ärztlichen Requisiten und Vetband- 
d 'r f le' zeufpTaschen sind am nächsten Orte bewirken zu lassen und gegen 

nissen. Quittung sofort aus dem Geldverlage zu bezahlen. Diese Quittungen 
bilden einen rechnungsgiltigen Beleg für die Verausgabung im 
Kassajournale.

176. Bagage i)ie ins Feld mitzunehmende Bagage darf für Gagisten vom
d e rl .a g is te n . ¿er ara [,;g/ befindlichen 14 ky, incl. des Bagagekoffers,

nicht übersteigen. (GV. II., § 42.)
Am ESZ. wird es wohl nicht nöthig sein, diese Bestimmung

haarscharf zu nehmen. Näheres s. P. 21.

177. Ä rztlich - Der ärztlich-administrative Dienst hat in der Hauptsache
üver'Dienst. bereits in den PP. 149 — 155 seine Erledigung gefunden. Nach-

' getragen sei an dieser Stelle Folgendes:

178. Speise- Beim Speisebogen ist genau zu beachten, dass die Kopfzahl
ogen' des zu beköstigenden Standes täglich richtig sei und dass die

Summe der einzelnen Diät-Haupt-Portionen mit dieser Kopfzahl 
, übereinstimme.

Die Speisebögen und die auf Grund derselben verfassten 
Küchenzettel bilden Beilagen der monatlichen „Naturalien-, Tabak-, 
Victualien-, Materialien- und Service-Rechnung.“ (ESZN., 8 71.) Vgl. 
P. 244 und 245.

Während der Speisebogen die Anzahl und Art der Kost
portionen ausweist, gibt der auf Grund desselben nach der AusspV. 
verfasste Küchenzettel die Materialmengen von Fleisch, Brot, 
Victualien, Genussmitteln und Getränken an, welche zur Bereitung 
dieser Kost täglich erforderlich sind. (ESZN., §. 71.)

Die Victualien gelangen durch den Magazins-Unterofficier an 
die Köche zur Austheilung, während die Küchenzettel als Rechnungs
beleg im Sinne des P. 178 Verwendung finden.

Die Krankenbehandlung im weitesten Sinne ist für 
Personen der Armee im Felde unentgeltlich. (GV. II., § 9.)

die 180. U nen t- 
ge ltliche  
K ra n k e n 

b e h a n d lu n g .

Patriotische Spenden unterliegen keiner eigentlichen Ver- 1̂ i1be'Jo;ir1enal 
rechnung, doch sind selbe bei Auflösung des Zuges gelegentlich der 
le tz te n  R echnung in einem „summarischen Ausweise“ (Verfasser S penden . 
Magazins-Unterofficier) der Heeres-Verwaltung zur Kenntnis zu 
bringen. (ESZN., § 72.)

Was die administrativen Geschäfte, soweit sie speciell die IH- A dm ini- 
Feld-Sanitäts-Abtheilung angehen, betrifft, so sind dieselben bereits Agenden 
theilweise im III. Abschnitte behandelt. An diesem Orte soll zur der Feld- 
Wahrung der Übersicht und Erzielung von Vollständigkeit noch 
Folgendes wiederholt, oder neu bemerkt werden:

P. 694, DR. I., verlangt die monatliche Einsendung von M onat- 
Straf-Protokolls-Auszügen an den das Strafrecht eines Truppen- 
Commandanten ausübenden Functionär (s. P. 96). S traf-

P ro toko lls-
A uszügen.

Entschädigungs-Ansprüche bei Disciplinar-Strafverhandlungen iMEnNcha- 
sind, soweit das Ärar einen Schaden erlitten hat, commissioneil zu Ansprüche, 
erheben und wegen Hereinbringung des Schadens die weitere Amts
handlung zu pflegen. (DR. I.. P. 654.)

Gewöhnlich wird der zu ersetzende Betrag von den Geld- 
gebüren des Ersatzpflichtigen auf einmal oder ratenweise in Abzug 
gebracht.

Es ist denkbar, dass aus irgend einem Grunde ein Soldat R p . Beför- 
der Feld-Sanitäts-Abtheilung des ESZ. einmal zur Beförderung vor- Eingaben, 
zuschlagen käme.

Dies geschieht dann auf Grund einer, an das Commando des 
aufstellenden Garnisons-Spitales zu richtenden „Beförderungs-Ein
gabe“. Das hiefür vorgeschriebene Formulare findet sich sub Beil. 10 
der StV., welche am Zuge vorhanden ist. Irgendwelche ex ecu tiv e  
Verfügungen betreffs Beförderung und aller sonstigen Standes
angelegenheiten stehen dem ESZ.-Cdt. nicht, zu.

7*
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186. Ver
fah ren  bei

D esertionen .

187. V er
fa h re n  bei 
T odesfällen .

Über das Verfahren bei Desertionen s. P. 98.

Betreffs des Benehmens bei Todesfällen vgl. P. 148.

is s .  L eg iti- Das Legitimations-Blatt muss nach der LegblV. s te ts  beim
"Blatt"8 Manne verbleiben und begleitet ihn überallhin. Erst im Falle 

seines Ablebens wird es ihm abgenommen und nach den Angaben 
des P. 148 behandelt.

189. W irt
sch a f ts 

p au sch a le .

Der ESZ. bezieht kein  Wirtschaftspauschale, woraus sich 
die im P. 175 erwähnte Consequenz ergibt.

Wenngleich nach GV. II., § 5, der Zeitpunkt des Beginnes 
der Marsch- (als Bereitschafts-) und andererseits der Feld-Zulage wiXrkeh- 
vom Reiehs-Kriegs-Ministerium jeweilig bestimmt wird, so hat nach rende Mann 
den §§ 52 und 53 des ESZN. für das Personale der ESZ. doch als 
Norm zu gelten, dass während der A u s rü s tu n g  des Zuges die ge Ule"' 
B e re i ts c h a f ts - ,  während der A c t iv i t ä t  des Zuges die F eld- 
g e b ü re n  in Kraft treten.

(Über den Begriff der Activierung s. P. 64.)

Es treten daher für die Mannschaft (abgesehen von etwaigen 
ausnahmsweisen p e r s ö n l ic h e n  Gebüren) folgende zweierlei 
Gehürsätze nacheinander in Geltung:

190. D eckung Sollte sich bei kranker oder commandierter Mannschaft ein
V°bedarfUr Bedarf an einzelnen Montursorten ergeben, so sind selbe bei der 

nächsten Montur-Verlags-Ansta.lt gegen Quittung zu fassen, womit 
jede weitere Verrechnung dieser Sorten seitens des ESZ. entfällt.
(ESZN., § 56.)

I. B e r ei t sch a f t  s p e r i o d e :

Die Anführung der 
hierstelligen §§ der 

GV. s. P. 63.
i9 i .  B e iträge  Betreffs eventueller Auszahlung der Beiträge zur Auffrischune

fXhung der Proprietäten s. P. 58.
d e r  P ro p rie 

tä te n .

192. in - „  Mannschafts-Personen, welche außerhalb des ESZ. eine Orts-
von Mann? Veränderung aus Dienstrücksichten antreten, haben, soweit als für 

sc lia tts- den zurückzulegenden Weg ausnützbar, auf Instradierung mit 
P erso n en . Eisenbahn (3. Classe) oder Dampfschiff (2. Classe) Anspruch.

Jener Tlieil der Route, für welchen weder Eisenbahn- noch 
Dampfschiffverkehr besteht, ist von Mannschafts-Personen mittelst 
F u ß m a rs c h e s  zurückzulegen.

Mit der Erfolglassung der Feldzulage gebürt die Marsch
zulage (auch bei dieser Gelegenheit) n ich t, m ehr.

Sollte aus irgend einem Grunde die Aufnahme eines Vor
spannswagens zu Transportzwecken nothwendig werden, so ist im 
F e in d e s -L a n d e  die Beistellung desselben einfach zu quittieren, 
die Vorspannsgebür aber n ic h t  b a r  zu bezahlen.

Der Cdt. eines ESZ. wird sich diese Agenden zweckmäßig 
erleichtern, wenn er einen weithin zu instradierenden Mann einfach 
mittelst Particular-Revisions- (Gegen-) Liste dem nächsten Etapen- 
Commando oder Transporthause behufs weiterer Veranlassung 
übergibt.

n) Löhnung;
ö) Marschzulage;
c) Menage (Geld);
d) Quartier;
e) Brot (Relutum);
/ )  Limitorauchtabak (gegen Re- 

fundierung).

II. A c t iv i t .ä ts p e r io d e :

Nach GV. II., § 36, 
dann ESZN., §§ 52, 

53 und 54.

o) Löhnung;
6) Feldzulage (event. nach Ein

stellung derselben bei der 
Armee: Die Marschzulage 
s. P. 305);

c) Naturalkost;
d) Quartier (normal am ESZ.);
e) Brot;
f )  Limitorauchtabak (ohne Re-

fundierung);
ff) Diensteszulage (für Officiers- 

diener nicht).

Vgl. betreffs der Feldzulage P. 270, der Naturalkost P. 164, 
der Brotgebiir P. 264, der Tabakgebür P. 265, der Diensteszulage 
P. 271.

Die Activitätsgebüren sind fällig, g le ic h g iltig , ob der ESZ. 
sich im Bereiche der mobilen Armee befindet oder nicht.

Über die Gebüren während der A brüstu n g  s. P. 305.

Ansta.lt
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194.G ebüren  
d e r

G agisten .

Die Gebüren der Gagisten während der A u srü s tu n g s
p e rio d e  s. P. 63.

Während der A c tiv itä tsp e r io d e  beziehen die Gagisten an 
reg e lm äß ig  fortlaufenden Gebüren:

a) Die Gage (s. P. 248);
b) die Feldzulage (s. P. 256), event. (s. P. 305) die Bereit

schaftszulage (s. P. 255);
c) den Officiersdiener in P erson  (s. P. 249);
d) die (vorübergehende) Einquartierung [am ÉSZ.] (s. P. 250);
e) die Naturalkost (s. P. 154);
/ )  den Limitorauchtabak (wie die Mannschaft).
Außerdem dürfen sie täglich 6 Stück C igarren  gegen

Erlag des Tarifpreises aus den ärarischen Vorräthen entnohmen. 
Endlich ist es den Gagisten gestattet, gegen Bezahlung des

Relutums das B rot aus ärarischen Verlagen zu beziehen.
Sehr wichtig ist, dass die F e ld z u la g e  am ESZ. während

der Activitätsperiode dann  in W egfall kom m t, wenn sie für 
die Armee ü b e rh a u p t eingestellt wurde. Bleibt nach diesem 
Zeitpunkte der ESZ. behufs Evacuierung noch in Activität, so 
gebürt tro tzdem , bei Gebürlichkeit a lle r  an d e ren  Kriegs- 
gebiiren, statt der Feldzulage für Gagisten nur mehr die B e re it
schafts-, für Mannschaft die Mar sch Zulage. (ESZN., § 57.)

195. Gebüren 
der Neubeförderte treten mit dem auf die Beförderung folgenden 

B efö rd erten . Löhnungstage, wenn aber die Beförderung mit einem Löhnungstage 
zusammenfällt, mit diesem Tage in die neue Gebiir. (GV. I.. § 56.)

196. Unter« 
officiers- 
D ienst- 

p räm ie .

Die Unterofficiers-Dienst.prämie (für den Feldwebel mit 17 fl., 
den Zugsführer mit 14 fl., den Corporal mit, 9 fl. 50 kr. monatlich) 
gebürt dann nicht, falls die Einberufung der Reserve n. s. w. jenes 
Jahrganges, welchem der länger dienende Bezugberechtigte angehört, 
stattgefunden hat. (GV. I., § 39.)

Sie wird daher im Felde gewöhnlich in W egfall kommen.
Die Auszahlung während der Mobilität findet gleichzeitig 

mit der Löhnung statt.

bürender ^P'Lilsbehandlung stehende Mannschaft erhält keine
E rk ra n k te n . Geldgebiiren und kommen für selbe auch keine zu verrechnen.

(GV. I., § 61.)
Die bereits für die betreffende Dekade erhaltenen Gebüren 

aber werden n ich t zurückerstattet. (GV. II., § 59.)

198. A rre- 
s ta n te n -  

G ebü ren .

Kasern-, Quartier- oder Lagerarrest schließt keine Gebür- 
verkürzung in sich.

Bei einfachem, verschärftem, Einzeln- oder strengem Arrest 
dagegen gebürt nur die Arrestantenlöhnung täglicher 3 kr. (Vgl. 
P. 107 und ff.) A lle anderen Geldgebüren werden eingestellt und ist 
der im vorhinein empfangene Gebürsatz zum Zwecke der Menage- 
Aufbesserung zurückzuerstatten. (GV. I., §§ 40 und 62.)

Dienst-Prämion der Arrestanten fallen für die betreffende 
Zeit dem Ärare anheim.

Über die Agenden der Standesführung kann kurz hinweg
gegangen werden, da derESZ. keinen eigenen Grundbuchsstand hat und 
infolge dessen Standesbefehle, Übersetzungen, Beförderungen u. s. w. 
nicht zu seinen Rechten und Obliegenheiten gehören.

Er dependiert, vielmehr in diesen Angelegenheiten vom auf
stellenden Gamisons-Spitale und hat diesem daher nur die sich 
in Bezug auf Standesführung etwa ergebenden Beiträge einzusenden.

199 .S tandes-
fü h rn n g .

Diese Beiträge werden m o n a tlich  und zwar mittelst des aoo .S tandes- 
„Personal-Standesveränderungs-Answeises“ an die Verwaltungs- Ä nderungs- 
Commission des aufstellenden Garnisons-Spitales eingesendet. Die A usw eis. 
Eingabe ist am Letzten jedes Monates fällig. (StV., § 20 und 
Beil. 26.)

Nachdem sowohl dieses Dienstbuch, als auch die nöthige 
Drucksorte am Zuge vorhanden ist, so genügt es hier, kurz anzu
führen, welche Veränderungen in dieser Eingabe zum Ausdrucke 
zu gelangen haben.

Es sind dies: (StV., §§ 6 und 8.)
1. Alle Zuwächse von Sanitäts-Hilfspersonale;
2. alle Abgänge desselben ans dem Grundbuchstand (Spital 

und Strafhaft alterieren den Grundbuchstand nicht);
3. alle sonstigen persönlichen Veränderungen, als: Beförderung, 

Ernennung, Chargeverlust, Übersetzung in den Urlauber- und Re
servestand. Adelsverleihung. Ordensverleihung. Religionswechsel, 
Vermehrung oder Verminderung der Familie, soweit sie im Stande 
der Feld-Sanitäts-Abtheilung sich zutragen.

Ein ungemein wichtiges und deshalb genauestens zu führendes 
Document ist das „Verpflegs-Rapport-Journal“ nach § 3 der ö. a. DV. p ”ort. p

Dieses Journal, welches im ESZN. als „Rapport-Journal“ J o u rn a l, 
oder als „Standes-Rapport-Journal“ benannt erscheint, dient zur 
Nachweisung des tä g lich en  Verpflegs-Stnndes des gesam m ten  
Personales am Zuge (also: Gagisten, Sanitäts-Mannschaft, Ver
wundete und Kranke, event. fremde Officiersdiener u. s. f.) und 
hiemit zugleich auch als C o n tro le  für die Gebürenverrechnung.
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Dasselbe wird täg l i ch morgens (durch den Rechnungs-Unter- 
officier) evident geführt und am Ende des Monates unter Anlage 
aller zugehörigen Documente (Revisionslisten u. dgl.) abgeschlossen.

Die Führung desselben findet nach Beispiel der Beilage V.. 
ESZN., statt. (In der ö. a. DV., Beil. 2, ist ein anderes Formulare 
angegeben, welches aber den Verhältnissen am Zuge nicht angepasst 
erscheint.)

Die Veränderungen des Zugs-Begleitpersonales sind hiebei 
unter Anführung des Namens, jene der Kranken aber auf Grund 
des „Aufnahmsbuches“ summarisch anzuführen. (ESZN., § 67.)

Mit Schluss des Monates wird das Verpflegs-Rapport-Journal 
von sämmtlichen Gagisten unterschrieben, mit allen nöthigen Zu- 
und Abgangs-Documenten adjustiert und bis längstens 5. des 
nächsten Monates bei der zunächst stehenden Militär-Intendanz 
(Armee-General-Commando) gleich dem „Kassa-Journale“ und der 
„Naturalien-, Victualien-, Materialien- und Service-Rechnung“ ein
gereicht. (ESZN., § 75.)

Mit 1. dieses Monates hat inzwischen schon die Anlage und 
Fortführung eines neuen Verpfiegs-Rapport-Joumales begonnen.

Obwohl das ESZN. dies nicht erwähnt (wohl aber die 
ö. a. DV.), wird es doch sehr angezeigt sein, das Journal (ohne 
Documente) noch in einem Macular-Pare zu führen, da nach Ab
sendung des Reinpares an die Intendanz dieses wichtige admini
strative Hilfsmittel am Zuge fehlen würde.

Als Begründung der den Verpflegsstand betreffenden Ver
änderungen sind anzusehen :

Mit der Präsentierungs-Clausel versehene Einberufungskarten, 
Strafzettel, Verpflegs-Certificate (für Gagisten), Verpflegs-Zettel, resp. 
Revisions-Listen (für Mannschaft,), Übersetzungs-Consignationen (für 
kranke Mannschaft in Ermanglung von Revisionslisten), Abschriften 
aus dem Tagesbefehle u. s. w.

Etwa abgängige und nachzutragende Documente als Beilagen 
zum Rapport-Journale wären am Schlüsse desselben in folgender 
Weise evident zu führen: (W a rs c h a tk a .)

N a c h w e i s u n g
über die abgängigen und nachgetragenen Documente.

Benennung des Documentes

Gehört zum Rapport- 
Journale

Stück

für den Monat als
B eilage

Mit Ende Juli 18.. ist abgängig 
verblieben : Verpflegs - Zettel 
des Sanitäts-Soldaten Peter

1 Schwarz................................... Juli 9 1

Zugewachsen an abgängigen Do
cumenten im Monate Aug. 18 ..

Zusammen . . 1

1 Nachgetragen wurde im Aug. 18..
. Verpflegs-Zettel des Sanitäts-

Soldaten Peter Schwarz. . . Juli 9 1 !

Summe . . — 1

Verbleiben mit Ende August 18 .. 
noch abgängig........................ —

Die nachgetragenen Documente wären im Maculare des be
treffenden Monates zu löschen.

Die in der ö. a. DV., § 3, vorgeschriebene „Präsenz-Standes
liste“ zur Nachweisung des Präsenz-Standes ist, am ESZ. nicht 
normiert.

Es sei bei dieser Gelegenheit nochmals erörtert, mittels 202. Ü ber
weicher Documente die Übernahme (Übergabe) der Kranken ge- 
wohnlich vor sich gehen soll, um administrativ vollständig zu sein. Docum en te

d e rK ran k en .
Diese Documente sind: 
zt. Für Gagisten:

1. Die „Gebüren-Überweisungs-Documente“,bestehend aus:
<z) Dem „Verpflegs-Certificate“, d. i. der Specificierung

aller zu verrechnenden Gebären ;
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b) dem „Richtigkeitszeugnisse“, d. i. einer Speeificierung 
sämmtlicher, das letztemal vor der Abgabe zum 
anderen Standeskörper erhaltenen Gebüren, der 
Schuld, der Forderung, der bestehenden Verbote 
und der eventuellen Censursbefunde;

c) dem „Verbot-Gelder-Extracte“, d. i. einer Nach
weisung der etwa bestehenden militär-behördlich 
zuerkannten Einschränkungen der Gebüren;

d) den „Verpflegs-Documenten“ des D ieners:
a) „Particular-Revisions-Liste (Gegen-)“ ; 
ß) „Verpflegs-Zettel;
■f) „Legitimationsblatt“.

2. Das „Legitimationsblatt“.
R, Für Mannschaft:

1. Die „Verpflegsdocumente":
«) „Particular-Revisions-Liste (Gegen-)“ (mit Verpflegs- 

clausel);
i) „Verpflegs-Zettel (Gegen-)“.

2. Das „Legitimationsblatt“.

Die „Übersetzungs-Consignation“ (ein Stück für den ganzen 
Krankentransport) ist kein persönliches Document.

Vormerkblätter, Kopfzettel und Ordinationszettel bilden 
keinen Gegenstand der Übernahme und Übergabe.

Die Gebürenüberweisungs- und Verpflegs-Documente sind 
Beilagen des „Verpflegs-Rapport-Journales“ (s. P. 201).

203. K assa 
g eb a ru n g . Der ESZ. besitzt eine Kassatruhe, die normgemäß im Arzt

wagen verwahrt ist, und wird mit angemessenen Geldmitteln (einer 
„Dotation“) betheilt. (ESZN., § 62.)

Wenngleich das ESZN. darüber keine näheren Weisungen 
gibt, so ist nach der KV. hiemit die für Truppen-Kassen überhaupt 
geltende Gebarung in Kraft gesetzt (s. P. 53), In den folgenden 
Auseinandersetzungen ist die Bildung einer „Kassa-Commission“ 
nach P. 53 angenommen.

204. K eine 
VorauR-Li- 

q u id ie ru n g .
Nachdem der ESZ. weder stabil ist, noch eine eigene Ver

waltungs-Commission besitzt, so findet eine Voraus-Liquidierung 
der gebürlichen Erfordernisse n ich t statt. (ESZN.. §61.)

Das will besagen, dass die Auszahlung dieser gebürlichen 
Erfordernisse nicht an eine v o rh e r ig e  Prüfung und Ermäch
tigung zur Begleichung seitens eines Organes für Rechnungs- 
Controle gebunden ist.

Die Kassasperre ist von den Mitgliedern der Kassa-Com- 20ä̂ Oj|^ng 
mission persönlich auszuüben. K assa-

Dieselben dürfen den einmal übernommenen Schlüssel (und S p erre , 
sein Duplicat) untereinander nicht tauschen.

Der Schlüssel und sein Duplicat sind in eigener Verwahrung 
und zwar derart zu halten, dass sie nicht beide gleichzeitig ver
loren gehen können. (KV.. § 5.)

Geht ein Schlüssel verloren, so darf ein Ersatz-Schlüssel bej'Vverlust 
nicht angefertigt werden, sondern es ist zu veranlassen, dass in oel eines 
Gegenwart der Kassa-Commission das Schloss derart verändert S chlüsse ls , 
werde, dass es mit dem verlorenen Schlüssel nicht mehr geöffnet 
werden kann.

Außerdem ist der zuständigen Intendanz unverweilt die 
Anzeige zu erstatten. (KV., § 5)

Beim Wechsel eines Kassa-Mitsperrers sind außer dem Über- 
geber (wenn möglich) und Übernehmer des Kassa-Schlüssels auch jiTteperrers. 
die sonstigen Mitsperrer dieser Kassa, dann ein beigezogener Gagist 
(event von der Militär-Local-Behörde) anwesend

Das Kassa-Journal ist abzuschließen und selbes (sowie ein 
event. vorhandenes Kassa-Standes-Protokoll, s. P. 54) vom Über
geber oder dem Stellvertreter und Übernehmer ausdrücklich als 
„Übergeber (Übernehmer) des Schlüssels Nr.. .  “ zu unterfertigen.
(KV.. § 6.)

Die Kassa darf nur in Gegenwart aller Commissions-Mit- ^¿¿® sns*' 
gliedcr geöffnet werden, ebenso haben bei Übernahme und Aus
zahlung von Geldern alle Mitglieder gegenwärtig zu sein. (KV.. §7.)

Jedes Kassadocument muss die Vollzugsanweisung des Cdt. 
tragen, d. b. es muss von ihm mit der Clausei: „Zu e rfo lg en “, 8Un g d esC d t. 
resp. „Zu übernehm en“ gefertigt sein. (KV.. § 7.)

Documente über von einer Kassa an eine andere Kassa zu n,Iente°von 
leistende Abfuhren müssen stets von allen  Kassa-Commissions- Kassa zu 
Mitgliedern gefertigt sein. (KV., § 7.) K assa .
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a i l .N ic h td o -  Quittungen entfallen im Inlande bei Ausgaben u n te r  2 fl.;
Zahlungen6 hier genügen ungestempelte Bestätigungen.

Sollte es in Ausnahmsfällen unthunlich sein, einzelne Do- 
cumente für Kassagebarung herbeizuschaffen, so ist dies auf der 
Rückseite des Kassajournales grundhältig zu motivieren.

Ah?’ » ? Nach jedem Kassagange hat sich die Commission zu ihrer
Z Kassa- 68 Sicherheit von der Richtigkeit des noch vorhanden sein sollenden

S tandes. Kassastandes zu überzeugen.
Hiezu dient das im P. 54 beschriebene . Kassastandes-

Protokoll“, zusammengehalten mit den mittlerweile aufgelaufenen 
Posten des „Kassa-Journales“, und die Nachzählung des vorhan
denen Geldbetrages.

ilS .F o rra e lle  Die Quittungen müssen von den Parteien eigenhändig ge
nösse bei schrieben, außerdem mit der Vollzugs-Clausel des Cdt. versehen

Q u ittu n g e n , sein (P. 209); der richtige Empfang des Betrages muss ausdrücklich 
bemerkt, darunter die eigenhändige Unterschrift des Empfangenden 
gesetzt werden. Der Stempel (im Auslande entfallend) muss über
schrieben und kreuzweise durchstrichen sein. (Letzteres geschieht 
bei Übernahme des Documentes.)

an. Depo- Nach der KV., § 3, ist es gestattet, in die Kassa auch die
Kranken1 zu verwahrenden D e p o s ite n  der Kranken zu hinterlegen.

Dieselben sind a b g e s o n d e r t  von den ärarischen Geldern 
aufzuheben und unterliegen einer Verrechnung durch die Kassa- 
Commission gegenüber dem Ärar n ic h t.

Nachdem das im P. 355, SR. IV., erwähnte „ D e p o s ite n 
b u c h “ am ESZ. nicht existiert und in dem sub Beil. VI. des 
ESZN. gegebenen Formulare des Kassa-Journales eine eigene Rubrik 
für D e p o s ite n  fehlt, so wird sich die Behandlung dieser deponierten 
Wertgegenstände im Sinne des oben angezogenen P. des SR. IV. 
darauf beschränken, dass der Cdt. in einem Verzeichnis die Art 
der von den einzelnen, namentlich anzuführenden Kranken über
nommenen Depositen bemerkt und sich die Wiederausfolgung derselben 
an die Kranken durch ihre Namensunterschrift bescheinigen lässt.

Depositen V e r s to r b e n e r  sind durch die Kassa-Commission 
zu beheben und der Nachlassmasse zuzuführen.

Sonstige fremde und private Gelder dürfen in der Kassa 
nicht verwahrt werden. (KV., § 3.)

Bei Abgängen im Kassa-Bestande sind die Kassa-Journale 
abzuschließen, der in der Kassa factisch vorhandene Rest zu con- gängen 'iun 
statieren und eine ungesäumte Meldung an das vorgesetzte Armee- K assa- 
General- (Corps-) Commando vorzulegen. Dieselbe hat die muth- b estände, 
maßliche oder zweifellose Ursache des Abganges, den Scontrierungs- 
befund, endlich die Erklärung der Kassa-Commission wegen der 
Ersatz-Leistung zu enthalten. Liegt ein gewaltsamer Kassa- 
Einbruch u. dgl. vor, so sind außerdem die zur Wiedererlangung 
des Geldes nöthigen Schritte (Anzeige bei den nächsten Behörden u. s.w.) 
zu thun und das Verfügte in die oben erwähnte Meldung aufzu
nehmen. (Aufr. Bd. V., § 14.)

Zum ziffermäßigen Nachweise der stattgehabten Geld-Gebarung 21í; 
dient das nach Beil. VI., ESZN., angelegte „Kassa-Journal“.

Dasselbe wird in zwei Parien geführt, von denen das eine 
permanent am Zuge verbleibt, das andere aber (event. in Monats
heften) monatlich am 26. der nächsten Militär-Intendanz (Armee- 
General-Commando) abgeschlossen und mit allen Documenten 
belegt, einzusenden ist.

Radierungen dürfen im Journale nicht Vorkommen, es sind 
vielmehr etwaige Fehler leserlich auszustreichen und der corrigierte 
Posten darüber zu schreiben.

Für Gebarungen in klingender Münze (Silber, Gold) sind 
besondere Colonnen zu ziehen.

Jeder Posten im Journale erhält in der Rubrik „Journal- 
Artikel“ eine (fortlaufende) Zahl, mit der die entsprechende Zahl 
des, diesen Posten begründenden Documentes übereinstimmen muss.

Als e r s t e r  Posten (und folglich unter Journal-Artikel 1) 
wird der bei der Activierung erfolgte erstmalige Geldverlag auf- 
genomraen.

Natürlich erhält das diese Einnahme begründende Document 
(Gegenschein einer Militär-Zahlstelle) auch die Beilage-Nummer 1.

Diese Nummern sind auf die rechte obere Seite der Documente 
(Beilagen) nicht zu nahe am Rande zu setzen.

Die fortlaufenden Zahlen der Journal-Artikel (und folglich 
auch der Beilagen), gehen in einer arithmetischen Reihe durch alle 
Monate durch und hören erst bei Auflösung des Zuges oder am 
Jahresschlüsse auf. In letzterem Falle beginnt der erste Posten 
des neuen Jahres wieder mit Journal-Artikel 1.

Am 26. jedes Monats (das ESZN. sagt noch am letzten) 
wird das Kassa-Journal in beiden Parien abgeschlossen, auf seine 
Richtigkeit geprüft., und der Vorgefundene Geldrest mit Worten 
niedergeschrieben, sodann vom Cdt. (und den Kassa-Mitsperrern) 
unterschrieben.



-  110 - 111

217. D ocu
m en te  fü r  
d a s  K assa- 

J o u rn a l .

218. Ab
sc h lu ss  dos 

K assa- 
Jou rn a lo 8 .

Die geordneten und, wie eben erwähnt, behandelten Documente 
werden dem abzusendenden Pare beigeschlossen und dieses sodann 
bis längstens 5. nächsten Monates der nächsten Intendanz gegen 
Bestätigung (Expeditions-Buch oder Post.-Recepisse) übergeben.

Der am Monatschlusse verbliebene Rest wird als erste Post 
(aber mit fortlaufender Journal-Artikel-Zahl) in das zurückgebliebene 
Journal für den nächsten Monat eingetragen.

Ist das eingesandte Journal (falls nicht in Monatsheften an
gelegt) von der Controlbehörde wieder eingelaufen, so werden die 
mittlerweile vorgekommenen und im zweiten Pare vorgemerkten 
Empfänge und Ausgaben daselbst nachgetragen.

Nicht zu vergessen ist, dass die auf der ersten Seite des 
Journales ausgewiesene Dislocations-Beschreibung und Gebürs- 
Docierung des ESZ. auch durch amtliche Belege zu documentieren ist.r

Als Documente für das Kassa-Journal fungieren daher: 
(ESZN., § 68.)

1. Die amtlichen Anordnungen für die Dislocations-Beschreibung 
und Gebürs-Docierung (s. P. 216).

2. Die Gegenscheine der Behörden (bei Geldempfängen seitens 
des ESZ.).

3. Die Verkaufs-Protokolle (bei Empfängen infolge noth- 
wendig gewordener Verkäufe).

4. Die Quittungen der Gagisten über erhaltene Gebüren.
4. d) Die Verpflegs-Certificate der Gagisten (nebst 4 bei 

e r s t m a l i g e r  Aufrechnung dieser Gebüren).
5. Die Mannschafts-Gebüren-Zettel (ESZN., Beil. VII.) über 

ausbezahlte Mannschafts-Gebüren.
6. Die Quittungen der Empfänger bei allen Ausgaben über 2 fl.
7. Die Bestätigungen der Empfänger bei Ausgaben u n te r  2 fl.
8. Das Handkaufs-Journal über Handeinkäufe.
.9. Die saldierte Rechnung bei Fußbekleidungsreparaturen.

10. Sonstige Documente über anderweitige reelle Empfänge 
oder Ausgaben.

Das Kassa-Journal wird abgeschlossen:
1. Am 26. jedes Monates.
2. Bei Wechsel eines Kassa-Mitsperrers.
3. Bei Scontrierungen durch ein Miliiär-Rechnungs-Control-

organ (vor Beginn der Scont.rierung, KV., § 16). |
4. Bei Kassaabgängen, Einbruch u. dgl. (wird praktisch 

mit 3. zusammenfallen).

Die bisherigen Auseinandersetzungen bezogen sich auf die äl»- An- 
Verrechnung des bereits gefassten Geldverlages. Nachdem sich VOn've™g®. 
aber eine derartige Geldfassung nur das erstemal, also vor Acti- G eldern? 
vierung des ESZ. von selbst versteht, so ist für die weitere Folge 
der Thätigkeit des Zuges m o n a tlic h  oder (falls der letzt,gefasste 
Geldverlag früher erschöpft ist) w ährend  des Monates eine 
neuerliche Geldfassung einzuleiten. (ESZN.. § 62.)

Dies geschieht durch Vorlage eines „Geld-Erfordernis-Auf
satzes1 bei der nächsten Militär-Intendanz, ausnahmsweise (im 
Dringlichkeitsfalle) bei Etapen-Commanden oder Sanitäts-Anstalten.

Die Posten dieses, nach Obigem erst vom 2. Monate der 
Activität einzureichenden Aufsatzes haben sich mit Rücksicht
nahme auf alle voraussichtlichen Zahlungen in runden Summen 
zu bewegen.

Die Drucksorte findet sich am Zuge.
Gelangt der Erfordernis-Aufsatz von der anweisenden Be

hörde authentisiert zurück, so kann die Behebung des ange
wiesenen Betrages sofort vor sich gehen.

«
Jede Geldfassung (und mutatis mutandis auch Abfuhr) 22°- .G eld

geschieht in der Weise, dass der im „Geldorfordernis-Aufsatze1 ‘'"'ßVich1186" 
(s. P. 219) angewiesene Gesammtbetrag in das (auch im P. 55 
erwähnte) „Geld-Anweisungs-Buch“ übertragen (ESZN., § 62 und 
Beil. IV.). die Fassungs-Documente (Quittung und Gegenschein) ver
fasst werden, ein Pare des Kassajournales beigelegt wird und diese 
vier Documente sodann an die Zahlstelle gelangen. Die Quittung 
bleibt daselbst zurück, die drei anderen Documente gehen dem 
Zuge wieder zu. der Gegenschein speciell, um als Beilage im 
Kassajournale zu dienen.

Die monatliche Geldfassung dürfte in praxi so stattfinden, 221- Geld- 
dass gelegentlich der, nach dem ESZN.. § 75, stattfindenden Vor- assanS- 
läge des Monats-Actes an die Intendanz unter Einem auch der 
Gelderfordernis-Aufsatz und das Geldanweisungs-Buch sammt 
Fassungs-Documenten zur Einsendung gelangen, worauf dann mit 
der Rücksendung des Kassajournales auch g eich der Geldverlag 
einlaufen dürfte.

Geldfassungen, welche nicht durch die Post effectuiert 
werden, sind durch den Cdt. persönlich zu bewirken. (KV.. § 9.)

222. M ateri-
Wie schon im P. 44 bemerkt, legt der Medicamentenbeamte alg eb aru n g . 

über das vorhandene Sanitätsmateriale, die Medicamente und 
Geräthe ein, nach SR. IV., Beil. XI., zu führendes Inventar an, Ujnveltar.e"
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in welchem von Fall zu Fall alle neu zukommenden oder in 
Abgang gelangten Gegenstände unter Anschluss der begründenden 
Documente (Gegenscheine, Verlust-Ausweise, Abfuhrsscheine u. s. w.) 
ersichtlich zu machen sind.

Dieses Inventar wird nur einm al, und zwar bei der end
lichen Abrüstung des ESZ. abgeschlossen, vom Cdt. gefertigt und 
mit allen hergehörigen Beilagen an die Kriegs-Rechnungs-Abtheilung 
eingesendet. (ESZN., §§ 73 und 75.)

n?n Gn!it Das ^erv‘ce> d- *• das Brennmateriale zum Kochen und
d e m ie r v ic e .  Heizen, das Be leu ch tu n g s  materiale und das S troh  (GV. I., § 85) 

entfällt nach dem jeweilig sich ergebenden B edarfe zur Gebür. 
Der Cdt. hat daher täglich den sich ergebenden Bedarf im „Ser
vice -Anweisungs - Journale“ (auch „ Service-Verwendungs-Ausweis “
genannt) zu bestätigen. (ESZN., § 55.)

Dieses monatlich vom Magazins-Unteroffleier neu anzu
legende Journal bildet ein Document der „Naturalien-, Tabak-, 
Victualien-, Materialien- und Service-Rechnung.“ (ESZN., § 71.)

Dasselbe ist nach dem Formulare Beil. XLI. des SR. IV. zu 
führen; die Drucksorte findet, sich am Zuge.

224. Be
schaffung  

von S erv ice.

Nach § 42 des ESZN. kann Service beschafft werden:
1. Bei ärarischen Magazinen;
2. bei Eisenbahn- (Etapen-) Commanden;
3. bei Sanitäts-Anstalten (Kranken-Haltstationen);
4. im Handeinkaufe;
5. durch Requisition bei der Ortsbehörde.
Die Beschaffung geschieht immer mittelst Documentenaus- 

tausches (Fassungsscheine, Quittung, Requisitionsschein u. dgl.) 
behufs Beilage zur, im P. 223 genannten Rechnung.

Beschaffungen nach 4 und 5 sind im In lan d e  bar zu be
zahlen, im A uslande mittels „Empfangs-Bestätigung“ nur zu 
quittieren. (ESZN., § 42.)

Der Bedarf soll bei der zu seiner Deckung erwählten Stelle 
rechtzeitig angesagt werden.

225. Höhe

delgebür"e Spitäler fixierten Ausmaße an Service zum be iläu figen  Maßstabe, 
so ergäbe sich für den voll belegten ESZ. ungefähr folgendes täg
liches Servicebedürfnis.

A) Im Sommer:
An Holz (zum Kochen) 230 oder etwa 0 5 »«’ hartes 

Brennholz oder so viel Kohle, als diesem Holz
preise entspricht.

Nimmt man die im § 89 der GV. I. für stabile Militär-

An Beleuchtungsmateriale etwa für 20 (bei doppelten 
Laternen in jedem Waggon für 40) kr.

B. Im Winter:
An Holz (zum Kochen und Heizen) 400 kg oder 1 tu3 

hartes Brennholz oder soviel Kohle, als diesem Holz
preise entspricht.

An Beleuchtungsmateriale etwa für 60 kr. (1 fl.).
An Stroh dürfte am ESZ. im allgemeinen kein Bedarf sein. 
Diese für andere Verhältnisse aufgestellten Ziffern werden

natürlich am ESZ. nicht bindend sein. Sie wurden hier angeführt, 
um einen ganz beiläufigen Maßstab für den Serviceverbrauch än 
die Hand zu geben.

Nach dem ESZN., § 42, wäre als Heizmateriale für den ESZ. 2 2 8 .K o h len - 
am empfehlenswertesten S t e in k o h le  und A u fz ü n d h o lz  zu fassung- 
verwenden.

Dieselben werden am besten bei denjenigen Eisenbahn
stationen im vorhinein angesprochen, wo längerer Aufenthalt pro- 
poniert ist.

In diesem Falle wäre das Verkleinern und Durchsieben der 
Kohle durch das eigene Personale (Mannschaft für allerlei Ver
richtungen) bewirken zu lassen.

Ist das wegen Kürze der Zeit oder aus einem sonstigen 
Grunde nicht angängig, so hätte der Cdt. gelegentlich der Kohlen
anforderung zugleich um die Verkleinerung und Durch siebung 
derselben durch das Stationspersonale zu ersuchen.

W a s s e r fu h r  betont, wie wichtig die Auswahl guter Heiz
kohle für die Behaglichkeit und das Kochgeschäft am Zuge ist.

Was W a s s e r fu h r  für die speciellen Verhältnisse seines 22 
Zuges von den Dochten erwähnt, das hat am ESZ. für die Kerzen Kerzen" 
Anwendung. Man lasse den Vorrath nie ganz zur Neige gehen, 
wenn man nicht mitten während der Fahrt auf der Strecke in 
eine peinliche Verlegenheit gerathen will.

Über die Gebarung mit Montur und Armatur s. die PP. 164 
und 190.

228. G e
b a ru n g  m it 
M o n tu r u n d

A rm a tu r .

Sollte es ausnahmsweise einmal angezeigt sein, sich gewisser 22jf Ver-̂  
Verrechnungsgegenstände durch Verkauf zu entäußern, so geschieht. Kauko'n 
dies auf Grund eines „Verkaufs-Protokolles“.

Es wäre das ein in Form eines Protokoll es verfasstes, vom 
Cdt. und einem oder beiden Gagisten gefertigtes Schriftstück, in

C r o n ,  D er D ienst beim  E ise n b ah n -S an itä ts -Z u g e .
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welches die Anzahl, Art und Beschaffenheit der veräußerten 
Gegenstände, die Gründe der Entäußerung, der beiläufige reelle 
Wert des Gegenstandes, der Vorgang bei der Entäußerung und die 
Gründe für die Wahl dieses Vorganges, der erzielte Preis, der 
Name, Stand und Wohnort des Erstehers, endlich die Bestätigung 
desselben, dass er den Gegenstand uni den bezeichneten Preis in sein 
Eigenthum übernommen habe, dann das Datum einzutragen kämen.

Dieses Protokoll bildet das Document für die Einstellung 
der erzielten Erlössumme in das Kassajournal. Ist der Gegenstand 
aus einem Inventare außer Rechnung zu bringen, so geschähe dies 
unter Berufung auf den betreffenden Journal-Artikel.
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230. V e rlu s t
ausw eise.

231. W äsche
au s ta u sc h .

232. Ver- 
p flegsstand .

Falls ein Verlust an Materiale am Zuge eintritt, so ist die 
Außerstandbringung desselben auf Grund eines „Verlust-Ausweises“ 
als Beilage zur „Materialien- u. s. w. Rechnung“ nach dem 
ESZN., § 71. zu bewirken.

Der Verlust-Ausweis ist als Drucksorte am Zuge und muss 
für jede Gattung von Verrechnungs-Objecten in einem besonderen  
Exemplare angelegt werden. Unterfertigt wird er von einem der 
beiden Ärzte und vom Medicamentenbeamten.

Außerdem sind nach § 75 der Aufr. Bd. V. Verluste baldigst 
dem vorgesetzton Armee-General- (Corps-) Commando unter Angabe 
der Entstehungsursache, des Wertes und des eventuellen Schuld- 
tragenden zu melden.

Im übrigen finden die im P. 215 angegebenen Maßregeln 
auch hier sinngemäße Anwendung.

Bei Verlusten durch Elementarereignisse genügt, falls der 
Schaden die Summe von 200 fl. nicht übersteigt, und ein Ver
schulden ausgeschlossen ist, der commissionell unterschriebene 
Verlust-Ausweis zur definitiven Verausgabung des verlorenen 
Materiales. In jedem anderen Falle ist hiezu die Ermächtigung 
einer von der höheren Behörde entsandten Special-Commission 
nöthig. (Aufr. Bd. V., § 78.)

Schmutzige Wäschesorten können bei Sanitäts-Anstalten 
gegen reine ausgetauscht werden.

Wir wenden uns jetzt mit einigen Bemerkungen zum 
Verpflegswesen

Wenn der Zug auch keinen eigenen G ru n d b u c h  s ta n d  
hat, so besitzt er doch selbstverständlich einen eigenen V erpflegs- 
s t an  d.

Und zwar gehören hiezu sämmtliche Personen, die mit ihren 
Gebüren, sei es auch nur vorübergehend, an den ESZ. gewiesen sind.

In Bezug auf Beköstigung aber ist dies das gesammte, eben 
am Zuge befindliche Militärpersonale, also Gagisten und Feld- 
Sanitäts-Abtheilung, kranke und verwundete Gagisten sammt 
Dienern, kranke und verwundete Mannschaft.

Wenngleich dem Gegenstände schon im Früheren mehrfach 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde, soll an dieser Stelle die Kost- 
gebiir nochmals übersichtlich dargestellt werden.

233. K ost- 
p o rtio n én .

Es haben nach dem ESZN., V. Abschnitt, Anspruch:

Periode
. . „ S äm m tlich e

Die Gagisten d e s  Die Mannschaft des K ran k en  am
ESZ. ESZ. ESZ. (ohne 

U n tersch ied )

I. A us
rü s tu n g s 
periode. 
Vor erst
maliger 

Ausfahrt des 
Zuges.

Menagegeld (Früh
stück, Menage).

Brotgebür (840 gr. 
pro Tag).

Limito -Rauchtabak 
(monatlich 8 Pa
kete ä 107 gr. 
gegenRücklass von 
4 kr. pro Paket).

II. Ac- 
t iv i tä ts -  
periode.

Vom Beginn 
der ersten 

bis zur Be
endigung der 
letzten Fahrt.

Naturalkost.
I , i mito-Rauchtabak. 
Brot (gegen Bezah-

lunddesReluitions-
betrages).

Cigarren 6 Stück 
(gegen Erlag des 
Tarifpreises; im 
Feindesland requi
rierte: gratis).

Naturalkost.
Limito -Rauchtabak 
(täglich 352/3 gl-.) 

Brot (täglich 700 gr.
oder 500 gr. Zwie
back).

Natural- j 
kost.

III. Ab- 
j rü s tu n g s-

periode. 
j Nach Be
endigung der 
letzten Fahrt.

Wie in der ersten 
Periode.

8*
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Dag (jeweilig bestimmte) Menagegeld kann anch (mit der 
Löhnung) auf die Hand ausgezalilt werden.

Das Frühstück besteht aus ÖO cl Einbrennsuppe, Kaffee oder 
Thee (Relutum 1'25 kr. per Portion).

Bei Menageverpflegung besteht die Mittagskost aus 190 g 
Rindfleisch, Suppe und Zuspeise (190 g Mehl oder 140 g Hülsen
früchte, oder 280 g Sauerkraut, oder 560 g Kartoffeln.) Während 
der ersten und dritten Periode kann es sich auch treffen, dass die 
D u rc h z u g sk o s t (beim Quartiergeber) mit 280 g Fleisch und 
einer zweiten Speise, oder 100 g f leisch statt selber in Kraft tritt.

In der zweiten Periode kann ausnahmsweise (längerer Still
stand des Zuges) die E tapen- oder die Quartier-Verpflegung 
eintreten. Die Etapen werden von Staatswegen verabreicht (Haupt- 
bestandtheil 400 g Fleisch) und beziehen sich auch auf Tabak und 
Spirituosen.

Die Quartierverpflegung entspricht der Durchzugsverpflegung 
des Friedens, d. h. sie wird vom Quartiergeber beigestellt und 
unterscheidet sich von letzterer nur durch ihr größeres Ausiüaß, 
welches der vollen Kriegs-Verpflegs- (Etapen-) Portion ohne Tabak 
gleichkommt.

Quartierverpflegung wird im Inlande mit dem Etapenrelutum 
(ohne Tabakquote) gegen Quittung bezahlt, im Feindeslande be
scheinigt.

Der Genuss von Etapen- oder Quartierverpflegung, sowie die 
gütige Begründung dieser Verpflegsart gehört in die D is lo ca tio n s
b esch re ib u n g  des K a ssa jo u rn a le s .

Der Cdt. ist b e rech tig t, aus Eigenem Verfügungen bezüglich 
der Verpflegungsart anzuordnen, falls die Nothwendigkeit hiezu 
vorliegt und höhere Weisungen nicht abgewartet werden können. 
(W arsch a tk a ).

Brot kann reluiert werden. (Etapenrelutum 8 kr., wird 
übrigens verlautbart.)

Die Naturalkost für das Zugsbegleitpersonale ist in der 
AusspV. fixiert; für die Kranken richtet sich Art und Ausmaß nach 
ärztlicher Anordnung (Speisebogen).

Rauchtabak gebürt in der zweiten Periode kostenlos und 
wird mit 2 kr. pro Tag reluiert. In Ermanglung von Limito-Raneh- 
tabak können auch andere Sorten gefasst werden.

Nachdem das Rauchen der Patienten am Zuge ohne weiteres 
nicht gestattet ist und Geldgebüren (also auch Reluta) an selbe

nicht erfolgt werden, so kann daraus geschlossen werden, dass 
Limito-Rauchtabak für die Kranken, so lange sie am Züge sind, 
nicht gebürt. Cigarren (Liebesgaben) dürften einen weit begehrteren 
Ersatz hiefür gewähren.

Unter Umständen (s. ESZN., § 54) kann es Vorkommen, dass 
die Sanitäts-Mannschaft des Zuges im Inlande sich mittelst der 
G eldverpflegung  verköstigt. (VV. II., § 48.) Sie entspricht etwa 
dem „Menage-Geld auf die Hand“ im Frieden. Die Reluta betragen 
in diesem Falle vom Beginne der Kriegsverpflegung bis zur Neu
bemessung derselben für je eine Portion: Brot 8 kr., Einbrenn
suppe 2 kr., Rindfleisch 27 kr , Gemüse 8 kr., Kaffee (Thee) 5 kr., 
Getränke 8 kr., Tabak 2 kr., also für die volle Kriegs-Verpflegs- 
Portion 60 kr.

234. G eld 
verpflegung.

Das Frühstück bei me n ag e  m ä ß ig e r  Verpflegung soll im 23̂ â “h' 
allgemeinen aus 50 cl Einbrennsuppe bestehen und in natura er- s Ul 
folgt werden.

Ist eines oder das andere unthunlich, so kann der Cdt. ein 
anderes Frühstück bestimmen, bzgsw. den vorgeschriebenen Reluitions- 
betrag von 1 25 kr. pro Portion der Mannschaft (mit der Löhnung) 
auf die Hand auszahlen lassen.

Das Frühstückgeld wird gemeinsam mit dem Menage-Gelde 
verwaltet und verrechnet. (GV. I., § 27.)

Es ist erwünscht, dass das Kochmehl annähernd gleich der 236- “ eh|- 
Type 5 der Budapester Dampfmühlen sei. (GV. I., § 27.)

Die im MTrEb., § 27. angeführte „Eisenbahn-Verpflegung“ 23aaail1s.en' 
hat auf ESZ. k e in e n  Bezug. Verpflegung

Im Felde dürfen mangelhafte, jedoch g e n ie ß b a re  ^ e r-2S8fMangel 
pflegs-Artikel nicht zurückgewiesen werden. (DR. I., P. 296.) pflegs

Trotz dieses Punktes wird der Cdt., sobald er Kranke und a r t ik e i . 
Verwundete am Zuge hat, berechtigt sein, unter ein gewisses Maß 
von Mangelhaftigkeit nur im äußersten Nothfalle herabzugehen.

Die Bahnstationen werden Orientierungstafeln aufstellen, 233;aJg" “k' 
welche den Weg zu Brunnen mit g u te m  Trinkwasser weisen, 
oder aber sie werden über die Bezugsquellen eines solchen mündlich 
Aufschluss geben. (ESZN., § 42.)
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Wasser möge, damit es möglichst frisch sei, thunlichst oft 
aufgenommen werden. Die 2 Hauptreservoire stehen in der Küche 
des Zuges, außerdem sind auf Stationen die Wasserflaschen der 
Waggons durch die Krankenpfleger zu füllen. (ESZN., § 47.)

240. D urch- In Betreff der Durchführung von Fassungen an Verpflegs-
fFassungen materiale ist zu unterscheiden (ESZN., § 64):

1. Die erstmalige Fassung (bei Activierung der ESZ.) an 
Naturalien, Victualien und Service-Artikeln. Sie findet im Wege 
der zuständigen Militär-Intendanz mittelst Quittung und Gegen
schein statt.

2. Für die fernere Folge aber werden, immer gegen Docu- 
mentwechsel, je nach Umständen derlei Fassungen bewirkt 
entweder :

а) aus ararischen Verlagsanstalten (Verpflegs-Magazinen, 
Material-Depots, Tabakverlägen u. dgl.) mittelst Quittung (Fassungs- 
Journal s. P. 243) und Gegenschein; oder

б) von Etapen- (Bahnhof-) Commanden (z. B. Kohle), 
event. Militär-Sanitäts-Anstalten, ebenfalls mittels Quittung und 
Gegenschein; oder

e) im Handeinkaufe, mittels Handkaufs-Journal (s. P. 243); oder
d) im Requisitionswege von Gemeinden (Feindesland) mittels 

Requisiti ons-Buch.
Feld-Verpflegs-Anstalten sind bei Nacht durch gelbe. Etapen- 

und Bahnhof-Commanden durch r o th e  Laternen gekennzeichnet.
Die vorzugsweise im Feindeslande geübte Requisition (Be

zahlung wird dabei zunächst nicht geleistet) soll, zumal für den 
ESZ., der l e t z t e  Beschaffungsmodus sein, was schon daraus 
hervorgeht, dass der ESZ. vom Hause aus kein Requisitions-Buch 
systemisiert hat. Einhaltung strengster Manneszucht ist dabei 
geboten.

Fassungen sollen womöglich rechtzeitig vorher (event. tele
graphisch) angekündigt werden.

Dass es nöthig ist, sich bei Handkäufen um die beste Loco- 
quelle bei Etapen- und Bahnhof-Commanden zu erkundigen, wurde 
schon hervorgehoben.

Betreffs formeller Behandlung von Fassungen s. P. 243; 
über Geldfassungen s. P. 56, dann 219 und ff.

2 4 i. M ann- Wenn man die in den PP. 31 und 314 gegebene Auftheilung der
F a ssu n g e n  Mannschaft zum Dienste gelten lässt, so wären mit Bezug auf 

die §§ 48 und 50 des ESZN. als Mannschaft zu Fassungs-Commanden

am ESZ. verfügbar: 1 Corporal (Magazins-Unterofficier), 5 Mann
(2 Apparatleute, 3 Reserveleute).

Bei nicht gefülltem oder leerem Zuge würde sich diese
Anzahl bis über das Vierfache steigern lassen.

Sollte die verfügbare Mannschaft einmal in Bezug auf Zeit
oder Quantum der Fassung nicht zureichen, so hätte der Cdt.
Arbeitsmannschaft von der Militär-Localbeliörde (Gemeinde) an
zusprechen.

Brotfassungen sollen nach ESZN., 8 53, thunlichst von 2 zu 242. B ro t- 
2 Tagen stattfindfin. ta ssu u g en .

Der formelle Vorgang bei Fassungen ist der folgende: R4hF°rtTelle
Jede Fassung muss documentiert sein, derart, dass sowohl liel“ iilln8 

die abgebende, als die fassende Stelle die Bescheinigung über das, F assu n g e n , 
bei jeder Fassung in Empfang und Ausgabe gebrachte Materiale 
aufweisen kann. (ESZN., § 71.)

Für den fassenden ESZ. sind diese Documente
1. Das „Natural-Fassungs - Journal“, eine am Zuge 

vorhandene, monatlich frisch aufzulegende Drucksorte, in welche 
von Fassung zu Fassung die Menge der gefassten Naturalien (Brot,
Zwieback), dann die Behörde oder Anstalt, von  welcher gefasst 
wurde, einzutragen kommt. Das amtliche Organ der abgebenden 
Stelle bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der ein
getragenen Daten. Umgekehrt erhält dieses Organ seitens des ESZ. 
(Fassenden) einen unterschriebenen Gegenschein.

2. Das „Tabak-Fassungs-Journal“ für Fassungen von Tabak 
in dem im P. 233 angeführten Umfange. Behandlung analog wie bei 
dem sub 1. angeführten Journale.

Das ESZN., § 71, spricht von einem Tabak-Fassungs- 
Protokolle; das neuere Dienstbuch 0 —1 kennt aber nur ein Tabak- 
Fassungs-J o u rn a l .

Die in Beilage IX. des ESZN. ausgewiesene Eintragung von 
Tabak-Fassungen im „Nat.ural-Fassungs-Journal“ erscheint nach 
8 71 des ESZN. und nach der ö. a. DV. nicht begründet.

Das Journal wird monatlich erneuert
3. Das monatlich zu erneuernde „Handkaufs-Journal“ für 

alle im Handeinkaufe bewirkten Fassungen.
Die Drucksorte ist am Zuge und wird ähnlich, wie 1 und 2, 

ausgefüllt.
4. Sonstige „Gegenscheine“ über aus ärarischen Verlags- 

Anstalten gefasste Artikel.
5. Eventuelle Juxten des „Requisitions-Buches“. (SR. IV.,

Beilage 20.)
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Fassungen aus ärarischen Anstalten gegen Q u ittu n g  durch 
B ev o llm äch tig te  geschehen auf Grund einer, auf der Quittung 
züin Ausdruck gebrachten Vollmacht für den Fassenden, d. h. der 
Quittung wird angefügt:

„Zur Fassung dieses Bedarfes heim Feld-Verpflegs-Magazin 
Nr.........  wird der Medicamenten-Accessist N. N. bevollmächtigt.“

„Die Echtheit der eigenhändig beigefügten Unterschrift des 
Bevollmächtigten wird bestätigt.“

N. N„
Medicamenten-Accessist.

N. N., Regiments-Arzt, 
Sanitäts-Zugs-Cdt.

Dienstsiegel.

U en-T abak“  Diese Documente, m it  A u sn a h m e  des „ H a n d k a u fs -
V ic ta a lie n - /  J o u r n a l  e s“, welches eine Beilage des Kassa-Journales bildet, 
M ateria lien ’- sind Beilagen der „Naturalien-, Tabak-, Victualien-, Materialien- 
“¿eclmun™' Un<1 Service-Rechnung“, und zwar deren ersten Theiles, des

ng E m p fa n g e s .
Die genannte, mit. jedem Monatsacte (ESZN., § 75) einzu

sendende Rechnung enthält (ESZN., Beilage VIII.) in ihrem ersten 
Theile den Empfang, nachgewiesen auf Grund jeder einzelnen 
Fassung (s. P. 243), in ihrem zweiten Theile aber die V erw endung 
(Verausgabung) dieser gefassten Artikel.

2 « .  N a tu ra -  Selbstverständlich muss sich auch die Verwendung auf Belege
'eVerau5-W’ stützen und dies sind:

D ocum ente D ^ 'e ^'glichen »Speisebogen“.
2. Die auf Grund der Speisebogen verfassten „Küchenzettel“ 

als Beleg für den täglichen Aufwand an Victualien für die Verköstigung.
3. Das monatlich zu erneuernde „Sorvice-Anweisungs-Journal“ 

(s. P. 223) als Beleg für den Verbrauch an Brenn- und Beleuchtungs- 
Mäteriale.

4. Etwaige „Verlust-Ausweise“ (s. P. 230).
5. Etwaige „Quittungen“ über stattgefundene Material- 

Abfuhren (gegründet auf einen Befehl u. dgl.).
6. Etwaige „Verkaufs-Protokolle“ (s. P. 229). Hiebei genügt 

die B erufung  auf das K assa -Jo u rn a l, dem nach P. 217 diese 
Protokolle als Beilagen anzuschließen kommen.

7. Die Einstellung der im abgeschlossenen Mannschafts- 
Gebürenzettel (den Löhnungszetteln) sich zeigenden Summen der 
Brot- (Zwieback-) Portionen, dann Anzahl Tabakpakete, die zur 
Austheilung gelangten (s. P. 95).

Die Gehürenzettel seihst sind B e i la g e h  d es  K assa - 
J o u r n a le s ,  auf dessen Journal-Artikel sich zu berufen sein 
wird (s. P. 216).

Im Schema stellt sich daher die monatliche Naturalien- 
Verrechnung folgendermaßen dar :

N a tu r a l ie n - ,  T a b a k - , V ic tu a l ie n - ,  M a te r i a l i e n -  u n d  
S e rv ic e -R e c h n u n g .

Ä. E m p fan g . 
B eilag.: 1. Natural-Fassungs-

Journal.
2. Tabak-Fassungs- 

Journal.
3. SonstigeFssaungs- 

Gegenscheine.
4. Juxten des Re

quisitenbuches.
B e ru fu n g  auf:

1. Handkaufs-Journal.

B. V e rw e n d u n g : 
B eilagen : 1. Speisebogen.

2. Küchenzettel.
3. Service-Anwei

sungs-Journal.
4. Verlustausweise.
5. Quittungen über 

Abfuhren.
B erufung auf:

1. Verkaufs-Protokolle.
2. Mannschaftsgebürenzettel.

Es sollen nun an dieser Stelle die wichtigeren, am ÉSZ, in 246. G ebür- 
Betracht kommenden Vorschriften des Gebürenwesens zusammen- wesen, 
hängend zur Behandlung kommen.

Die Übersicht der regelmäßigen Gebüren der Gagisten findet 
sich in den PP. 63 und 194.

247. Ge- 
b ü ren  d e r  
G ag isten .

An Gage gebürt: Dem Regiments-Arzte I. CI. 100 fl., 248. G age.

IL „ 75 »
„ Oberarzte 60 „

dem Assistenz-Arzte und Accessisten je 50 „
pro Monat. •, ,,

Die Gage wird am 1. jedes Monates für den ganzen Monat
im vorhinein ausbezahlt.

Eine Rückzahlung derselben findet nicht statt. (GV. I., § 1.)

Sämmtliche 3 Gagisten des Zuges erhalten je einen Soldateii a49j®®“ ’rs 
der niedersten Soldclasse als Officiersdiener für ihre Person.

Derselbe m uss in Person zur Gebür genommen erden, so 
dass ein Geld-Äquivalent für denselben im Felde unstatthaft ist.
(GV. I ,  § 5.)
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250. Q uar- Während der Activität des ESZ. sind die Gagisten am Zuge
ta e rg eb u r. b e q u a r t i e r t

Nur bei längerem Aufenthalte (ESZN., § 54), dann vor und 
nach Acti vierung kann die v o rü b e rg e h e n d e  Einquartierung 
platzgreifen.

Hiebei gebürt (GV. I., § 2) den Zugsgagisten je 1 Zimmer 
mit reinem Bett, Wasch- und Trinkgefäß, einem Tisch und einem 
Stuhl; dann die Unterkunft für den Diener (wie für Mannschaft), 
die Beleuchtung und in den Wintermonaten die Beheizung (oder 
das Äquivalent dafür, d. i. 10 Kreuzer für die Beleuchtung, 15 kr. 
für die Beheizung pro Tag).

Bei Unterkunft in ärarischen Quartieren hat das Officiersbett 
zu bestehen aus:

1 eisernen oder hölzernen Bettstelle,
1 gehefteten Strohsack,
1 Rosshaar-Matratze,
1 Rosshaar-Kopfpolster mit Überzug,
2 Leintüchern,
1 Sommerdecke (im Winter auch 1 Winterkotze).

ln die Kostgebür tritt der Gagist am ESZ. erst bei fahren
dem Zuge und gilt hiefür das in den PP. 164. 194 und 233 Gesagte.

Nach GV. II., § 4, entfällt der Feldausrüstungs-Beitrag am
alBeitragUBS ersten Mobilisierungstage zur Gebär und beträgt für den Regiments- 

Arzt 150 fl., für die Subalternen 80 fl. (Genaueres s. P. 57.)

254. M arsch- Die Marschzulage gebürt während der Ausrüstungsperiode, falls
zu age' die Bereitschaftszulage vom Reichs-Kriegs-Ministerium noch nicht be

willigt worden wäre (ESZN., § 52); ferner während der Abrüstung 
des ESZ., falls die Bereitschaftszulage schon eingestellt ist. (ESZN.,
§ 57.) Die Höhe derselben beträgt 50 kr. pro Tag für jeden Zugs
gagisten. Die Gebär ist eine tageweise. (Auszahlung daher am besten
nachträglich zu bewirken.)

865. B ere it- Der Übergang auf die Gebär der Bereitschaftszulage wird vom 1
Z u lag e ' Reichs-Kriegs-Ministerium festgesetzt. (GV. II., § 5.) Mit diesem

Tage entfällt dann der Bezug der Marschzulage.
Die Gebür der Bereitschaftszulage dauert bis zur Erfolg-

lassung der Feldzulage und tritt nach Einstellung dieser wieder in 
Kraft, falls der ESZ. sich noch in Thätigkeit (nicht bereits in der 
Abrüstung) befindet.

Sie beträgt für den Regiments-Arzt 1 fl., für die Subalternen 
75 kr. pro Tag.

Sie ist am 1. Tage eines jeden Monates für den ganzen 
Monat im vorhinein zu empfangen (event. vom Tage der einge
tretenen Gebür).

Eine Zurückzahlung derselben findet nicht statt.

251.O fficiers
bett.

252. K o st
gebür.

253 F eld -

Die Feldzulage gebürt über fallweise Anordnung des Reichs- 
Kriegs-Ministeriums. (GV. II.. § 5.)

Solange sie in Kraft steht, entfällt die Marsch- und Bereit
schaftszulage.

Sie beträgt für den Regiments-Arzt 3 fl., für die Subalternen 
1 fl. 50 kr. pro Tag.

Über Empfang und Zurückzahlung gilt das im P. 255 Be
merkte. Falls sie während eines Monates zur Gebür gelangt, so ist 
das Superplus auf die, bis zum betreffenden Tage etwa in Kraft 
gewesene geringere Zulage bis zum Monatsschlusse sofort auszu
zahlen.

(Subsistenz-Beitrag und Futterportionen gebären im Kriege 
am ESZ. nicht.)

E in z e ln  reisenden Gagisten gebürt die Reisezulage (t fl. 
pro Tag) auch bei Bezug der Bereitschafts- oder Feldzulage.

256. F eld - 
zu lage.

257. Reise
zulage.

Die einberufenen Reserve-Gagisten erhalten die vollen vor
stehend bezeichneten Gebüren der Berufs-Gagisten. Außerdem gilt 
nach GV. II., § 10, für sie noch Folgendes:

«) Die vollen Activitäts-Gebüren gelten vom Tage des Reise- 
Antrittes zur activen Dienstleistung. Daher gebürt die Gage auch 
bereits für den Monat, in welchen dieser Reise-Antritt fällt.

/>) Sie legen die Reiserechnung von ihrem Domicile bis zum 
Orte ihrer bestimmungsmäßigen Thätigkeit. (Im Auslande Domici- 
lierende aber nur von der Reichs-Grenze angefangen.)

c) Ihren Familien gebürt während ihrer dienstlichen Ab
wesenheit das Quartiergeld (Staatsbeamten und diesen Gleich
gestellten nicht).

Dasselbe ist im Inlande von der Familie zu beheben, hat 
also seitens des ESZ. nicht zur Behandlung zu kommen.

Die Gebüren erlöschen mit dem Tage der Enthebung vom 
Dienste.

Doch erhalten Reserve-Gagisten, falls sie nicht in Civil- 
staats- oder diesen gleichgestellten Diensten stehen, bei ihrem 
Austritte aus der activen Dienstleistung eine Abfertigung im Be
trage der einmonatlichen Gage.

258. Ge
b ü re n  d e r  

R eserve- 
G ag isten .
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Außerdem legen sie die Reise-Rechnung wie sub i).
Unter Civil-Staats-Bediensteten sind alle von der Civil-Staats-

verwältung (auch provisorisch) mit Diensteid pensions- oder provisions
fähig Angestellten, welche ständige Bezüge genießen (incl. der in 
bleibenden oder zeitlichen Ruhestand Versetzten), zu verstehen.

Die Angestellten der vom Staate verwalteten öffentlichen 
Fonde sind ihnen gleichgehalten. (NVB. von 1878, Nr. 124.)

259. G ebären  
e rk ra n k te r  
G ag isten .

Nach GV. II., § 18, erhalten erkrankte Gagisten die Bereit- 
schafts- (Feld-) Zulage nur noch für den, dem Monate der Erkrankung 
folgenden Monat.

Tritt ihr Heereskörper aus der Kriegsgebiir, so gilt das auch 
für sie.

Selbstverständlich stellen sie in der Gebür der Naturalkost.

260. G ebären  
im  D iscip li- . , , 
n a r-A rre s t. n i c h t .

261. G ebären  
d e r  M ann- n  ,

sch aft. tinclet.

262. Löh-

nnng' hinein, also am 1., 11. und 21. jedes Monates zu erfolgen.
Sie beträgt täglich für den Feldwebel 35 kr..

den Zugsführer 20 kr., | wirkliche
den Corpora! 15 kr., I Charge,
den Gefreiten 10 kr., '

den Sanitäts-Soldaten (Öffic.-Diener) 0 kr.
Die bereits empfangene Löhnung kommt im Felde zurück

zuzahlen: bei Abgabe in Untersuchungs- oder Strafhaft, bei 
Zimmer-, einfachem, verschärftem, Einzeln- oder strengem Arrest. 
In allen diesen Fällen gebürt, ohne Unterschied der Charge, nur 
die Arrestanten-Löhnung täglicher 3 kr.

Bei Abgabe an ein Transporthaus gebürt die Löhnung nur 
bis zum Abgabstage. (GV. I., § 26.)

Disciplinar-Arrest schmälert die Kriegs-Gebüren der Gagisten 
(GV. II, § 20.)

Die Übersicht der regelmäßigen Gehören der Mannschaft 
sich in den PP. 63 und 193.

Die Löhnung ist im Felde von 10 zu 10 Tagen im vor

über die Köstgebür ist bereits in den PP. 60, 154, 193, 233 
und ff. abgehandelt.

Stehen bei Menage-Verpflegung einzelne oder alle Leute im 
Bezüge des Menage-Geldes durch Auszahlung auf die Hand, so ist 
dieses (mit Ausnahme der Quote von P25 kr. täglich für das 
Frühstück, welches, wenn irgend t.huhlich, stets in natura Zu ver-

abfolgen kommt) gleichzeitig mit der Löhnung im vorhinein aus
zuzahlen. (GV. I ,  § 27.)

Abgehenden Personen, welche nicht in den Genuss einer 
anderen Köstgebür unmittelbar übertreten (Spital) oder gänzlich 
aus dem Verpflegsstande scheiden, ist das für die Löhnungsperiode 
noch entfallende Menagegeld auf die Hand zu erfolgen. (Bemerkung 
dieses Umstandes im Verpflegs-Zettel.)

Im anderen Falle ist das (deponierte) Menagegeld in Empfang 
zu stellen.

Es gehören im Felde täglich 700 ff Brot oder 500 g 
Zwieback pro Mann, wovon das Brot womöglich von 2 zu 2 Tagen ge ur'
zu fassen ist. Brotreluierung ist über Ermessen des Cdt gestattet.
(GV. I, § 28.’t Das Relutum wäre zugleich mit der Löhnung im 
vorhinein zu erfolgen.

Während der Activität gebürt der Limito-Rauchtabak im  265- *’a.l)atl 
Ausmaße von 352/„ g pro Kopf und Tag unentgeltlich, in der ge ur' 
Aus- und Abrüstungsperiode aber gegen llefundierung, wie er im 
Frieden abgegeben wird. (8 Pakete im Monate gegen Erlag von 
4 kr. pro Paket ä 107 je)

Der Verkauf des empfangenen Limito-Rauchtabakes ist 
verboten.

Ausnahmsweise kann auch während der Activitätsperiode ‘¿66- Quar 
bei einem längeren Aufenthalte zur Erholung des Personales dessen tierge ur' 
kasernmäßige oder Durchzugs-Bequartiernng über Ermessen und 
Vorsorge des Cdt. platzgreifen. (ESZN, § 54.)

Die Gebür bei kasemmäßiger Bequartierung ist aus der 
GV. I ,  § 29, zu entnehmen.

Bei der Durchzugs-Einquartierung sind Unterofficiere und 
Soldaten nach Thunlichkeit in Zimmern oder Kammern unter
zubringen und haben den Anspruch auf Beleuchtung und Be
heizung seitens der Quartierträger, desgleichen auf Mitbenützung 
des Kochfeuers und Kochgeschirres.

Im Nothfalle muss sich, statt mit einem Bette, mit frischem 
Stroh begnügt werden. (GV. I., § 29.)

Bei vorübergehender Einquartierung im Inlande werden 
jeweils bestimmte Entschädigungsgebüren entrichtet. Diese Gebüren 
sind mittelst eines Ausweises an die Gemeinde abzuführen; deren 
Empfangsbestätigung ist dem Ausweise beiznsetzen, welcher dann 
als Beilage zum Kassajournalo dient.

Der Gemeinde muss über den Geldbetrag ein Gegenßchein 
erfolgt werden.
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267- B etten - Die Gebiir an Bettenstroh (23 kg Maschinenstroh, 30 kg Ritt-
s 10 ' stroh) kommt für den ESZ. gewöhnlich nicht in Frage.

Die Reconvalescierten treten mit dem, der Entlassung aus 
dem Spitale folgenden Tage wieder in ihre vollen Gebüren.

268. B e itrag  Über den Beitrag zur Auffrischung der Proprietäten, welcher
f r iJ ch n n g  5 0  k r - Pr0 K°Pf beträgt, handelt P. 58. (Vgl. GV. II.. § 27.)
d e r  P ro 

p r ie tä te n .

269. M arsch- pie „Marschzulage“, im täglichen Ausmaße von ö kr. pro
zu age' Mann, ist entweder täglich oder mit der Löhnung im vorhinein

zu erfolgen.

Sie gebürt, o h n e  Rücksicht auf die Erfolglassung der 
„Bereitschaftszulage“, d) während der Ausrüstungsperiode bis zur 
Bestimmung des Zuges als „activiert“ (s. P. 64), ¿) vom Tage, als 
die „Feldzulage“ bei der Armee eingestellt wird, bis zur vollendeten 
Abrüstung. (ESZN, §§ 52 und 57.)

270. F e ld 
zu lage. Während der Activitäts-Periode gebürt die „Feldzulage“ 

täglicher 10 kr. (mit der Löhnung im vorhinein) bis zum Tage, an 
dem diese Zulage bei der Armee eingestellt wird (s. P. 269), und 
zwar ohne Unterschied, wo im m er sich der ESZ. befindet. 
(GV. II, § 29.)

271.D ienstes
zulage. „Diensteszulage“ im Betrage des eintägigen Etapen-Relutums 

pro Mann und Tag gebürt der gesammten Mannschaft der Feld- 
Sanitäts-Abtheilung des ESZ. m it  A u sn a h m e  d e r O ff ic ie r  s- 
D iener.

Für am ESZ. transportierte Kranke und Verwundete dürfen 27®jjPee1̂ ' 
keine Geldgebüren verrechnet werden. (ESZN, § 70.) K ra n k e ru n d

Vor-
w u n d e te r.

Über die Service-Gebür vgl. PP. 223—225.

Über Pauschalien verfügt der ESZ. n ic h t.

276. Service- 
g eb ü r.

277. P au 
sch a lien .

Im Feindesland wird kein Beförderungsmittel b a r  bezahlt, f .2L8er^ ' s. 
sondern die Beistellung desselben n u r  q u i t t i e r t .  m itte l im

F ein d eslan d .

Was die Verrechnung anbelangt, soll man sich stets vor ^¿nun" 
Augen halten, dass es dabei darauf ankommt, der Controlbehörde u Eingabfn. 
ein völlig durchsichtiges, durchaus begründetes und einwurfsfreies 
Bild der administrativen Gebarung vorzulegen.

Die Art und Weise, wie sich die einzelnen Posten und Do- 
cumente endlich zur Haupt-Bilanz aufbauen, versucht das fol
gende Schema zu veranschaulichen; dasselbe soll nur das Ver
ständnis für die Rechnungslegung erleichtern, keinesfalls aber 
ein vollständiges Verzeichnis der Rechnungsposten und ihrer Be
gründung geben.

27s' Vefi . Über die Verwendung der Arrestanten-Geldgebüren ist in
Arrestanten- ¿en PP- ^07—109, dann 198 das Nöthige gesagt.

Geld-
gebü ren .

273. U nter- 
o tficiers- 
D ienst- 
P räm ie .

Betreffs der Unterofficiers-Dienstprämie s. P. 196.

Erkrankter1 Spitalsbehandlung abgegebene Mannschaft behält ihre
M an n sch a ft Geldgebiiren nur für die Dekade, in welcher die Spitalsabgabe

' statthatte. (GV. II , § 39.)
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280. S chem a
tisc h e  D ar

s te llu n g  des 
m o n a tlich en  
R echnungs- 

A ctes.

H a u p t - B i l a n +'
: 281. Ä rzt- 

liehe
E ingaben .

Erneuerte Geldfassung: 
[Geld-Erfordernis -Aufsatz;

Geld-Anweisungsbuch; 
Geld-Fassungs-Documente.]

Kassajournal.
(Documentierte Dislocations-Beschreibung.)
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der Gagisten der Mannschaft
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Verpflegs-Rapport-Journal

(Jlevisionslisten, Verpflegsdocumente, Todtenscheine

Materi al-Gebarung

Naturalien-, Tabak-, Victualien-, Materialien- und Service-Rechnung.

Empfang Verwendung

'D
u.9 £O O>© Q X! . .tß , q ui iS g

I l j3 S'i
5 ,0 .2  5 © © 
► !53 O«

feß —  
©  q  —  
©  3  c3 
~ /. = 
f e i g

Es kommt nur eine ärztliche Monats-Eingabe in Betracht 
„Der Verwundeten- und Kranken-Monats-Rapport“ :

Beilagen: „Namenliste der an Krankheiten Gestorbenen“ ;
„Namenliste der auf dem Transporte Gestorbenen“

Die militärischen Monats-Eingaben beschränken sich auf die 282. M ili- 
Einsendung des „Personal-Standesveränderungs-Ausweises“ nach Monats*
P. 200. eingaben .

Über die Vorlage der „Straf-Protokolls-Auszüge“ s. P. 96.

Bei Auflösung des ESZ. sind noch folgende Eingaben fällig: 288. E to -

1. Das „Material- und Geräthe-Inventar“ ist abzuschließen A uflösung 
und sammt Documenten an die Kriegs-Rechnungs-Abtheilung zu des ESZ. 
senden. (ESZN, § 75; s. auch PP. 44 und 222.)

Als Documente gehören hieher: Fassungs- (Abfuhr-) Scheine,
Verlustauswei se, Medicamenten-Ex t racte, Ordin ation s-Zettel.

2. Das „Wagen-Inventar“ (nach P. 43) wird abgeschlossen 
und ebenfalls der Kriegs - Rechnungs - Abtheilung vorgelegt.
(ESZN, § 75.)

3. Der „Hauptbericht über die Leistungen des ESZ“, nach 
§ 42, ESZN., vom Cdt. verfasst, geht im Dienstwege ab. Die Behörde, 
bis zu welcher der Bericht, gelangt, ist im ESZN. nicht genannt, 
dürfte aber wahrscheinlich das Reichs-Kriegs-Ministerium sein.

4. Endlich sind nach ESZN, § 76, bei Übergabe der Wagen, 
dann der Ausrüstungsgegenstände „Übergabs-Protokolle“ zu ver
fassen. (Vgl. PP. 25 und 171.)

Als letzter Theil dieses Abschnittes sei noch das Wichtigste 284 Aus‘ 
über den Vorgang bei Rechnungs-Anständen mitgetheilt. Rechnungs”

A n stän d en .

Falls an Inventar- oder Verrechnungs-Objecten ein Schaden 285. P assie- 
oder Verlust entsteht, o h n e  dass dabei jemandem ein nachweis- rung' 
bares Verschulden zur Last fällt, so muss die Bewilligung der 
Administrativ-Behördo zur definitiven Verausgabung dieses Objectes 
angesucht werden. Diese Bewilligung heißt Passierung.

Verluste an Materiale sind im Felde durch die, im Sinne des 286. V erlust- 
§ 77 der Aufr. Bd. V. ausgefertigten „Verlust-Ausweise“ aufzu- aaswels- 
nehmen (s. P. 230). Bei einem Schadenbeträge u n te r  200 fl. ge
nügt der Verlustausweis zur definitiven Verausgabung des Materiales.

C r o n ,  D er D ienst beim  E ise n b n h n -S a n itä ts -Z u g e . 9
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287. Com- 
m issionelle  

Schaden- 
e rh eb u n g .

288. P assie- 
rungs- 

E in le itu n g .

289. Be
w illig u n g  

d e r
P ass ie rn n g .

290. E rs a tz 
e rk e n n tn is .

Bei einem 200 fl. übersteigenden Schadenbeträge wird von 
Seite des höheren Commandos ein Organ zur Untersuchung entsendet, 
welches den Verlustausweis auf Grund der Erhebungen verificiert. 
Ein solcher v e r i f i c i e r t e r  Verlustausweis ist dann gütiges 
Passierungs-Document.

Sollte aus irgend einem Grunde von der Controlbehörde ein 
Rechnungs-Anstand nachgewiesen worden sein, so wäre derselbe 
Gegenstand einer einzuleitenden Passierung.

Es wird in diesem Falle vom Cdt. bei der administrativen 
Behörde des vorgesetzten Commandos die Bitte um Passierung 
unter gleichzeitiger Vorlage von einer oder mehreren „Passierungs- 
Consignat.ionen“ (hei Abgängen) eingebracht; und zwar ist für jede, 
in verschiedene Verwaltungs-Ressorts gehörige Materialgruppe (Geld, 
Montur, Armatur, Sanitätsmateriale u. s. w.) eine abgesonderte 
Passierungs-Consignation zu verfassen. (Aufr. Bd. V., § 35.)

Das Formulare hiezu findet sich n ic h t  am ESZ., wohl aber 
das Dienstbuch K -1 , in welchem dieses Formidare, sowie die 
Details des Vorganges enthalten sind. (Aufr. Bd. V., § 39.)

Wird dem Passierungs-An suchen willfahrt, so gelangt die, 
mit der Bewilligungs-Clausel versehene Passierungs-Consignation, 
bzgsw. die Bewilligungs-Verordnung an den Cdt., der auf Grund 
selber die betreffenden Verrechnungs-Objecte definitiv aus der Rech
nung bringt.

Im anderen Falle wird der Cdt. (bzgsw. der Schuldtragende) 
zum Ersätze angewiesen.

Dies geschieht mittelst „Ersatzerkenntnis“. (Aufr. Bd. V.. § 49.)
Und zwar wird der Betreffende zum Ersätze entweder:
a) v e r u r th e i l t ,  oder
V) der Ersatz wird ihm a u f g e t r a g e n .
Im Falle «) steht es dem Betroffenen frei, binnen 30 Tagen

nach Zustellung des Erkenntnisses dagegen den R e c u r s  einzu
bringen.

Im Falle b) steht ihm außer dem soeben genannten R ecurse 
an das Reichs-Krjegs-Ministerium auch noch der zweite Weg offen, 
binnen zwei Wochen die „ sch riftlich e  E in sp ra c h e “ zu ergreifen 
und dadurch die strittige Angelegenheit auf den Civil-Rechtsweg 
zu leiten.

Recurse und schriftliche Einsprachen müssen gestempelt 
sein und werden bei jener Militär-Behörde eingebracht, von welcher 
das Ersatzerkenntnis erflossen ist. (Aufr. Bd. V., § 50.)

Die Recurse werden beim Reichs-Kriegs-Ministerium ent
schieden.

Gegen diese Entscheidungen können nach §52 der Aufr. Bd. V. 291- S c h rit te

a) die zum Ersätze Verurtheilten Recurs-
a) binnen 3 Monaten nach dem Tage der Zustellung der

Entscheidung den C iv il-R echtsw eg betreten, oder 
ß) den G nadenw eg einschlagen, jedoch nur unter der

Bedingung der V e rz ic h tle is tu n g  auf den sub a) 
erwähnten Modus.

Die gestempelten Gnadengesuche sind im Wege der er
kennenden Behörde an das Reichs-Kriegs-Ministerium zu leiten.
(Aufr. Bd. V., § 55.)

b) Die zum Ersätze Beauftragten können binnen zwei Wochen 
nach dem Tage der Zustellung die E insp rache , durch welche die 
Sache auf den Rechtsweg geleitet wird, bei jenem Commando, von 
welchem das Erkenntnis erfloss, einbringen. (Aufr. Bd. V., § 52.)

Die Posten agnoscierter (vom Cdt. angenommener) Prüfungs- 292. A gnos- 
befunde sind in der nächsten Rechnung, bzgsw. im Inventare sofort 
zu berichtigen. (ESZN., § 77.)

Wird die Richtigkeit von Prüfungsbefunden vom Cdt. nicht 293- Nicht 
anerkannt, so hat derselbe hierauf eine „Erwiderung“ an die ‘̂Befnnde  ̂
prüfende Rechnungs-Instanz zu richten.

Wird dieselbe seitens der Behörde als nicht stichhältig ver
worfen und das Ersatzerkenntnis ausgesprochen, so tritt der in 
den PP. 290 und 291 bezeichnete Vorgang in Kraft. (ESZN., § 77.)

9*
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Detailanordnungen werden Befehle zu erwarten oder zu erbitten 
sein. (ESZN., § 14.)

Jedenfalls muss der Zug vor der Übergabe nochmals gründlich 297. Des- 
desinfic.iert werden (s. PP. 168 und 169), was der Cdt. anordnen kann. in ee lon’

Auch wäre die Mannschaft vor ihrem Abmarsche in die 298. V isi- 
Friedensstation einer genauen Visitierung auf ihren Gesundheits- Mannschaft, 
zustand zu unterziehen.

VI. Die A b rü s tu n g s-P e rio d e .

294 Vor- Es genügt hier eine kurze Aufzählung des Wesentlichsten.
Bemerkung. <ja e j n e  Durchsicht der einschlägigen Punkte im Vorhergehenden das

nähere Detail ergibt.

295. B eg inn  Die Abrüstungs-Periode eines ESZ. braucht mit der Demo-
A brü stu n g s- bilisierung der Feldarmee durchaus nicht zusammenzufallen, ja sie

Periode” wird es sogar gewöhnlich nicht.
Selbst wenn die Kriegsgeschichte dies nicht erwiesen hätte, 

würde die einfache Überlegung ergeben, dass, zumal für den im 
Feindeslande operierenden Theil, die Rückbeförderung der Ver
wundeten und Kranken naturgemäß die operative Thätigkeit des 
Heeres überdauern wird. Solange aber diese, den Kriegsereignissen 
nachfolgende Säuberung des Kriegsschauplatzes fortwährt, solange 
bleiben die ESZ. in Activität.

Es wird also ganz von dem Einzelfalle abhängen, wann 
der ESZ. seine letzte Fahrt beendet und hierauf in das Stadium 
der Abrüstung eintritt.

296. T hä tig - Die eflfective und documentarische Übergabe des gesammten,
rc n d  d ie se r ^ e u  ESZ. bildenden Materiales wird die Thätigkeit in dieser Periode

P eriode , hauptsächlich ausfüllen.
Der Cdt. wird zu dieser Zeit verantwortlicher Leiter der 

Übergabe, seine Gagisten und Unterofficiere werden die unter
stützenden Organe sein, die übrige Mannschaft endlich als Arbeits- 
Commando Verwendung finden.

Betreffs des Tages, an dem die Abrüstung zu beginnen hat, 
der Reihenfolge des zu übergebenden Materiales, der Orte, an 
denen diese Übergaben stattfinden sollen und aller sonstigen

Im Sinne des § 2 der CondLV. wären eventuelle Beiträge 2 99 .B eiträge  
zur Conduite-Liste in dieser Periode der Sanitäts-Abtheilung des c o n d u ite -  
zuständigen Garnisonsspitales zuzusenden. L iste .

Die Protokolle der Übergabe des ESZ. kämen nach P. 171 
zur Verfassung.

Die, gelegentlich der Auflösung des ESZ. fälligen Eingaben 
sind aus P. 283 zu ersehen.

Es ist patriotische Pflicht des Cdt., im „Hauptberichte“ auch 
etwaige Mängel der ESZ., sowie wohlüberlegte Verbesserungs-Vor- 
schläge anzuführen und zu begründen.

300. P ro to 
ko lle  d e r  
Ü bergabe.

301. E in 
g aben  bei 

de r
A uflösung.

Nicht zu vergessen ist, dass der letzten Monatsrechnung auch 3°2. Sum- 
der „Summarische Ausweis über freiwillige Spenden“ (ESZN., § 72) IAas1weis' 
beizuschließen ist. ü b e r

fre iw illige
S penden .

Das Kassa-Journal ist abzuschließen und ein etwa sich 303. G elder
ergebender Geldrest darin auszuweisen, (ö. a. DV., § 21.)

Dieser Geldrest gelangt dann zur ordnungsmäßigen Abfuhr 
(s. P. 220). Die Kassa (Behörde), bei welcher die Abfuhr zu bewirken 
ist, wird besonders bestimmt werden, (ö. a. DV., § 33.)

PP.
Wegen Austragung von Rechnungs-Anständen ist in den 

284—293 das Wichtigste enthalten.
304. A us

tra g u n g  von 
R echnungs- 
A n stän d en .

Zur Vermeidung von Irrungen sei hier zuvörderst nochmals 305. G ehö ren  
hervorgehoben, dass die Activitäts-Periode des ESZ. durchaus nicht w\e r n 
mit der D em o b ilis ie rung  des Heeres ihr Ende erreicht (s. P. 295). A b rö stu n g s- 
Der ESZ. bleibt daher, falls noch in Activität, auch während und P eriode .
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nach der Demobilisierung der Feld-Armee im Bezüge der K riegs- 
gebüren , mit der einzigen Abänderung, dass, falls die Feldzulage 
für die Armee mittlerweile schon eingestellt wurde, s ta t t  se lb e r 
am noch rollenden ESZ. fü r G agisten  die B ere itsch a fts-, fü r  
M annschaft die M arschzu lage  gebürt. (ESZN., § 57.)

W ährend der A b rü stu n g  des Zuges treten folgende 
Gebüren in Kraft:

Für G eldgebüren S onstige  G ebüren

Ga
gisten.

Gage. 
GV. L, 

§ 1-

Bereitsehafts- 
zulage (falls für 
die Armee noch

in Kraft) 
o d e r

Marschzulage 
GV.I.,§ 74 (falls 
die Bereitschafts
zulage für die 

Armee eingestellt)

Offleiers
diener in 
Person.

GV. I ,  § 5.

Vorübergehende 
Einquartierung. 

GV. I., § 2.

Mann
schaft.

Löh
nung.

GV. I.,

Marsch
zulage. 
GV. I.,

Menage 
(Geld). 
GV. I.,

Quar-
tier-

Gebiir.
Brot- 

Gebür. 
GV. I.,

Limito-
Rauch-
Tabak
(Refun-

8 26. § 74. § 27. GV. I.,
§ 29. § 28. dierung) 

GV. I.,
§ 30.

306. A uf
lö sung  d e r  

Feld- 
S a n itä ts -  

A b theilung .

Nach beendeter Thätigkeit wäre, falls nicht anders verfügt 
wird, die Feld-Sanitäts-Abtheilung als Transport unter Commando 
des Feldwebels (mittels Marschroute) zu ihrem zuständigen Stamm
körper einrückend zu machen.

Ebenso gehen (als Einzelreisende) die Gagisten zu ihren 
Truppenkörpern und Anstalten ab, allwo den Reservegagisten im 
Gebürfalle die, im P. 258 erwähnte Abfertigung flüssig gemacht 
werden dürfte.

VII. Die T h ä t ig k e i t  des P erso n a les .

Die Einstellung dieses Abschnittes dürfte nicht überflüssig 307- Vor
sein, weil er ein prägnant abgegrenztes Gebiet, die Thätigkeit be- )emer nng' 
stimmter Personen auf ihrem Dienstposten, in den hauptsächlichsten 
Punkten behandelt und jedem Einzelnen in übersichtlicher Weise 
andentet, was von ihm verlangt wird.

A .  Der Coiniiiandant.

Z urN ieden  führt an, dass die Lazarethzüge des Jahres 1870/71, ŝ sĉ ‘ 
welche übrigens noch nicht organisatorische Theile des Heeres
apparates bildeten, von verschiedenen Personen geführt wurden, 
welche die Functionen eines Commandanten ausübten. Bald waren 
es Truppenofficiere, bald Beamte, Techniker, Privatpersonen, bald 
(Civil-) Ärzte. Russland ließ 1877/78 jeden Sanitätszug von einem 
Major oder Hauptmann commandieren; die Züge vom russischen 
„rothen Kreuz“ leitete ein Delegierter dieser Gesellschaft.

Im allgemeinen hat sich die Führung der Züge durch 
Truppenofficiere u. s. w. nicht sonderlich empfohlen, weil der 
Mangel eines auch ä rz t l ic h  geschulten Leiters sich fühlbar 
machte.

Nachdem wir der nicht mehr ganz vereinzelten Ansicht sind, 
dass der vollwertige Militärarzt auch nothwendigerweise voll
wertiger Officier sei und sein müsse, so ist, da sich dann die 
Begriffe Officier und Militärarzt decken, die Frage nach der Person 
eines m i l i t ä r i s c h e n  Cdt. eine gegenstandslose.

Dagegen wäre vielleicht in Erwägung zu ziehen, ob nicht, mit 
Rücksicht auf die fast erdrückend vielseitige und angestrengte 
Thätigkeit des Cdt., noch ein dritter (womöglich Berufs-) Militär
arzt am ESZ. Verwendung finden sollte. Derselbe könnte einzelne 
Ressorts des überlasteten Cdt. übernehmen und würde, für den 
Fall der Erkrankung des Cdt. eine derzeit wohl sehr fühlbare 
Lücke ausfüllen. Vielleicht ließe sich dann der Medicamentenbeamte 
dafür ersparen.



Im Allgemeinen Ausrüstungs-Periode Activitäts-Periode Abrüstungs-
Periode

®' *“* ® о
S g g g-“ 
Ss-og-g--+ T -

Anmerkung

Vertretung des Zu
ges nach Außen, 
Meldungen (P. 68).

Verkehr mit Behör
den (PP. 7, 9, 10).

Absendung von
Dienst - Telegram
men (P. 14).

Anschaffg. besond. 
Requisiten (P. 66).
Tagesbefehle (P. 34).
Strafrecht (PP. 102 

bis 116).
Schonung des Per

sonales (P. 71).
Anordnung v. Schu

len (PP. 28, 31).
Veranlassung vor

übergehender Be- 
quartierg. (P.266).

V erpflegungsanord- 
nungen (P. 235).

Sicherung der K assa 
(P. 52).

Im Allgemeinen

Überwachg.d.Kassa
gebarung (P. 209).

Überwachung der 
Gebürenerfolgung 
(PP. 58, 191, 193, 
194, 246, 274).

Beaufsichtigung der 
rechtzeitigen Ein
leitung v. Fassun
gen (PP. 62, 240).

Geldfassungen (PP. 
219, 220).

Führung des Kassa- 
Joumales (P. 216).

Führung des Dienst
bücher - Inventars 
(P. 38).

Behandlung agnos- 
cierter Prüfungs
befunde (P. 292).

. Einleitung von Pas
sierungen u. s. w. 
(PP. 284, 285, 287,

' 288,290,291,293).

Intervention bei der 
definitiven Ein
richtung desZ uges 
[event.] (P. 24).

Transports-Regulie- 
render (P. 74).

Übergabe des 
Zuges (P. 171).

Erstmalige Fassun- 
gen (PP. 26, 56).

Übernahme - Proto
kolle (P. 25).

Orientierung über 
die Verhältnisse 
auf der Route (PP. 
33, 65).

Verfassung des Ho- 
rariums (P. 47).

Bildung der Kassa- 
Commission (P. 
203).

Anlage von Proto
kollen u. dgl. (PP. 
34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41. 42, 43, 
44, 45, 46. 48, 49, 
54, 55).

Auswahl d. Kranken 
in Bezug auf Eig
nung zum Trans
port (PP. 127,129).

Auftheilung der 
Kranken auf die 
Waggons (PP. 130, 
131, 132).

Leitung d. Kranken
verladung (PP. 
133, 135,136.137, 
139).

Militär. Maßnahmen 
beim Eisenbahn- 
Transport (PP. 75, 
76, 77, 78, 79, 81, 
82). ____

Hygienische Anord
nungen (PP. 156 
bis 163).

Primarärztl. Dienst 
(P. 144).

Vorlage d. Mate- 
rial-u.Geräthe- 
Inventares (P. 
283).

Vorlage des Wa- 
gen-Inventares 
(P. 283).

Haupt - Bericht 
über die Lei
stungen d.ESZ. 
(P. 283).

SchriftlicheArbeiten 
des Cdt.

T äg lich  :
Tagebuch. 
Fertigung der Ser
vice-Anweisungen.

M onatlich :
Abschluss des 
Kassa-Journales.

Straf - Protokolls- 
Auszüge.

Von F a ll zu F a ll:
Straf-Protokoll.
Haupt-Inventar.
F ührung d. Kassar

Journale.
V erzeichnis derDe- 

positen d. Kran
ken.

Anmeldung von 
Fassungen.

Journal über frei
willige Spenden.

Zusätze zur Con
duite-Liste.

Ausrüstungs-Periode Activitäts-Periode Abrüstungs-
Periode Anmerkung

Bestimmung d. Diät 
(PP. 153, 154),

Ärztl. Inspections- 
dienst (P. 141).

Rechtzeitige Avi
sierung des Ein
treffens des ESZ.

Thätigkeit in Sta
tionen (P. 71). 

Verfügung betreff 
i Gepäckes (P. 164).
Überwachung des 

schnftl. Dienstes 
(P. 37). 

: Tagebuch (P. 39).
Journal über frei

willige Spenden 
(P. 4 0 ) .

i Anordnungen be
treffs Desinfection 
(PP. 168, 169).

N ach A b rü stu n g  
des Z u g e s :

Hauptbericht über 
die Leistungen 
desselben.
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310. Ü ber
s ic h t de r, 
dem  S ub 

a lte rn -A rz te  
zuk o m m en 

den  d ie n s t
lichen  

O bliegen
h e iten .

311. Pe- 
r iod ische

B . Der Subaltern-Arzt.
Bekanntmachung mit seinem speciellen Dienste (P. 28). 
Bekanntmachung mit den Functionen des Cdt. (P. 28). 
Marodenvisite (P. 100).
Periodische und fallweise Visitierungen (P. 99). 
Fleischbeschau (PP. 48. 238).
Aufsicht hei der Kranken-Verladung (PP. 130—137). 
Untersuchung auf Ungeziefer (P. 128).
Führung der ärztlichen Protokolle (P. 150).
Haftung für die Richtigkeit des Speisebogens (P. 153). 
Überwachung der Ausspeisung (P. 48).
Führung der Ordinations-Zettel (P. 152). 
Secundarärztlicher Dienst (P. 140).
Nachmittags-Visite (P. 144).
Ärztlicher Inspections-Dienst (P. 141).
Überwachung hygienischer Anordnungen (P. 162). 
Ärztliche Monats-Eingaben (P. 155).
Kassa-Mitsperre (PP. 205—208).
Gelder-Auszahlung an die Mannschaft (P. 88).

Von periodischen schriftlichen Arbeiten kämen ihm also
noaiscne „ „  .

sch rif t lic h e  z u  •
A rbe iten . T ä g lic h : Fertigung des Ausspeise- (Fleisch-) Protokolles. 

Fertigung des Marodenbuches.
Dek aden  wei se : Bestätigung der Gelderauszahlung an die Mann

schaft.
M o n a t l ic h :  Verwundeten- und Kranken - Monats - Rapport

(2 Beilagen).
F a l lw e is e :  Führung des Aufnahmsbuches.

Führung des alphabetischen Namenregisters. 
Fertigung des Protokolls für periodische Vi

sitierungen.

312. Ü ber- 
s ic h t d e r, 

dem  M edi- 
cam en ten - 
B eam ten

zu k o m 
m enden

O bliegen
h e iten .

C. Der Medicamenten-Beainte.
Aneignung der ihm nöthigen speciellen Kenntnisse (PP. 25. 28). 
Mitwirkung bei Inventar-Anlage (PP. 43. 44. 45).
Formelle Übernahme der Kranken (PP. 149, 202).
Aufsicht bei der Kranken-Verladung (PP. 135, 136, 137). 
Führung der Medicamenten-Extracte bei der Visite (P. 153). 
Vormerkung über Empfang und Ausgabe von Arzneikörpem 
(P. 153).

Pharmaceutischer Dienst.
Haftung für die Richtigkeit der Küchenzettel (P. 179). 
Übergabs-Docnmente der Kranken (Prüfung derselben) (P. 149). 
Evidenthaltung von Inventaren (PP. 43, 44, 222). 
Überwachung der Führung der Fassungs-Journale (P. 243). 
Vorbereitung der Geld-Fassungs-Documente (PP. 55, 56, 220). 
Prüfung des Rapport-Journales und der Gebüren-Zettel

(PP. 95, 201).
Sammlung und Prüfung der Documente des Kassa-Journales 

(P. 217).
Überwachung der Service-Gebarung (P. 223 u ff.).
Meldung nöthig werdender Fassungen (PP. 240, 243). 
Wäsche-Austausch (PP. 161, 167).
Monatliche Material-Verrechnung (P. 244).
Kassamitsperre (event.) (PP. 205—208).
Vorbereitung der Übergabs-Protokolle des Zuges (P. 171). 
Abschluss des Material- und Geräthe-Inventares (P. 283). 
Abschluss des Wagen-Inventares (P. 283).

Von periodischen schriftlichen Arbeiten kämen sonach dem 
Medicamenten-Beamten etwa zu :
T ä g lic h  : Verfassung oder Überwachung der Führung des

Küchenzettels.
Verfassung des Medicamenten-Extractes. 
Führung des Service-Anweisung-Journales.

M o n a t l ic h :  Neuanlage des Service-Anweisung-Journales.
Nenanlage des Natural-Fassung-Journales. 
Neuanlage des Tabak-Fassung-Journales. 
Neuanlage des Handkaufs-Journales.
Verfassung der Naturalien-, Tabak-, Victualien-,

Materialien- und Service-Rechnung.
Führung des Geldanweisungs-Buches. 
Vormerkung über Empfang und Ausgabe von

Medicamenten.
V onF all z u F a ll :  Verfassung der Kranken-Übergabs-Documente.

Verfassung von Fassungs- und Abfuhrs-Do-
cumenten.

Evidenthaltung der Inventare.
Bei A uflösung des Zuges: Abschluss des Material- und Geräthe- 

Inventares.
Abschluss des Wagen-Inventares. 
Protokolle der Übergabe des ESZ.

313. P e 
rio d isch e  

sch rif tlich e  
A rbeiten :
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314. W ir
k u n g sk re is  

jed es  
e in ze ln en  
O rganes.

a

D. Hie Sanitäts-Mannschaft.

Die im ESZN. angegebene Arbeitstheilung der Sanitäts- 
Mannschaft ist durch die mittlerweile erfolgte beträchtliche Ver
mehrung der Feld-Sanitäts-Abtheilung des ESZ. zum großen Theile 
hinfällig geworden und eine neue, auf die veränderten Standes
verhältnisse basierte Zuweisung der Beschäftigung, soweit wir 
wissen, noch nicht erfolgt.

Es soll daher für die Zwecke dieses Buches eine solche 
Eintheilung nach eigenem Wohlmeinen aufgestellt werden, welche, 
als d u rch au s n ich t o fficiell, bereits dem vorhergehenden Texte 
zugrunde gelegt wurde.
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Charge Function A n
z a h l A g e n d e n Zunächst 

gew. an Anmerkung

Corporale

Ordina
tions

schreiber
1

Schule; Theilnahme an den Visiten; Über
wachung der Befolgung ärztlicher Anord
nungen; Schreibgeschäfte des ärztlichen 
Dienstes ; Führung der Kopftafeln ; Betheili
gung an der Verfassung ärztlicher Eingaben; 
Vorbereitung der Krankenübergabsdocumente.

Secundar-
Arzt

Magazins-
Unter-
Officier

1

Schule; Anlage von Detail-Inventaren; Ad
ministrator des ESZ.; Ökonomisch-admini
strative Schreibgeschäfte ; Fassungsprotokolle; 
Küchenzettel; Ausgabe der Victualien-, Ma
gazins- und Service-Vorräthe; Bewirkung von 
Fassungen (mit Ausnahme von Geldfassungen) 
und Tausch; Desinfection; Administrative 
Eingaben; Übergabs-Protokolle des Zuges; 
Summarischer Ausweis über freiw. Spenden.

Medica-
menten-
Beamten

Gefreite
and

Sanitäts-
Soldaten

Köche 2
Kochgeschäft; Küchenreinigung; Menage- 
Vertheilung; Sorge für rechtzeitige Füllung 

von Wasser- und Kohlenbehältern.
Feldwebel

Apotheken-
Hilfs-

Arbeiter
1 Aushilfe bei pharmaceutischen Arbeiten: ,r  r, • • menten-Reinigung. D ,ö i Beamten

Charge Function A n
zah l A g e n d e n Zunächst |

gew. an 1Anmerkung ,

Gefreite
fund

Sanitäts-
Soldaten

Kranken
pfleger 13

Wartung und Überwachung der Kranken ; 
Überwachung des Tabakrauchens; Lüftung; 
Reinigung; Behandlung der Öfen; Wasser
versorgung der Krankenwagen ; Vertheilung 
der Essgeräthe; Reinigung und Desinfection 
der Dejectgefäße ; Bedienung der Laternen.

Secundar-
Arzt

Apparat
leute 2

Gehilfen bei der Visite; Instandhaltung des 
Apparates ; Reinigung der Instrumente ; Be
theiligung am Dienste der Reservemannschaft.

Secundar-
Arzt

Reserve-
Mannschaft 3

Wasserversorgung; Arbeiter bei Fassungen; 
Reinigung der Essgeräthe; Bedienung der 
Öfen; Reinigung des Gepäcks-, Küchenvor
raths-, Personal- und Magazins-Wagens; 
Lampenbedienung im Personal- u. Arztwagen.

Magazins-
Dnter-
Officier

Officiers-
Diener

Diener 3
Persönliche Bedienung ihrer Herren; Ordnung 
im Arztwagen ; Event. Heranziehung zu aus

hilfsweisen Diensten am ESZ.
Ihre

Herren



A lp h ab etisch es  S a c h re g is te r .
Die, jedem Schlagworte beigesetzte Ziffer bezieht sich auf den be

treffenden Marginal-Punkt im Texte.

A.
Abfertigung der Reserve-Gagisten j 

258.
Abgang an einrückendem Per

sonale 26.
Abgänge im Kassastande 215. 
Abladen der Pfleglinge 139. 
Abschluss des Kassa-Journales 218. 
Abzeichen der Eisenbahn-Func

tion äre 4.
Abzeichen der Verpflegs-Anstalten 

240.
Activierung des ESZ. 64. 
Activitätspenode-Gebüren 193,194. 
Administrativer Dienst bei der 

Feld-Sanitäts-Abtheilung 182. 
Agnoscierte Prüfungsbefunde 292. 
Alarm 31.
Alarmplatz 120.
Alphabetisches Namenregister der 

Kranken 150.
Anbinden 110.
Anforderung von Geld 219. 
Anhalten und Anziehen der ESZ. 12. 
Ankaufsquellen 33.
Anmeldung von Fassungen 62,

Anschaffung fehlender Drucksorten 
49.

Anschaffung von Requisiten 66.
Anstände bei der Übernahme des 

Zuges 25.
Anstände bei der Übernahme von 

Pfleglingen 127.
Äquivalente von Arreststrafen 116. 

' Armee-General-Commando 4. 
j Armee-Ober-Commando 4. 
f Arrestanten-Gebüren 198.

Arrestlocale 115.
Arzneikörper-Verrechnung 152.
Ärztlich-administrativ. Dienst 177.
Ärztlicher Inspections-Dienst 141.
Ärztliche Monats-Eingaben 155.

I Ärztliche Verrichtungen außerhalb 
der normalen Visiten 144.

Ärztliche Visitierung der Sanitäts- 
Mannschaft 26, 99.

Ärztliche Visitierung Straffälliger 
103.

Auflösung der Feld-Sanitäts-Ab
theilung des Zuges 306.

Aufnahmsbuch 150.
Aufschub des Straf-Vollzuges 103.
Aufwärmen von Speisen 124.

10
224, 240.

C r o n ,  D er D ien st beim  E ise n b ah n -S an itä ts -Z u g e .
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Ausnahmsweise Diät, Verordnung: 
154.

Ausschließung Leichtkranker vom 
Transport 129.

Ausspeise-Protokoll 48. 
Ausspeise-Vorschrift 61.
Aus- und Einsteigen der Mann

schaft 79.
Auswaggonieren 82.
Auswahl der Pfleglinge für den 

Transport 129.

B.
Baden der Mannschaft 47. 
Bagage-Ausmaß der Gagisten 176. 
Bagage, Deponierung der großen, 21. 
Bahnhof-Commanden 4, 8. 
Bahnhof-Commanden,Activierung7. 
Bahntelegraph, Benützung 173. 
Beförderung Infections-Kranker am 

ESZ. 129.
Beförderungs-Eingaben 185. 
Beförderungsmittel im Feindes

lande 278.
Befugnis des Commandanten 69. 
Begehung des Zuges 31.
Beginn der Abrüstungs-Periode 295. 
Beginn regelmäßigen Verkehres der 

ESZ. 19.
Behandlung der Deject-Gefäße 160. 
Behandlung der Gepäckstücke 164. 
Beheizungs-Service 225.
Beitrag zur Auffrischung der Pro

prietäten 58.
Belehrung der Wärter betreffs In

anspruchnahme des Inspections- 
Arztes 141.

Beleuchtungs-Service 225. 
Bereitschafts-Zulage 255. 
Beschäftigung der Gagisten 28. 
Beschwerden gegen Bahnverwal

tungen 10.
Besichtigung des Zuges vor Ab

fahrt 78.

Besichtigung der Sanitäts-Mann- 
I schaft 29.

Bestand eines ESZ. 3.
Bestätigung bei Geld-Documenten 

211. 217.
Best ätigung der Gelder-Auszahlung 

95.
' Bestimmung der Verpflegsart 233. 
i Bettenstroh 267.

Bewilligung der Passierung 289.
| Bezeichnung der Waggons eines 

ESZ. 3.
Bremsvorrichtung 3.
Briefpost 174.
Brotbezug der Gagisten 194.

I Brotfassung 242. 
j Brotgebür 193, 264.

Brotrelutum 264.
Bruch einer Ordnungsstrafe 104.
Bücher, wünschenswerte am ESZ.21.

C.
Central - Eisenbahn -Transport- Lei

tung 4.
Central - Eisenbahn -Transport -Lei

tung als Instradierungs - Be
hörde 6.

Chef des Feld-Eisenbahnwesens 4. 
Cigarren für Gagisten 194, 233. 
Civil-Hechts weg 290, 291. 
Civil-Staats-Bedienstete 258. 
Combination verschiedener Straf

arten 103.
Commandier-Liste 41, 92. 
Commissionelle Schadenerhebung 

287.
Condensierte Milch 154. 
Conduite-Liste 97.
Conservative Behandlung 143 
Contraindicationen für den Trans

port am ESZ. 129.
Contribution 55.
Contrôle des Standes vor der Ab

fahrt 77.

D.
Dampf-Desinfection 169.
Daten zur Conduite-Liste 97. 
Dauer der Krankenverladung 138. 
Deckenbethei lung W ärmebedürf-

tiger 146.
Definitive Einrichtung des Zuges 24. 
Deponierung der Kassatruhe 52. 
Depositen der Patienten 214. 
Depositen Verstorbener 214. 
Desertion 98.
Desinfection des Zuges 168. 169. 
Dienst bei leerem Zuge 72. 
Dienst-Chargen am Zuge 92. 
Dienstbücher-Inventar 38. 
Dienstes-Zulage 193.
Dienstlicher Verkehr auf der

Strecke 7.
Dienst-Reglement, Schule 31. 
Disciplinar-Arrest, Gebüren 260. 
Disciplinar-Strafvorschrift für Mi

litär-Beamte 114.
Dislocations - Beschreibung zum

Kassa-Journal 216, 217. 
Documente zum Verpflegs-Rapport-

Journale 201.
Documente von Kassa zu Kassa 210. 
Documente zum Kassa-Journale

217.
Durchzugs-Einquartierung 266. 
Durchzugs-Verpflegung 60.

E.
Einführung des Secundararztes in 

den leitenden Dienst 28.
Eingaben bei Auflösung des Zu

ges 283.
Eingaben-Repertorium 37. 
Einsendung von Strafprotokolls-

Auszügen 183.
Einsprache 291.
Einwaggonierung 76.
Einziehung des Legitimations

blattes 188.

I Eisenbahn-Anschluss-Station 4.
1 Eisenbahn-Behörden 4.
! Eisenbahn-Linien-Commando 4.

Eisenbahn-Transport, militärische 
Maßnahmen 73.

Eisenbahn-Verpflegung 237. 
i Empfangs-Bestätigung im Aus

lande 224.
Entleerung der Dejectgefäße 160.
Entschädigungs-Ansprüche bei Dis- 

ciplinar-Strafen 184.
I Entschlüsse unter eigener Verant

wortung des Commandanten 70.
Entziehung freier Verfügung über 

Gebüren 105.
Erfolglassung der Gebüren an Be- 

förderte 195.
Erfolgung des Menage-Geldes auf 

die Hand 60.
! Erkrankte Gagisten, Gebüren 259.

Erkrankter, Gebüren, 197.
Erkrankungen 100.
Ersatz-Erkenntnis 290.
Ersatz-Erklärung der Kassa-Com

mission 215.
Erstmalige Fassung des Geldver- 

I lages 56.
Erwiderung auf Prüfungs-Befunde 

293.
Etapen-Anfangsstation 5. 

i Etapeubehörden 4.
I Etapenbehörden, Verfügungsrecht

70.
{ Etapen-Commanden 4.

Etapen-Hauptstation 5.
Etapon-Kost 233.

) Etapen-Linien-Commanden 4.
Etapen-Relutum 234.
Evidenthaltung des Haupt-Inven

tares 46.
Evidenthaltung des Material- und 

Geräthe-Inventares 152.
1 Exercieren der Sanitäts - Mann

schaft 30.
10*
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F.
Fachtechnischer Unterricht 28. 
Fahrgeschwindigkeit der ESZ. 11. 
Fassungen 240.
Fassung von Service 224.
Fasten 116.
Feld-Ausrüstungs-Beitrag 57, 253. 
Feld - Eisenbahn - Transport - Lei

tung 4.
F eld-Eisenbahn -Transport -Leitung 

als Instradierungs-Behörde 6.
Feldmäßige Bagage 21. 
Feld-Zulage 193, 194, 256, 270. 
Feld-Zulage, Wegfall derselben 194. 
Fleischbeschau 48.
Formelle Behandlung von Fas

sungen 243.
Fremde Waggons im ESZ. 3. 
Frührapport 94.
Frühvisite 144.
Frühstück 59, 235. 
Frühstück-Relutum 233.
Führer der Sanitäts-Züge in frü

heren Kriegen 308.
Führung des Kassa-Journales 216. 
Fußbekleidungs-Reparaturen 217. 
Fußmarsch 192.
Futter-Portion 256.

Gage 248.
Gage-Quittierung 57, 217. 
Gebarung mitdemMenage-Gelde 60. 
Gebrauchte Verbandstücke 162. 
Gebüren der Arrestanten 107, 108. 
Gebüren der Abrüstungs-Periode

305.
Gebüren d. Ausrüstungs-Periode 63. 
Gebüren der Reserve-Gagisten 258. 
Gebüren erkrankter Mannsch. 274. 
Gebüren -Über wei sungs-Docnmente

149, 202.
Gegenscheine 217.
Geld-Anweisungsbuch 55, 220.

Geld-Auszahlung 88, 95. 
Gelder-Abfuhr 303. 
Geld-Erfordernis-Aufsatz 219. 
Geld-Fassung 220.
Geld-Gebüren der Kranken 275. 
Geld-Verlag 56.
Geld-Verpflegung 234. 
General-Etapen-Commando 4. 
Gepäckwagen, zweiter, 3. 
Geldverwahrung 21.
Gestattete Bequemlichkeiten wäh

rend der Fahrt 85. 
Gesundheitspflege 31.
Gnadenweg 291.
Grundbuchsstand 232. 
Güter-Transport auf ESZ. 16, 18.

H.
Handeinkauf 240.
Handkaufs-Journal 217, 243. 
Hauptbericht 283.
Hauptinventar 46.
Hauptrapport 27.
Hinterland 4.
Horarium 47.

I.
Indicationen für den Transport 129. 
Infections-Kranke 147.
Infectiöse Leichen 148 
Innere Einrichtung der ESZ. 3. 
Inspections-Chargen 72. 
Instradierungsbehörden 6. 
Instradierung Einzelnreisender 192. 
Intendanz 4.
Intercommunication 3. 
Intervenierungsrecht bei Adap

tierung d. ESZ. 24, 296. 
Inventar-Übernahme 25. 
Journal-Artikel zum Kassa-Jour

nal 216.
Journal über freiwillige Spen

den 40. 181.

K.
Kaffee 154.
Kassa-Commission 53, 203. 
Kassa-Eröffnung 208. 
Kassa-Gebarung 203. 
Kassa-Journal 216. 
Kassa-Journal-Documente 217. 
Kassa-Sperre 205. 
Kassastandes-Protokoll 54. 
Kassatruhe-Deponierung 52. 
Kerzenvorrath 227.
Kirchengang 47.
Klopfen des Fleisches 154. 
Kochgeschäft 154.
Kohlenfassung 226.
Kopfzettel 151, 202.
Kostgebüren 233, 252, 263.
Kost am ESZ. 154. 
Kranken-Abschubs-Stationen 5. 
Krankenabtheilung, Eine. 140. 
Krankenbehandlung am Zuge 143. 
Krankenhaltstation 5. 
Kranken-Inspectionsdienst 92. 
Krankentransport in früheren

Kriegen 1, 20.
Krankenvisite 144. 
Krankenzerstreunng 1. 
Krankenzerstreuungsstationen 5. 
Kriegs-Artikel 31.
Kriegs-Beute 55. 
Kriegs-Rechnungs-Abtheilung 4. 
Küchenwaggon 3.
Küchenzettel 179.

L.
Lagerung Schwerkranker 132. 
Laternen 125.
Lazarethzüge 1.
Legitimationsblätter 51, 15!, 202. 
Lehrthätigkeit 31.
Leibstühle und Leibschüsseln 160. 
Leistungen der Kranken-Eva-

cuation 1, 20.
Leitung der Verladung 135.

Letzter Waggon 3. 
Limito-Rauch-Tabak 193,194, 233. 
Liquidierung 204.
Locofuhren 26.
Löhnung 262.
Löhnungszettel 95.
Luftconser vierung 158.
Luftersatz 157.
Luftraum am Zuge 156.

Hl.
Mangelhafte Verpflegs-Artikel 238. 
Mannschafts-Gebüren 193. 
Mannschafts-Gebürenzettel 95,217. 
Marketendereien 17.
Marodenbuch 35.
Marsehplan 6.
Marschzulage 254, 269.
Material- und Geräthe-Inventar

44, 222, 283.
Maximalbelag 3. 
Medicamenten-Beamter 28. 
Medicamenten-Extract 152. 
Mehlqualität 236.
Meldungen 68.
Menagebuch 60.

I Menagegeld auf die Hand 263. 
Militärische Beaufsichtigung des

Zuges 89.
Militär-Territorial-Commanden 4. 
Mittags-Menage 233.
Mitwirkung des Beamten bei der

Kranken-Übernahme 149. 
Monatliche Geldfassung 220. 
Montur-Bedarf 190.
Montur u. Gepäck der Kranken 164. 
Montur-Rechnung 228.
Montur-Reparaturen 174.

N.
Nachmittagsvisite 144.
Nächtliche Kranken - Inspection

41, 142.
Namenliste der an Krankheiten

Verstorbenen 155.
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Namenliste der auf dem Transport 
Verstorbenen 155.

Natural-Fassungs-Journal 243. 
Naturalien-, Tabak-, Victualien-,

Materialien- und Service-Rech
nung 244, 245.

Naturalkost 154, 193, 194.
Nicht agnoscierte Prüfungs-Be

funde 293.
Nicht documentierteZahlungen 211. 
Nothsignal 15.

0 .
Öfen, Behandlung, 123. 
Offleiersbett 251.
Officiersdiener 92, 119, 249. 
Officierswaggon 67. 
Ordinationszettel 152.
Orientierung auf der Route 65. 
Orientierungstafeln zu Brunnen 33. 
Ortsbehörden, Verkehr mit, 91.

P.
Particular-Revisions-Liste 202. 
Passierung 285. 
Passierungs-Consignation 288. 
Pauschalien 277.
Personale des ESZ. 3.
Personal - Standes - Veränderungs-

Ausweis 200.
Persönliche Mobilisierung 21. 
Pflichtverletzung im Kranken-

Nachtinspections-Dienste 142. 
Praktische Schulung des Per

sonales 31.
Präsenz-Standes-Liste 201.
Profoß 110.
Proprietäten, Beitrag zur Auf

frischung, 58.
Protokoll der Übernahme des 

Zuges 25.
Protokoll der Übergabe des Zuges 

171.
Prüfungsbefunde 292, 293.

Q.
Quartier-Gebür 250, 266. 
Quartier-Geld der Familien von

Reserve-Gagisten 258. 
Quartier-Liste 26, 121. 
Quartier-Verpflegung 233. 
Quittungen als Beilage 217. 
Quittung bei Geld-Documenten 211. 
Quittungen, formelle Erforder

nisse, 213.
Quittung über einmalige Mobili- 

| sierungs-Auslagen 58.

R.
Rapport 93.
Rapport-Journal 201.
Recurse 290.
Reihenfolge der Waggons 3. 
Reinhaltung der Stationsplätze 160. 
Reinigung der Instrumente 145. 
Reise-Rechnung 258.
Reise-Zulage 257.
Reparatur an Monturen 175. 
Requisition 240.
Requisitions-Buch 243. 
Reserve-Arzt 28.
Revisions-Liste 149. 
Richtigkeits-Zeugnis 202. 
Rückerstattung der Löhnung 262. 
Rüstung d. Sanitätsmannschaft 84.

S.
| Sammelstationen 5.
[ Sanitätsabtheilung, Dependenz 26.
I Sanitäts-Chef 4.

Sanitäts-Materiale. Verrechnung,
152.

Sanitäts-Mannschaft, Verköstigung,
154.

Schonung des Pflegepersonales 71. 
Schriftlicher Dienstverkehr 90. 
Schriftliche Einsprache 290. 
Schulen der Mannschaft 31. 
Schulen am rollenden Zug 87.

Schwierigkeit ärztlicher Manipu
lationen am ESZ. 144.

Scontrierung d. Kassastandes 212. 
Service 223.
Service-Gebür 225. 
Spaugenschließen 110. 
Special-Inventare 45.
Speisebogen 153, 178.
Spenden, freiwillige, 40. 
Standesführung 199. 
Standes-Rapport-Journal 201. 
Standes-Veränderungsausweis 200. 
Stations-Chef 7.
Stempel 213.
Sterilisierung der Instrumente 145. 
Strafanzeige 117.
Strafausmaße 103.
Strafprotokoll 111. 
Straf-Protokolls-Auszüge 96. 
Strafrecht 102.
Strenger Arrest 106. 
Subsistenz-Beitrag 256. 
Summarischer Ausweis über frei

willige Spenden 279.
Superplus bei Zulagen 256.

T.
Tabak-Fassungs-Journal 243. 
Tabak-Rauchen 159.
Tagebuch 39.
Tagesbefehle 34.
Tagschargen 41.
Telegramme 14.
Testament 21.
Thätigkeit in der Abrüstungs- 

Periode 296.
Thätigkeit nach beendeterFahrt 126. 
Todesfälle während der Fahrt 148. 
Transene 192.
Transport-Regulierung 74. 
Trinkwasser 239.

U.
Überanstrengung des Warteper

sonales 142.

Übergabe von Leichen 148. 
Übergabs-Docnmente der Patienten

149.
Übernachten der Züge 13. 
Übernahme der Pfleglinge 127. 
Übernahme der' zur Kriegs-Aus

rüstung nöthigen Gegenstände 26. 
Übernahms - Documente der Pa

tienten 149, 202.
Überschreitung des Strafbefug- 

nisses 113.
Übersetzungs - Consignation 149,

202.
Überwachung der Wärter 101. 
Übung der Einwaggonierung 31. 
Übung in Specialverrichtungen 31. 
Unentgeltliche Krankenbehand

lung 180.
Ungeziefer, Untersuchung auf, 128. 
Unterbringung des Personales 3. 
Unterbringung des Personales bei

unbelegtem Zuge 83. 
Unterofficiers-Dienst-Prämie 196. 
Unterstellung d. ESZ. 4.

V.
Ventilation 157.
Verausgabungs-Documente für Na

turalien und Materialien 245. 
Verausgabung von Materialver

lusten in der Rechnung 230. 
Verbot des Eingreifens in den Be

triebsdienst 9. 
Verbotgelder-Extract 202. 
Verbrennung gebrauchter Verband

stücke 162.
Verfügbare Mannschaft für Fas

sungen 241.
Verfügungsrecht der Etapenbe- 

hörden 70.
Vergleichende Übersicht der SZ. 

verschiedener Staaten 2.
Vergütung der Durchzugs - Ein

quartierung 266
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Verhaftungen 118.
Verhalten während der Fahrt 79. 
Verkaufs-Protokoll 217. 229. 
Verkauf von Limito- Rauch-Ta

bak 265.
Verlade-Platz 134.
Verladetechnik 135, 136, 137. 
Verladeübung 31.
Verladungsorgan 75. 
Verlautbarung von Strafen 112. 
Verlust-Ausweis 230, 286.
Verlust eines Kassa-Schlüssels 206. 
Verpflegs-Certificat 217. 
Verpflegs-Clausel 149. 
Verpflegs-Documente 202. 
Verpflegs-Rapport-Journal 201. 
Verpflegsstand 232. 
Verpflegs-Zettel 202.
Vertheilung der Pfleglinge auf die

Waggons 130, 131. 
Verunreinigte Wäsche 161. 
Vervielfältigung v. Drucksorten 49. 
Verwahrung der Personal-Docu

mente 50.
Verwendung der Arrestanten-Ge- 

büren 109, 272.
Verwundeten- und Kranken-Mo- 

nats-Rapport 155.
Visitierung, angesagte, 32. 
Visitierung, ärztliche, 36. 
Vollmacht zu Fassungen 243. 
Vollzugsanweisung bei Kassa-Do-

cumenten 209. 
Voraus-Liquidierung 204.
Vorlage des Kassa-Journales 216.

Vormerkblatt 202.
Vormerkung über Arzneigebarung 

152.
Vormerkung über den menagieren

den Stand 60.
Vorspann in Feindesland 192.

W.
Wachdienst 92.
Waffen der Kranken 164. 
Wagen-Inventar 43, 283. 
Waggon-Desinfection 168, 169. 
Waggon-Ordnung 42. 
Waggon-Temperatur 163. 
Waggon-Wechsel Kranker 166. 
Wärmebedürftige 146.
Wäsche-Austausch 161, 231. 
Wasserversorgung 80.
Wechsel eines Kassa-Sperrers 207. 
Wechsel der Lagerstätten 165. 
Wegfall der Feldzulage 194. 
Wirkungskreis der Bahnhof-Com-

manden 9.

Z.
Zerkleinern der Kohle 226. 
Zug-Inspection 41.
Zugluft 157.
Zurückzahlung empfangener Ge- 

büren 63.
Zutragen v. Essware an Kranke 86. 
Zuweisung der Lagerstätten an die

Patienten 132.
Zweiter Gepäckwagen 164.
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